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TRIGGERWARNUNG
Diese Arbeit enthält Originalzitate und Schilderungen, die rassistische und beleidigende 
Sprache beinhalten. Außerdem werden in der Arbeit Fälle von verbalen Angriffen und 
massiver körperlicher Gewalt gegen Sinti und Roma und andere Opfer des NS-Regimes 
behandelt.

GENDERN DER SELBSTBEZEICHNUNG 
In diesem Bericht wird die Bezeichnung Sinti und Roma nicht gegendert. MIA orientiert sich 
an der Position des Verbands Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz. 
Dieser bekennt sich grundsätzlich zu einer geschlechtergerechten bzw. neutralen Sprache 
sowie der Anerkennung der Wichtigkeit, „dass sich die Sprache vielfach ausgrenzend und 
diskriminierend auswirken kann […]“ Gleichzeitig führt er jedoch aus, dass die „Einführung 
einer neuen Terminologie in den öffentlichen Diskurs eines vorherigen Aushandlungspro-
zesses und der mehrheitlichen Zustimmung durch die Communities bedurft [hätte]. Doch 
bisher hat weder ein ernsthafter Austausch stattgefunden, noch gab es glaubhafte Bemü-
hungen, einen mehrheitlichen Konsens in dieser Frage untereinander herzustellen. Interne 
Umfragen innerhalb der Communities zeigen eine deutliche Ablehnung der gegenderten 
Selbstbezeichnung. Sie wird bei den meisten nicht als solche angenommen, sondern als 
neue Fremdbezeichnung empfunden. Durch die gegenwärtige Praxis der Dominanzgesell-
schaft wird das Selbstbestimmungsrecht der Minderheit faktisch unterlaufen. Dies wird von 
vielen Sinti und Roma scharf kritisiert und als Ausdruck eines bestehenden Macht- bzw. 
Gewaltverhältnisses zwischen „Mehrheit“ und „Minderheit“ gewertet.“ Die Vorlage des Lan-
desverbands Rheinland-Pfalz wurde im Oktober 2024 von der Mitgliederversammlung des 
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma beschlossen.1 Darin wird empfohlen, die „Bezeich-
nung Sinti und Roma als Selbstbezeichnung beizubehalten“ und „Sinti*zze und Rom*nja“ 
nicht zu verwenden. 

ANTIZIGANISTISCHE FREMDBEZEICHNUNG
Die Untersuchung vermeidet die antiziganistische Fremdbezeichnung, lediglich zur korrek-
ten Zitation einer anderen Studie muss sie verwendet werden. Die Bezeichnung hat Leid, 
Gewalt und Ausgrenzung verursacht und legitimiert und tut dies bis heute. Da die Bezeich-
nung in vielen Originalzitaten noch vorkommt, deuten wir den Begriff nur an und setzen 
ihn zudem in Anführungszeichen. Mit den Anführungszeichen soll zum Ausdruck gebracht 
werden, dass es sich bei dieser Bezeichnung und den dahinterstehenden antiziganistischen 
Vorstellungen und Vorurteilen um eine Konstruktion der Mehrheitsgesellschaft handelt.

  1	  �Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz: Über die Kontroverse zum Gendern der Selbst
bezeichnung Sinti und Roma. 04/2023. https://zentralrat.sintiundroma.de/mitgliederversammlung-beschliesst-papier- 
ueber-die-kontroverse-zum-gendern-der-selbstbezeichnung-sinti-und-roma/ (zuletzt aufgerufen am 28.01.2026).
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	 Antiziganismus, also eine besondere Form 
des Rassismus, die sich vor allem gegen Sinti 
und Roma richtet, zeigt sich in Deutschland 
und Europa täglich und in allen Lebensberei-
chen. Seit 2022 analysiert die Melde- und Infor-
mationsstelle Antiziganismus – MIA e. V. diese 
Vorfälle in Deutschland und veröffentlicht die 
Erkenntnisse in jährlichen Berichten. Bezüge 
zu Antiziganismus im Rechtssystem, positiv 
in Form einer entschlossenen Bekämpfung 
ebenso wie negativ in Form von Nicht-Ahn-
dung oder sogar Reproduktion, konnten bisher 
kaum systematisch analysiert werden. Hier 
setzt die vorliegende Untersuchung des Rechts-
hilfenetzwerks gegen Antiziganismus an, das 
seit April 2025 bei MIA eine kostenlose juris
tische Erstberatung für Betroffene von Anti-
ziganismus anbietet.

Diese Publikation befasst sich mit Rechtspre-
chung und Entscheidungen in Verfahren der 
vergangenen 25 Jahre, die im Zusammenhang 
mit Antiziganismus stehen. Einerseits soll dar-
gelegt werden, wie juristische Interventionen 
Erfolg im Kampf gegen Antiziganismus haben 
können. Andererseits sollen bestehende Defi-
zite benannt und weitere Handlungsbedarfe 
aufgezeigt werden. Dabei richtet sich diese Pu-
blikation an Menschen, die von Antiziganismus 
betroffen sind und durch die Lektüre motiviert 
werden sollen, ihre Rechte wahrzunehmen und 
sich juristischen Rat zu suchen. Außerdem ist 
die Publikation an das juristische Fachpublikum 
gerichtet. Für dieses soll anhand der Fallbei-
spiele verdeutlicht werden, in welchen Verfah-
rensstadien Antiziganismus eine Rolle spielen 
kann und wie antiziganistische Hintergründe 
erkannt und berücksichtigt werden können.

EINLEITUNG 

Der gewählte Untersuchungszeitraum ist be-
wusst gewählt, da erst in der jüngeren Vergan-
genheit eine zunehmende juristische Ausei-
nandersetzung mit Antiziganismus attestiert 
werden kann. Die Verfolgung und Ermordung 
der Sinti und Roma im Holocaust wurde zu-
nächst weitgehend ignoriert und fand im 
Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 
1945/46, den Nachfolgeprozessen und den drei 
weithin bekannten Frankfurter Auschwitzver-
fahren in den 1960er Jahren kaum Erwähnung. 
Einige wenige Prozesse blickten speziell auf 
die Verfolgung von Sinti und Roma, etwa der 
Berleburger „Z*******-Prozess“ (1948–1950), das 
in Frankfurt am Main begonnene und in Köln 
geführte Verfahren zum „Z*******komplex“ in 
Auschwitz (1958–1970) und das Verfahren ge-
gen den SS-Rottenführer Ernst-August König 
vor dem Landgericht Siegen (1984–1991).2 Sie 
stehen grundsätzlich im Einklang mit der allge-
meinen (unzureichenden) juristischen „Aufar-
beitung“ der NS-Verbrechen, die eher von ver-
breiteten Rufen nach einem Schlussstrich und 
Amnestie geprägt war.3 Gleichwohl brachten 
sie historische Tatsachen ans Licht, die mögli-

2	  �Eine ausführliche Betrachtung zum Umgang der westdeut-
schen Justiz mit dem Völkermord an Sinti und Roma liefert 
Opfermann, Ulrich F.: „Stets korrekt und human“. Zum Um-
gang der westdeutschen Justiz mit dem NS-Völkermord an 
den Sinti und Roma, Heidelberg 2023. Zum König-Prozess 
siehe außerdem das laufende Promotionsprojekt von 
Raabe, Lara: Die juristische Auseinandersetzung mit den 
Verbrechen an Sinti und Roma im KZ Auschwitz-Birkenau 
am Fritz-Bauer-Institut.

3	  �Vgl. bspw. schon 1950 anlässlich des Berleburger Pro
zesses die Ausführungen in Opfermanns Studie für die 
Unabhängige Kommission Antiziganismus, Opfermann, 
Ulrich F.: Zum Umgang der deutschen Justiz mit an der 
Roma-Minderheit begangenen NS-Verbrechen nach 
1945. Das Sammelverfahren zum „Zigeunerkomplex“ 
(1958–1970), o. J., S. 23.
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hilfe ausreichen.8 Das bedeutet, dass allein die 
Übernahme von Aufgaben als Mitglied des 
Wachpersonals oder als Sekretärin in einem KZ 
ausreichen konnte, um wegen Beihilfe an den 
dort begangenen Morden verurteilt zu werden. 
Die seither erfolgten Strafprozesse sind für eine 
verspätete Anerkennung des erlebten Unrechts 
der Sinti und Roma von besonderer Bedeutung. 
Ein entsprechendes Urteil wird unter 1.3. aus-
führlich besprochen.

Die jahrzehntelange Verdrängung und Verleug-
nung der geplanten Massenvernichtung führte 
auch zu weiteren juristisch weitreichenden Fol-
gen. Erinnert sei an das Skandalurteil des Bun-
desgerichtshofs vom 07. Januar 1956, AZ. IV ZR 
273/55, mit dem eine rassistische Verfolgung 
von Sinti und Roma vor 1943 unter Rückgriff auf 
übelste antiziganistische Diffamierungen und 
Stereotype ausdrücklich verneint wurde. Es bil-
dete die Grundlage für eine Schlechterstellung 
von Sinti und Roma unter dem Bundesentschä-
digungsgesetz, die erst nach der Anerkennung 
des Völkermords und durch die Arbeit des Zen-
tralrats Deutscher Sinti und Roma, der in ca. 
4000 Verfahren die Interessen von Angehöri-
gen der Minderheit vertrat, endete.

Die hier ausgewählten Urteile sollen nunmehr 
einen möglichst vielfältigen Einblick in unter-
schiedliche Rechtsgebiete, Verfahren und Ver-
fahrensabschnitte geben. Zugleich sollen die 
verschiedenen Ausprägungen von Antiziganis-
mus berücksichtigt werden. Die Auseinander-
setzung mit der jeweiligen Entscheidung er-
folgte ausschließlich anhand der Entscheidung 
selbst. Akten wurden nicht eingesehen. Her-
ausfordernd im Vorfeld der Arbeit war die Be-
schaffung, der für die Arbeit wesentlichen Ent-
scheidungen, sofern sie auf keiner der gängigen 

  8	� BGH, 20.09.2016 − 3 StR 49/16, NStZ 2017, 158.; 
BGH, 20.12.2018 – 3 StR 236/17, NJW 2019, 1818 (1822);  
LG Hamburg, 23.07.2020 – 617 Ks 10/19 jug.

cherweise nie in einer solchen Sorgfalt analy-
siert worden wären. So wurde beispielsweise 
im beinahe völlig unbekannten Jaworzno-Pro-
zess, in dem von 1979–1981 die Verbrechen im 
gleichnamigen Auschwitz-Nebenlager verhan-
delt wurden, erstmals durch ein westdeutsches 
Gericht anerkannt, dass es ein „rassenpoliti-
sches Programm“ zur Ermordung von Sinti und 
Roma gab.4 Die Anerkennung, dass Sinti und 
Roma Opfer eines Völkermords waren, erfolgte 
erst im März 1982 durch die Bundesregierung 
unter Helmut Schmidt. Für die strafrechtliche 
Aufarbeitung blieb diese Anerkennung aller-
dings, nicht zuletzt aufgrund der BGH-Beihilfe-
rechtsprechung, nahezu folgenlos. Denn wurde 
zu Beginn der 1960er Jahre vom Bundesge-
richtshof noch die Auffassung vertreten, dass 
jede funktionelle Mitwirkung in einer auf Mas-
senmord ausgelegten Organisation eine taug-
liche Beihilfehandlung ist,5 wich der 2. Strafse-
nat im großen Frankfurter Auschwitzprozess 
deutlich davon ab und verneinte die Beihilfe al-
lein wegen der Zugehörigkeit zum anwesenden 
Lagerpersonal im Zeitpunkt der begangenen 
Tötungen.6 Die Hürden für den Nachweis der 
Beihilfe stiegen in der Folge erheblich, was die 
Straffreiheit für viele Unterstützer*innen der 
Massenmorde ermöglichte. 

Erst 2011 änderte sich diese Rechtsprechung in 
dem Verfahren gegen John Demjanjuk, wonach 
jede Tätigkeit in einem Vernichtungslager eine 
Förderung dessen Hauptzweck und mithin Bei-
hilfe sein sollte.7 Der BGH bestätigte das und 
lässt heute die psychische und physische Unter-
stützung durch einen konkreten Tatbeitrag, wie 
die Wachtätigkeit, zur Umsetzung der Drohku-
lisse und Ermöglichung der Taten für die Bei-

  4	 Ebd., S. 121.

  5	 BVerfG, 25.11.1964 – 2 StR 71/64.

  6	 LG Frankfurt, 20.02.1969 – 2 StR 280/67. 

  7	 LG München II, 12.05.2011 – 1 Ks 12496/08.
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„Fremdenfeindlichkeit“ Verwendung finden,11 
was die speziellen Facetten dieses Ausgren-
zungsmechanismus ein Stück weit unsichtbar 
macht.

In dieser Untersuchung stehen zunächst Ent-
scheidungen mit Bezug zum Strafrecht im Fo-
kus. Nach einer Übersicht über bestehende 
Defizite im strafrechtlichen Bereich folgt die 
Auseinandersetzung mit sieben unterschied
lichen Entscheidungen. Dazu wird zunächst 
die jeweilige Entscheidung wiedergegeben, an-
schließend eingeordnet und eine Handlungs-
empfehlung ausgesprochen. Nachfolgend wird 
eine Einführung zum Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz gegeben und ein Urteil aus 
diesem Bereich erörtert. Abschließend folgt ein 
Blick in die Rechtsprechung im Asyl- und Auf-
enthaltsrecht und auf zwei Urteile mit einem 
besonderen Fokus auf das Thema „sichere Her-
kunftsstaaten“. Die Darstellung der verschie-
denen Rechtsgebiete endet mit einem zusam-
menfassenden Fazit. 

11	� Vgl. Henningsmeier, Isabel u.a.: Strafrechtliche Verfolgung 
von Vorurteilskriminalität. Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gericht im Umgang mit menschenverachtenden Motiven, 
Baden-Baden 2025, S. 84, 135–140, 178.

juristischen Datenbanken veröffentlicht wa-
ren.9 Auffällig bei der Analyse der Rechtspre-
chung war der Trend, dass sich insbesondere 
positive Beispiele vorrangig ab dem Jahr 2015 
abzeichnen und daher bei den untersuchten 
Entscheidungen ein deutlicher Schwerpunkt 
in diesem Zeitraum liegt. Darüber hinaus muss 
im Einklang mit dem Gutachten von Doris 
Liebscher im Auftrag der Unabhängigen Kom-
mission Antiziganismus festgehalten werden, 
dass Antiziganismus oftmals in Gerichtsurtei-
len nicht explizit als solcher benannt wird,10 
sondern, sofern überhaupt benannt, eher die 
allgemeinen Beschreibungen „Rassismus“ oder 

  9	� An dieser Stelle sei in Kürze auf die Kontroverse um die 
Rechtsprechung des 5. Strafsenats des BGH, Az. 5 AR (Vs) 
112/17, der im Widerspruch zur Rechtsprechung des BVer-
fG, Az. 1 BvR 857/15, und 4. Zivilsenats, Az. IV AR(VZ) 2/16, 
einen Anspruch auf eine anonymisierte Herausgabe von 
Strafrechtsurteilen an Dritte verneint, hingewiesen. Einen 
Anspruch aus dem Rechtsstaatsgebot einschließlich der 
Justizgewährungspflicht, dem Demokratieprinzip und dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung verneint er mit dem Hinweis 
auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Zurecht 
wird diese Entscheidung mit Blick auf das öffentliche 
Informationsinteresse kritisiert.

10	� Vgl. Liebscher, Doris: Antiziganismus als asylrechtlicher 
Verfolgungsgrund in der Praxis des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge und der Rechtsprechung 
deutscher Gerichte, Berlin 2020, S. 76 ff.
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Umkehr.14 Problematisch sind diese Faktoren 
vor dem Hintergrund, dass Personen, die häufig 
und wiederholt Diskriminierungs- und Gewal-
terfahrungen machen, diese als „Normalität“ 
empfinden und Abstand von der Inanspruch-
nahme der Rechtsschutzmöglichkeiten neh-
men.15 Bei vielen Sinti und Roma sind ent-
sprechende wiederkehrende Erfahrungen seit 
Generationen verankert. 

Eine potentielle Fehlerquelle, die sich durch die 
unterschiedlichen Abschnitte des Strafverfah-
rens zieht, ist das fehlende Erkennen, Ermit-
teln, Dokumentieren oder Berücksichtigen von 
Anzeichen für Antiziganismus. Gemäß der Ge-
setzesbegründung zum Gesetz zur Umsetzung 
von Empfehlungen des NSU-Untersuchungs-
ausschusses vom 12.6.201516 soll durch die Er-
gänzung rassistischer, fremdenfeindlicher 
oder sonstiger menschenverachtender Beweg-
gründe in § 46 Abs. 2 StGB deren Bedeutung bei 
der gerichtlichen Strafzumessung betont und 
zugleich die Staatsanwaltschaft dazu angehal-

14	� Das haben unterschiedliche Studien in der Vergangenheit 
nachgewiesen. Siehe exemplarisch Abdul-Rahman, Laila 
u.a.: Gewalt im Amt. Übermäßige polizeiliche Gewaltan-
wendung und ihre Aufarbeitung, Frankfurt a. M. 20232023, 
402–408; MIA/ End: Antiziganismus in der Polizei, 2025,  
S. 36 f.

15	 Henningsmeier, u.a.: Verfolgung, S. 83, 255. 

16	� Gesetz vom 12.06.2015 – BGBl. I 2015, Nr. 23 vom 
19.06.2015, S. 925.

	 Antiziganismus kann in Strafverfahren an 
verschiedenen Stellen eine Rolle spielen und 
die rechtliche Würdigung und den Ausgang 
des Verfahrens maßgeblich prägen. Wird ein 
antiziganistischer Gehalt in einer Tat frühzei-
tig erkannt, kann er bereits in den Ermittlun-
gen Beachtung finden, bei der Entscheidung 
über Einstellung oder Anklage entscheidend 
sein und das Strafmaß im Urteil beeinflussen. 
Zeitgleich kann es während des Strafverfah-
rens zu einer Sekundärviktimisierung, also 
antiziganistischem Verhalten seitens der 
Strafverfolgungsbehörden und Justiz selbst 
kommen.12 Auf die unterschiedlichen Konstel-
lationen, in denen Antiziganismus erheblichen 
Einfluss hat, soll im Folgenden eingegangen 
werde. 

Bereits zu Beginn eines Strafverfahrens er-
geben sich wesentliche Defizite im Umgang 
mit antiziganistischen Taten. Anzeigen Be-
troffener werden nicht ernst genommen,13 es 
kommt zu Gegenanzeigen und Täter-Opfer- 

12	� Vgl. bspw. Reuss, Anja: Tief im System: Antiziganismus und 
polizeiliche Datensammlungen, Vorgänge. Zeitschrift für 
Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik Nr. 231/232 (2020), 
S. 179–186.

13	� Unter den der MIA gemeldeten Fälle finden sich zahlreiche, 
in denen eine Anzeige Betroffener nicht ernst genommen 
wird, Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA); 
End, Markus: Antiziganismus in der Polizei. Analyse der 
Vorfälle 2022–2024, Berlin 2025, S. 35 f.; selbiges stellen 
Henningsmeier, u.a.: Verfolgung, S. 255, für Betroffene von 
Vorurteilskriminalität fest.

1. �RECHTSPRECHUNG  
UND ENTSCHEIDUNGEN  
MIT BEZUG ZUM STRAFRECHT
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1. RECHTSPRECHUNG UND ENTSCHEIDUNGEN MIT BEZUG ZUM STRAFRECHT

genüber strenger oder gewaltvoller handeln zu 
können.21 Problematisch ist in Fällen von Poli-
zeigewalt daher auch die Führung der wesent-
lichen Ermittlungen durch andere Polizeikol-
leg*innen, die regelmäßig im Konflikt mit der 
notwendigen Neutralität stehen.22 Ähnliches 
gilt für die ermittelnde Staatsanwaltschaft, die 
sonst eng mit der Polizei zusammenarbeitet 
und dadurch ihrerseits eine besondere Nähe zu 
ihr hat.23 

In der Studie von Abdul-Rahman u.a. wurde 
mehrfach auf Seiten der Ermittlungsbehörden 
die Annahme festgestellt, „dass Anzeigen ge-
gen Polizeibeamt*innen wegen Körperverlet-
zung im Amt ganz überwiegend unbegründet 
seien, auf Fehlvorstellungen der Betroffenen 
beruhten oder sogar als Routine, Racheaktion 
oder fortgesetzt renitentes Verhalten einzu-
stufen seien“.24 Auch geht aus der Studie her-
vor, dass Betroffene schneller als untaugliche 
Zeug*innen behandelt werden, besonders im 
Falle „rassistisch kriminalisierter“ Personen.25 
Infolgedessen stellen nur wenige Betroffene 
Strafanzeigen.26 Eine höhere Gewichtung po-
lizeilicher Aussagen als besonders glaubhaft 
sowie der Polizist*innen als glaubwürdige 
Zeug*innen sind in Verfahren wegen Polizei-
gewalt ebenso typisch und in den häufig vor-
liegenden Aussage-gegen-Aussage Konstella-
tionen besonders problematisch.27 Insgesamt 
werden Anzeigeerstattungen teilweise er-
schwert, Verfahren großflächig eingestellt und 

21	 MIA; End: Antiziganismus in der Polizei, S. 33.

22	� EGMR Basu gegen Deutschland Nr. 215/19, 18.10.2022,  
Rn. 36; Abdul-Rahman u.a.: Gewalt im Amt, S. 320 f. 

23	 Abdul-Rahman u.a.: Gewalt im Amt, S. 334 f.

24	 Ebd., S. 335.

25	� Ebd., S. 352. Dieses Narrativ ist auch historisch verbreitet 
und findet sich so schon in den Prozessen gegen national-
sozialistische Täter, vgl. bspw. Opfermann, Umgang,  
S. 22 f.

26	 Ebd., S. 302.

27	 Ebd., S. 351 f.

ten werden, bei ihren Ermittlungen frühzeitig 
solche Motive in Betracht zu ziehen, aufzuklä-
ren und bei der rechtlichen Würdigung, wie 
dem öffentlichen Interesse bei Privatklagede-
likten nach Nr. 86 Abs. 2 RiStBV, zu berücksich-
tigen.17 Werden (mögliche) antiziganistische 
Tendenzen nicht frühzeitig erkannt oder beach-
tet, fehlen neben ausbleibenden Ermittlungen 
etwa zu den Beweggründen des Täters auch 
entsprechende dokumentierte Hinweise in der 
Strafakte.18 Infolgedessen fehlt die Berücksich-
tigung in der Einstellungsentscheidung oder 
einem Verweis auf den Privatklageweg, der An-
klage, dem Eröffnungsbeschluss oder im Urteil 
selbst.19 Eine Studie zu Vorurteilskriminalität 
aus dem Jahr 2025 kommt unter anderem zu 
dem Ergebnis, dass Vorurteilsmotive häufig nur 
in besonders offensichtlichen Fällen angespro-
chen und bei der Strafzumessung berücksich-
tigt werden.20

Ein weiteres Defizit sind unverhältnismäßige 
und rassistische Maßnahmen der Strafverfol-
gungsbehörden, insbesondere der Polizei. Zu 
nennen sind etwa das racial profiling, also die 
verdachtsunabhängige Kontrolle allein auf-
grund rassifizierender oder ethnisierender 
Merkmale, sowie der Einsatz unverhältnismä-
ßiger Polizeigewalt. Ihr Einsatz ist insbesondere 
gegenüber ausgegrenzten Betroffenen wahr-
scheinlich. Entsprechen diese Menschen nicht 
der bei Polizeibeamt*innen vorliegenden Norm-
vorstellung, besteht eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass Polizist*innen annehmen, ihnen ge-

17	 BT-Drs. 18/3007, S. 7.

18	 Henningsmeier, u.a.: Verfolgung, S. 259.

19	 Ebd., S. 257

20	� Das Ergebnis der dortigen quantitativen Aktenanalyse war 
das nur bei der Hälfte der mit einer Verurteilung endenden 
Verfahren, Vorurteilsmotive im Strafverfahren thematisiert 
wurden. In nur 19 % davon thematisierte das Gericht ein 
Vorurteilsmotiv in der Urteilsschrift, in nur 16 % wurde 
die strafschärfende Wirkung nach § 46 Abs. 2 S. 2 StGB 
beachtet, Vgl. ebd., S. 258.
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1.1	� Entscheidung des  
Verwaltungsgerichts  
München

Das erste analysierte Urteil entstammt nicht 
unmittelbar der Strafrechtsrechtsprechung, 
setzt sich aber inhaltlich mit dem Strafrecht 
auseinander. Das VG München verhandelte 
eine Klage wegen eines Wahlplakats der Nati-
onaldemokratischen Partei Deutschland, kurz 
NPD31, das sie im Bundestagswahlkampf 2017 in 
Ingolstadt vor einer Unterkunft für geflüchtete 
Personen anbrachte.32 Auf dem Plakat stand 
„Geld für die Oma statt für Sinti und Roma“. 
Abgebildet war neben dem Logo der Partei eine 
ältere Dame. Das Gericht hatte bereits im Zuge 
eines Eilverfahrens den Antrag auf die Anord-
nung zum Abhängen abgelehnt. Ebenso ent-
schied es im nachfolgenden Klageverfahren. 

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma bean-
tragte mit der Klage die Stadt zu verpflichten, 
das Abhängen des Plakats anzuordnen. Das be-
gründete er damit, dass der Inhalt des Plakats 
den Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 
Abs. 1 Nr. 2 StGB erfülle. Die Aussage sei so zu 
verstehen, dass Sinti und Roma in Deutschland 
weniger wert seien als andere Menschen. Das 
stelle einen Angriff auf die Menschenwürde 
dar und sei auch im Lichte der Meinungsfrei-
heit nicht mehr hinnehmbar. Die Grenzen der 
Meinungsfreiheit seien zwar weit, aber nicht 
unendlich, auch nicht im Wahlkampf. Die Par-
teien haben zwar nach Art. 21 Abs. 1 GG eine 
besondere verfassungsrechtliche Stellung, sind 
aber der objektiven Rechtsordnung unterwor-
fen. Zu dieser gehören nach Art. 59 GG auch 

31	 Seit Juni 2023 „Die Heimat“.

32	� VG München, 19.09.2019 – M 22 K 17.4899. Die Plakate 
wurden bereits im Bundestagswahlkampf 2013 verwendet 
und hingen im Wahlkampf 2017 in mehreren Städten, die 
hier besprochene Klage richtete sich jedoch dezidiert 
gegen die Stadt Ingolstadt.

im Falle einer Anklage kommt es selten zu ei-
ner Verurteilung.28 Ein beispielhafter Fall dazu 
findet sich hierzu in Kapitel 1.4. 

Eine weitere antiziganistische Ausprägung 
ist die Kategorisierung als „Clanmitglied“ von 
Sinti und Roma-Familienmitgliedern, die so-
wohl zur Implementierung und Verstärkung 
antiziganistischer Praktiken gegenüber diesen 
beiträgt als auch in ihrer Begründung anti-
ziganistische Stereotype reproduziert und sich 
auf andere Lebensbereiche auswirkt.29 Folgen 
der Einstufung sind etwa verdachtsunabhän-
gige Kontrollen sowie eine niedrigere Hemm-
schwelle für den Einsatz polizeilicher Zwangs-
mittel wie Gewaltanwendungen aber auch 
Einwirkungen in das alltägliche Leben.30

28	� Ebd., S. 387 sowie Brandt, Matthias: Polizist:innen stehen 
selten vor Gericht. Statista 2023, online abrufbar unter: 
de.statista.com/infografik/24691/anzahl-der-erledigten- 
ermittlungsverfahren-strafverfahren-gegen- 
polizeibedienstete/ (zuletzt eingesehen: 27.01.2026).

29	� So MIA/End, Antiziganismus in der Polizei, 2025, S. 38, 
40, 43. Auch Astrid Jacobsen und Jens Bergmann halten 
explizit „stigmatisierende Wirkungen“ und „weiteres 
Misstrauen bzw. Ablehnung“ durch die Kategorisierung als 
„Clanmitglied“ fest, vgl. Jacobsen, Astrid/ Bergmann, Jens: 
Diskriminierungsrisiken in der Polizeiarbeit. Ergebnisse des 
Forschungsprojektes „Polizeipraxis zwischen staatlichem 
Auftrag und öffentlicher Kritik. Herausforderungen, Bewäl-
tigungsstrategien, Risikokonstellationen“, Nienburg (Weser) 
2024, S. 200.

30	 Ebd., S. 42.

https://de.statista.com/infografik/24691/anzahl-der-erledigten-ermittlungsverfahren-strafverfahren-gegen-polizeibedienstete/
https://de.statista.com/infografik/24691/anzahl-der-erledigten-ermittlungsverfahren-strafverfahren-gegen-polizeibedienstete/
https://de.statista.com/infografik/24691/anzahl-der-erledigten-ermittlungsverfahren-strafverfahren-gegen-polizeibedienstete/
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Die beigeladene NPD beantragte, die Klage ab-
zuweisen. Sie führte an, es fehlten ein Fort-
setzungsfeststellungsinteresse und ein ver-
wirklichter Straftatbestand. Volksverhetzung 
komme nicht in Betracht. Der Plakatinhalt sei 
so auszulegen, dass er eine Forderung nach ei-
ner Neuverteilung der staatlichen Gelder durch 
eine neue Priorisierung der Gruppen enthielte. 
Das sei weder ein Aufstacheln zu Hass noch 
eine Willkürmaßnahme oder ein böswilliges 
Verächtlichmachen im Sinne des § 130 Abs. 1 
StGB. Ein Angriff der Menschenwürde scheide 
aus, da Sinti und Roma ihre Daseinsberechti-
gung als gleichwertige Menschen nicht durch 
die Forderung der Umverteilung abgesprochen 
werde. 

Das Gericht wies die Klage ab. Das berechtigte 
Feststellungsinteresse sei wegen der hinrei-
chend konkreten Wiederholungsgefahr und 
des berechtigten Rehabilitierungsinteresses 
des Klägers gegeben. Das Gericht verneinte 
aber einen Anspruch des Klägers auf die Anord-
nung, das Plakat abzuhängen. 

Als einzige Ermächtigungsgrundlage für diese 
Anordnung kam nach Ansicht des Gerichts die 
Generalklausel Art. 7 Abs. 2 Nr. 1, 2 LStVG für die 
zuständige Sicherheitsbehörde in Betracht. Die 
Sicherheitsbehörden können danach zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben für den Einzelfall Anord-
nungen nur treffen, um rechtswidrige Taten, 
die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder ei-
ner Ordnungswidrigkeit verwirklichen, oder 
um verfassungsfeindliche Handlungen zu ver-
hüten oder zu unterbinden (Nr. 1) und um durch 
solche Handlungen verursachte Zustände zu 
beseitigen (Nr. 2). Eine verwirklichte Straftat lag 
nach Ansicht des Gerichts nicht vor. Die Volks-
verhetzung aus § 130 StGB schloss es aufgrund 
der entgegenstehenden Meinungsfreiheit aus. 
Im Wahlkampf hat diese aufgrund des in Art. 
21 Abs. 1 GG verankerten Parteienprivilegs eine 
besondere Bedeutung und ist besonders weit 

die von Deutschland ratifizierten völkerrecht-
lichen Verträge zum Schutz von Minderheiten 
und vor Diskriminierung. Das Internationale 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung (ICERD) verpflich-
tet die Vertragsstaaten zu wirksamen Maßnah-
men zum Schutz vor rassistischer Propaganda. 
Deutschland habe daher als Vertragsstaat die 
Handlungspflicht, der Verbreitung rassistischer 
Ideen, die Diskriminierung fördern, entgegen-
zutreten, und vorliegend das Plakat abzuhän-
gen. Dies ergebe sich aus dem Internationalen 
Übereinkommen in Verbindung mit der poli-
zeilichen Generalklausel. Das Vorliegen eines 
verwirklichten Straftatbestands sei dann egal. 
Die Aussage sei zudem geeignet, Vorurteile 
und Intoleranz zu stärken. Der Zentralrat Deut-
scher Sinti und Roma berief sich unterstützend 
auf Rechtsgutachten der Professorin Stepha-
nie Schmahl33 und des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte.34

Die beklagte Stadt Ingolstadt beantragte die 
Abweisung der Klage und hielt den Ausfüh-
rungen des Klägers entgegen, dass als Befug-
nisnorm zum Abhängen allein Art. 7 Abs. 2 Nr. 
1, 2 LStVG in Betracht komme. Diese setzt ei-
nen verwirklichten Straftatbestand voraus, der 
fehle. Ein Anstacheln nach § 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB 
sei nicht gegeben. Das Internationale Überein-
kommen könne entgegen den angeführten 
Gutachten im Rahmen der Befugnisnorm nicht 
berücksichtigt werden. Art. 7 Abs. 2 LStVG fehle 
dazu die Voraussetzung der Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit, die einen Verstoß gegen 
die objektive Rechtsordnung, wozu auch das 
ICERD gehört, verlangt. 

33	� Schmahl, Stephanie: Rechtsgutachten über den Umgang 
mit rassistischen Wahlkampfplakaten der NPD, Berlin 2015, 
erstattet im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz.

34	� Deutsches Institut für Menschenrechte (DIM): Rassistische 
Wahlplakate müssen abgehängt werden. NPD-Parole „Geld 
für die Oma statt für Sinti und Roma“ von der Meinungsfrei-
heit nicht gedeckt. Stellungnahme, Berlin 2017.
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befand er, das VG habe sich im vorigen Urteil 
nicht ausreichend mit der Begründung der 
Volksverhetzung befasst. Ein Aufstacheln zum 
Hass nach § 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB sei zu beja-
hen gewesen, die Plakataussage bediene gän-
gige Vorurteile und bestärke eine dauerhafte 
Abwertung. Die Aussage sei als eine Forde-
rung zur Umverteilung von Geld an „bessere“ 
Menschen zu verstehen. Die verängstigte alte 
Dame auf dem Plakat impliziere zudem eine 
Forderung nach mehr Sicherheit, was ein Ver-
ächtlichmachen nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB 
darstelle. § 130 Abs. 2 Nr. 1c StGB und § 185 StGB 
seien ebenfalls gegeben. Das Gericht lehnte 
den Antrag mangels eines Zulassungsgrundes 
nach § 124 VwGO ab. Seiner Ansicht nach reich-
ten die Ausführungen des VG aus und waren 
zutreffend. 

Analyse 

Die Rechtsprechung ist kritisch zu sehen. Die 
Auseinandersetzung mit der Auslegung des 
Plakatinhalts erfolgt seitens des VG nur rudi-
mentär. Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts sind bei der 
Auslegung ausgehend vom Wortlaut auch der 
Kontext und die sonstigen Begleitumstände 
der Äußerung zu beachten.35 Die Notwendig-
keit der Berücksichtigung begleitender Um-
stände ergibt sich insbesondere dann, wenn 
die betreffende Formulierung ein Anliegen er-
sichtlich nur in schlagwortartiger Form zusam-
menfasst.36 Ist eine Äußerung mehrdeutig, so 
haben die Gerichte, wollen sie ihrer Prüfung 
eine strafbare Deutung der Aussage zugrunde 
legen, andere Auslegungsvarianten mit schlüs-

35	� BVerfG, 06.09.2000 – 1 BvR 1056/95, BeckRS 2000, 2285, 
Rn. 27f.; BVerfG, 10.10.1995 – 1 BvR 1476/91, 1 BvR 1980/91, 
1 BvR 102/92 u. 1 BvR 221/92.

36	 BVerfG, 24.09.2009 – 2 BvR 2179/09.

zu verstehen. § 130 StGB ist infolgedessen res-
triktiv auszulegen, die Anforderungen an ei-
nen Angriff auf die Menschenwürde sind hoch. 
Nach Ansicht des Gerichts reichte die Plaka-
taussage für einen solchen nicht aus. Auch die 
ehrverletzende Beleidigung nach § 185 StGB ver-
neinte das Gericht, die noch von der Meinungs-
freiheit gedeckte Aussage stehe entgegen. 

Weiter führte das Gericht aus, das Internati-
onale Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung gelte gemäß 
Art. 59 Abs. 2 GG innerstaatlich als Bundesge-
setz. Die Ermächtigungsgrundlage aus Art. 7 
Abs. 2 LStVG setzt allerdings ausdrücklich die 
Verletzung eines Straftatbestandes voraus. Ein 
Verstoß gegen ein anderes Gesetz, wie das In-
ternationale Übereinkommen, reicht nicht. An-
ders sei dies bei anderen polizeilichen Gene-
ralklauseln, wie § 11 PAG, die die Verletzung der 
öffentlichen Sicherheit fordern. Dafür reicht 
ein Verstoß gegen die objektive Rechtsordnung, 
also irgendein Gesetz. Die Rechtsgutachten leg-
ten der Anwendung von Art. 4 a) ICERD letztere 
Generalklausel zugrunde, die sich von der vor-
liegenden Befugnisnorm aus Art. 7 Abs. 2 LStVG 
in den Voraussetzungen unterscheide, sodass 
die Gutachten nach Ansicht des Gerichts nicht 
zu berücksichtigen waren.

Das Gericht verneinte auch Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 
i.V.m. Abs. 5 LStVG als Grundlage, der eine ver-
fassungsfeindliche Handlung voraussetzt. Die 
Handlung muss darauf abzielen, die verfas-
sungsmäßige Ordnung in verfassungswidriger 
Weise zu stören. Laut Gericht stelle die Plakat
aussage zwar eine Störung der verfassungs-
gemäßen Ordnung dar, jedoch keine verfas-
sungswidrige, da sie von der Meinungsfreiheit 
gedeckt sei. 

Der Kläger wollte gegen das Urteil Berufung 
beim Verwaltungsgerichtshof München ein-
legen. Im Zulassungsantrag für die Berufung 
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im Wahlkampf, prüfen aber nicht hinreichend 
konkret den Einzelfall. Es fehlt eine umfas-
sende Subsumtion der vom Gericht zugrunde 
gelegten Deutung des Plakatinhalts unter die 
Tatbestände des § 130 StGB. Insbesondere gilt 
das für die Prüfung der negierten Tatbestands-
merkmale. Aufstacheln zum Hass und Willkür-
maßnahmen nach § 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB werden 
nicht geprüft. Ein Angriff auf die Menschen-
würde nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB wird in Kürze 
geprüft und wegen der hohen Anforderungen 
gemäß der Rechtsprechung an diesen in Wahl-
kampfzeiten verneint. Auch erfolgt keine Ausei-
nandersetzung mit einem rassistischen Gehalt 
der Aussage, dem Verbot rassistischer Propa
ganda aus den internationalen Verträgen und 
einer daraus resultierenden Schutzpflicht des 
Staates38 und deren mögliches Einwirken auf 
die Abwägung der Grundrechte. Auch wenn die 
seitens des Gerichts zugrunde gelegte Aussage 
weniger Anhaltspunkte dafür enthielt, wäre 
aufgrund der Fallumstände eine Auseinander-
setzung in diesem Fall zumindest in Kürze und 
der Vollständigkeit halber angezeigt gewesen.

Zutreffend stellen das VG und der VGH fest, 
dass § 4a) ICERD in dem konkreten Fall keine 
Anwendung findet. Die Befugnisnorm aus Art. 
7 Abs. 2 LStVG setzt zwingend einen verwirk-
lichten Straftatbestand oder eine Ordnungs-
widrigkeit voraus. Ein Verstoß gegen § 4a) 
ICERD erfüllt diese Voraussetzung nicht. Anders 
ist es, wenn die Generalklausel, wie in anderen 
Bundesländern und in der bayerischen polizei-
lichen Generalklausel in § 11 PAG, die Voraus-

38	� Rassistische Propaganda ist vom Verbot der Rassendiskri-
minierung aus den internationalen Menschenrechtsverträ-
gen umfasst. Für Deutschland als jeweiligen Vertragsstaat 
sind das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD), der Inter- 
nationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(ICCPR) und die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) besonders entscheidend. Insbesondere aus Art. 4  
ICERD und Art. 20 Abs. 2 ICCPR ergeben sich konkrete 
Handlungspflichten, vgl. dazu Schmahl, Rechtsgutachten, 
S. 86.

sigen Gründen auszuschließen.37 Dem werden 
die vorliegenden Ausführungen nur bedingt 
gerecht. 

Das VG beruft sich auf andere Rechtsprechung 
und die dortige Auslegung, setzt sich selbst 
mit der Auslegung aber nicht auseinander. Der 
Standort des Plakats vor der Unterkunft für ge-
flüchtete Menschen findet keine Berücksichti-
gung. Ebenso wird das Bild der verängstigten 
oder besorgten alten Dame auf dem Plakat be-
reits in der zugrunde gelegten Rechtsprechung 
nicht beachtet. Eine Auseinandersetzung damit, 
dass ein objektiv, besonnener Personenkreis 
den Inhalt eines erkennbar der allgemein als 
rechtsextrem bekannten Partei zuzuordnenden 
Plakats anders versteht als das einer demokrati-
schen Partei, fehlt. Selbes gilt dafür, ob dem Pla-
kat eine allgemein bekannte Sachdiskussion vo-
rausging, woraus sich ein Zusammenhang der 
Gegenüberstellung der Personengruppen Sinti 
und Roma und der älteren Generation ergab. Ei-
nen unmittelbar erkennbaren, offensichtlichen 
Grund, wie bei der Forderung „Geld für Arme 
statt Reiche“, gibt es nicht. Angesichts des be-
wusst offen gelassenen Interpretationsspiel-
raums hätten auch Deutungsmöglichkeiten für 
den zu verstehenden Grund der Gegenüberstel-
lung diskutiert werden sollen. Der VGH befasst 
sich dagegen mit den seitens des Klägers ange-
führten Auslegungsmöglichkeiten, verweist im 
Ergebnis aber auf die mögliche straffreie Deu-
tungsvariante, die der Prüfung der Rechtspre-
chung entsprechend zugrunde gelegt werden 
muss. Eine erkennbare Auseinandersetzung mit 
möglichen der Deutung entgegenstehenden, 
schlüssigen Gründe bleibt aus. 

Beide Gerichte machen generelle Ausführun-
gen zu den Anforderungen an eine Volksverhet-
zung und den Maßstäben der Meinungsfreiheit 

37	� BVerfG, 24.9.2009 – 2 BvR 2179/09; BVerfG, 10.10.1995 – 1 
BvR 1476/91, 1 BvR 1980/91, 1 BvR 102/92 u. 1 BvR 221/92.



16

1. RECHTSPRECHUNG UND ENTSCHEIDUNGEN MIT BEZUG ZUM STRAFRECHT

Darstellung und Überzeugung von der eigenen 
Meinung, sondern auch darum, rassistische 
Aussagen salonfähig zu machen und das fried-
liche Zusammenleben mit konkreten Personen-
gruppen durch nachhaltig wirkende Herabwür-
digung zu bedrohen. 

Im Umgang mit rassistisch deutbaren Aussagen 
ist generell auch eine gewissenhafte Prüfung 
der Gerichte erforderlich. Das gilt nicht zuletzt, 
um rassistischen Aussagen keinen Freifahrt-
schein zu erteilen und das Vertrauen Betroffe-
ner in einen funktionierenden Rechtsstaat und 
eine ihre Belange ernst nehmende Justiz zu er-
halten. Eine umfassende Auslegung40 und kon-
krete Prüfung der Strafbarkeitstatbestände ist 
wichtig und darf nicht pauschal zugunsten der 
weiten Meinungsfreiheit im Wahlkampf gehen. 
Das gilt umso mehr bei schwierigen Konstella-
tionen mit mehrdeutigen Aussagen. Selbes gilt 
für pauschale Verweise auf frühere Rechtspre-
chung ohne eine eigene Prüfung. Positiv ist den-
noch, dass in anderen Bundesländern der Ver-
stoß gegen § 4a) und b) ICERD durch rassistische 
Parolen bei der Prüfung der Generalklausel zu 
berücksichtigen ist und unabhängig von einem 
verwirklichten Strafgesetz zu einem Handeln 
wie dem Abhängen rassistischer Plakate ver-
pflichten kann. Die Berücksichtigung des § 4a), 
b) ICERD sowie der internationalen Verträge 
geschieht bislang allerdings nur lückenhaft, so-
dass hier ein Nachbesserungsbedarf bei Behör-
den und der Justiz bestehen dürfte. Eine gute 
Grundlage bildet das im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz 
erstattete Rechtsgutachten der Professorin Dr. 
Schmahl.41 Eine weitere Auseinandersetzung 
mit den Internationalen Übereinkommen und 
Verträgen, insbesondere dem ICERD, ist auch in 
der Rechtsprechung geboten. 

40	� Vgl. zu den zu beachtenden Begleitumständen, Schmahl, 
Rechtsgutachten, S. 93. 

41	 Ebd.

setzung einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit enthält. Die liegt insbesondere bei einem 
Verstoß gegen die objektive Rechtsordnung 
vor. Von dieser sind alle Gesetze und sonstigen 
Rechtsvorschriften der Bundesrepublik um-
fasst, also auch das nach Art. 59 Abs. 2 GG als 
Bundesgesetz fungierende Internationale Über-
einkommen ICERD. Das heißt, dass ein Verstoß 
gegen § 4a) und b) ICERD in anderen Fallkon-
stellationen durchaus zu berücksichtigen ist 
und zu einem Handeln der Stadt, nämlich zur 
Anordnung zum Abhängen rassistischer Wahl-
plakate, verpflichten kann. Die Rechtsprechung 
des VG Kassel39, auf die sich beide Gerichte be-
ziehen, ist insofern mangels Berücksichtigung 
des § 4a), b) ICERD bei der Prüfung der General-
klausel § 11 HSOG verkehrt.

Insgesamt ist diese Rechtsprechung nicht über-
zeugend. Zwar ist der weite Rahmen der Mei-
nungsfreiheit als wichtiger Grundpfeiler in 
der Demokratie unbestritten elementar und 
insbesondere im Wahlkampf soll der diverse 
Meinungsdiskurs möglich sein. Allerdings ist 
weiter auszutarieren, inwiefern der Staat hier-
bei seiner Schutz- und Handlungspflicht im 
Hinblick auf Rassismus aus den Grundrechten 
und den ratifizierten internationalen Verträ-
gen Rechnung trägt und künftig tragen kann. 
Insbesondere gilt es, Lösungen für den Um-
gang mit rassistisch zu verstehenden Propa-
gandaaussagen im Wahlkampf zu finden, die 
einzeln noch, zumindest in mindestens einer 
Deutungsmöglichkeit, unter der Strafbarkeits-
grenze liegen, insgesamt aber ein nachhal-
tig negatives und stigmatisierendes Bild einer 
Bevölkerungsgruppe zeichnen, das zu einer 
über den Wahlkampf hinausgehenden Diffa-
mierung, Ausgrenzung und Geringschätzung 
führt und zu einem vergifteten gesellschaft-
lichen Klima beiträgt. Bei der Verbreitung ras-
sistischer Gedanken geht es nicht nur um die 

39	 VG Kassel, 09.09.2013 – 4 L 1117/13.KS.
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gessätzen aus einem vorigen Urteil wurde eine 
Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten auf Be-
währung gebildet. 

Analyse

Der Strafbefehl fällt als Beispiel konsequenter 
Verfolgung antiziganistischer Hassrede posi-
tiv auf. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht 
ordneten die antiziganistischen Äußerungen 
über die Beleidigung hinaus als Volksverhet-
zung ein und erließen einen Strafbefehl. Dass 
anders als in anderen Verfahren nicht ein-
gestellt wurde, dürfte zum einen an den vor-
liegenden E-Mails als Beweismittel und den 
massiv antiziganistischen Aussagen liegen. 
Zum anderen soll in der Berliner Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft für Hasskriminalität auf 
Opportunitätseinstellungen in der Regel ver-
zichtet werden. Das ist wichtig, damit keine Re-
signation auf Seiten der Betroffenen entsteht 
und sie künftig von Strafanzeigen absehen.42 

Der Strafbefehl zeigt den Betroffenen und dem 
Täter, dass der Rechtsstaat Hassrede nicht dul-
det und wehrhaft ist. Er schafft Vertrauen auf 
Seiten der Betroffenen und motiviert, sich zu 
wehren. Zugleich ist die Strafhöhe mit 10 Mo-
naten auf Bewährung geeignet, abschreckende 
Wirkung sowohl gegenüber dem Täter als auch 
anderen potenziellen Täter*innen zu entfalten. 
Ihnen macht der Strafbefehl deutlich, dass auch 
der E-Mail-Verkehr nachts um halb 3 Uhr kein 
rechtsfreier Raum und Hassrede im Netz kein 
Kavaliersdelikt ist. Wünschenswert, angesichts 
der Arbeitsauslastung der Staatsanwaltschaf-
ten aber nur bedingt möglich, wäre eine schnel-
lere Bearbeitung des Verfahrens gewesen. Zwi-
schen der ersten Mail sowie der Anzeige und 
dem Strafantrag lagen zwei Jahre, zwischen 
der letzten über ein Jahr. Zu hoffen, wenn auch 
kaum zu glauben, bleibt, dass der Strafbefehl 

42	 Vgl. dazu Henningsmeier u.a.: Verfolgung, S. 22. 

1.2	� Entscheidung des  
Amtsgerichts Tiergarten 

Das Amtsgericht Tiergarten erließ im Jahr 2022 
einen Strafbefehl, mit dem der Angeklagte we-
gen Volksverhetzung und Beleidigung zu einer 
Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt 
zur Bewährung, verurteilt wurde. Dem Ange-
klagten wurden sieben Fällen der Beleidigung 
jeweils in Tateinheit mit Volksverhetzung zur 
Last gelegt.

Der Angeklagte hatte zwischen 2020 und 2021 
sieben Mails an die E-Mail-Adresse des Zentral-
rats Deutscher Sinti und Roma gesandt. In die-
sen verwendete er beständig die antiziganis-
tische Fremdbezeichnung, schrieb mehrfach, 
Sinti und Roma würden den deutschen Steu-
erzahler belasten, hätten niemals gearbeitet 
und würden nur Sozialhilfe beziehen, sich kri-
minell betätigen und unschuldige ältere Men-
schen berauben. In allen Mails nahm er Bezug 
auf die Verbrechen des NS-Regimes, hieß diese 
gut, lobte sie und wünschte sie sich zurück. Je 
fortschreitender die Mails, desto mehr bedau-
erte er, dass nicht mehr Minderheitsangehö-
rige Opfer des NS-Regimes geworden und in 
den Gaskammern ermordet worden seien. Da-
bei verglich er die Angehörigen mit Ungezie-
fer und bezeichnete sie mehrfach als ekelhaft. 
In drei Mails deutete er an, dass eine neue Zeit 
kommen werde. Zudem richtet er sich in sei-
nen Mails mehrfach unmittelbar an eine be-
stimmte adressierte Person als „Oberz*******“.

Das Gericht wertete jede Mail als einzelne Tat, 
bildete je eine Einzelstrafe und aus diesen im 
Sinne der Tatmehrheit eine Gesamtstrafe. Das 
Strafmaß im Strafbefehl belief sich hinsichtlich 
der Einzelstrafen auf vier Geldstrafen zu ein-
mal 100, dreimal 150 Tagessätzen und in drei 
Fällen auf Freiheitsstrafe von 6 Monaten. Unter 
Berücksichtigung einer Geldstrafe von 120 Ta-
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1.3	� Entscheidung des  
Landgerichts Neuruppin 

Ebenfalls ein „Erfolgsurteil“ mit Blick auf die 
Sichtbarmachung von Antiziganismus ist das 
Urteil des Landgerichts Neuruppin aus dem 
Jahr 2022.45 In diesem wurde ein ehemaliger 
SS-Wachmann des Konzentrationslagers Sach-
senhausen wegen Beihilfe zu Mord in Tatein-
heit mit Beihilfe zum versuchten Mord zu 5 Jah-
ren Freiheitsstrafe verurteilt. In dem KZ waren 
auch etwa eintausend Sinti und Roma inhaf-
tiert.

Der Angeklagte trat 1941 der Waffen-SS bei. Der 
damals 21-Jährige war zunächst als SS-Schütze, 
später als SS-Rottenführer im SS-Totenkopf- 
Wachbataillon Sachsenhausen tätig. Das KZ 
Sachsenhausen war ein Arbeitslager und eine 
Ausbildungsstätte für SS-Personal. Es hatte eine 
besondere Vorreiterrolle, auch bei der Entwick-
lung verschiedener Tötungsmechanismen. Die 
Lagerkommandanten und SS-Wachmänner, 
darunter Kommandeur Gustav Wegner, waren 
für ihre gewalttätige Sozialisation bekannt. Sie 
erwarteten bedingungslosen Gehorsam, was 
die Bereitschaft zu extremer Gewalt förderte. 
Die SS-Wachleute hatten die Aufgabe, Flucht-
versuche zu verhindern und wechselten dabei 
regelmäßig ihre Posten – von Wachtürmen zu 
Bewachungsketten bei Ankünften und den Tö-
tungsstätten. Sie trugen stets Schusswaffen, die 
bei Fluchtversuchen oder Ungehorsam einge-
setzt wurden. Wöchentlich wurden sie in na-
tionalsozialistischer Ideologie, Gehorsam und 
Disziplin unterwiesen. Zwischen Januar 1942 
und Februar 1945 starben im KZ Sachsenhau-
sen zehntausende Gefangene durch systema-
tische Tötungen oder die lebensfeindlichen 
Lagerbedingungen, die ab 1944 im ganzen La-
ger herrschten. In dem hinteren Teil des Lagers 

45	 LG Neuruppin, 28.06.2022 – 11 Ks 4/21.

dem Täter nicht nur die Strafbarkeit, sondern 
auch die Fehlerhaftigkeit seines Verhaltens ge-
genüber der Minderheit vor Auge geführt hat 
und ihn zum Überdenken seiner Haltung dieser 
gegenüber anregt. Alternativ zu § 130 Abs. 1 Nr. 
1 StGB beziehungsweise ergänzend in Tatein-
heit hätte ein Angriff auf die Menschenwürde 
nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB43 und der 2021 ein-
geführte Straftatbestand der verhetzenden Be-
leidigung aus § 192a StGB berücksichtigt wer-
den können.44 

43	� In vergleichbaren Fällen wird der Tatbestand der Volks
verhetzung mangels der Öffentlichkeit der Schreiben  
abgelehnt. Stimmen in der Literatur und Rechtsprechung 
lassen für die Eignung zur Störung des öffentlichen 
Friedens aber auch genügen, dass die Aussage die 
Menschwürde angreift, was vorliegend zu bejahen ist,  
vgl. OLG Stuttgart, NStZ 2010, 453 (455); Fischer, StGB,  
§ 130 Rn. 14.

44	� BeckOK StGB/ Valerius, 67. Ed. 1.11.2025, StGB § 192a  
Rn. 11.
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Im Gerichtsprozess bestritt der 101-jährige An-
geklagte bis zuletzt seine Tätigkeit als SS-Wach-
mann im KZ Sachsenhausen. Das Gericht war 
nach einer umfassenden Beweisaufnahme mit 
historischen Sachverständigen, Dokumenten 
und Zeug*innen jedoch vom Gegenteil über-
zeugt und sprach ihn der Beihilfe zum Mord 
und zum versuchten Mord nach §§ 211 2. Gruppe 
1., 2. Var., 27, 22, 23 Abs. 1, 49 Abs. 1, 52 StGB an 
zu mindestens 3.500 Menschen schuldig.47 
Das Gericht schätzte die Zahl gem. § 261 StPO, 
vermutete aber den Tod von über 10.000 Men-
schen während seiner Dienstzeit.

Das Gericht befand das Erschießen mittels Ge-
nickschussanlage, das Vergasen und das Töten 
und Gefangenhalten unter lebensfeindlichen 
Bedingungen für Mord. Vor dem Erschießen 
wurde den Gefangenen heimtückisch eine me-
dizinische Untersuchung vorgespielt, um de-
ren Arg- und infolgedessen Wehrlosigkeit aus-
zunutzen. Selbiges galt für die Vergasungen, 
bei denen Duschvorgänge mit dem Ziel einer 
erfolgreichen und ungestörten Durchführung 
simuliert wurden. Der Einsatz von Zyklon B, 
der zu einem langsamen und qualvollen Tod 
und dem Miterleben des Todeskampfes Ange-
höriger führte, erfüllte das Mordmerkmal der 
Grausamkeit. Selbiges nahm das Gericht für 
das Aufrechterhalten der unmenschlichen Be-
dingungen an. Das Handeln aus dem niedrigen 
Beweggrund des „Rassenhasses“, wie bei den 
Haupttätern, sah das Gericht bei dem Angeklag-
ten selbst als nicht bewiesen. Für die aufgrund 
der Nebenanklagen geprüften Todesmärsche 
wurde die Grausamkeit und mithin Mord eben-
falls bejaht. Für die Fälle der Nebenkläger*in-
nen, die ihn überlebten, erkannte es versuch-
ten Mord. Ein Rücktritt wegen des „Freilassens“ 
aus den vorigen unmenschlichen Bedingungen 

47	� Das heutige Strafgesetzbuch fand als milderes Gesetz 
Anwendung, da das Reichsstrafgesetzbuch Todesstrafe für 
Mord vorsah. 

waren die Häftlinge „niedrigster Rangstufe“, zu 
denen auch Sinti und Roma gehörten, unter-
gebracht. Die Bedingungen waren hier bereits 
von Beginn an besonders lebensfeindlich und 
die Überbelegung erheblich. In einer Baracke 
für 150 Personen waren bis zu 400 Menschen 
zusammengepfercht. Zwangsarbeit, Unterer-
nährung, Krankheiten, Misshandlungen und 
willkürliche Ermordungen waren alltäglich. 
Besonders der chronische Hunger führte zu 
schweren physischen und psychischen Schäden 
und zerstörte die Menschlichkeit der Gefange-
nen. Bereits während der Grundausbildung, 
spätestens mit dem Beginn der Wachtätigkeit, 
erlangte der Angeklagte Kenntnis über die 
systematischen Tötungen im Lager, das Auf-
rechterhalten lebensfeindlicher Bedingungen 
und die dort herrschende Willkür. Trotz die-
ser Kenntnis stellte der Angeklagte zu keinem 
Zeitpunkt einen Antrag auf Versetzung oder 
Entlassung, obwohl dies ohne ernsthafte Kon-
sequenzen möglich war. Er blieb bis 1945 als 
SS-Wachmann in verschiedenen Kompanien, 
unter anderem der 3. und der 4. Kompanie, die 
an Exekutionen beteiligt waren, und die von 
teils extrem gewaltsozialisiertem, fanatischem 
SS-Personal angeführt wurden oder daraus be-
standen. Er war 1945 einer der Wachmänner mit 
der längsten Dienstzeit in Sachsenhausen und 
hatte Anleitungsfunktion gegenüber neuem 
Wachpersonal. 2019 wurde eine Hausdurchsu-
chung bei ihm durchgeführt und das Ermitt-
lungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Er wurde 
wegen Beihilfe zu Mord und versuchtem Mord 
angeklagt.46 Als Nebenkläger*innen schlossen 
sich Überlebende oder deren Nachkommen an, 
darunter auch eine Sintezza. 

46	� Die Anklage war gem. § 154, § 154a StPO auf Beihilfe zu 
vollendeten Haupttaten beschränkt, die durch die Herbei-
führung und Aufrechterhaltung lebensfeindlicher Bedin-
gungen, durch Vergasung und durch die Erschießung in der 
Genickschussanlage im Zeitraum vom 20. Januar 1942 bis 
zum 18. Februar 1945 mit Ausnahme des Zeitraumes vom 
1. September 1944 bis zum 5. Dezember 1944 erfolgten. 
Hinsichtlich der Nebenkläger*innen wurde diese Beschrän-
kung aufgehoben.
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für die qualvollen Tode durch die unmenschli-
chen Lagerbedingungen, die die Lagerleitung 
bewusst oder billigend in Kauf nahm, und die 
er durch seine Wachtätigkeit wissend und in 
Kauf nehmend als Teil der Tötungsmaschine-
rie unterstützte und ermöglichte. Ihm war da-
bei nach Ansicht des Gerichts bewusst, dass die 
Tötungen nicht gerechtfertigt waren. Der An-
geklagte handelte schuldhaft und konnte sich 
insbesondere nicht auf den entschuldigenden 
Befehlsnotstand berufen. Er hätte sich jeder-
zeit und ohne erhebliche Konsequenzen an die 
Front versetzen lassen oder den Wachdienst 
verweigern können. In der Strafzumessung be-
rücksichtigte das Gericht, dass der Angeklagte 
ansonsten unbestraft war, im Tatzeitpunkt 
mit 21 Jahren noch jung war, die Taten vor 80 
Jahren und in einem militärisch organisierten 
System erfolgten. Die hohe Opferzahl sowie die 
Länge seiner Dienstzeit berücksichtigte das Ge-
richt strafschärfend. 

Das Urteil wurde wegen des Todes des Ange-
klagten während der wegen materieller Rechts-
mängel eingelegten Revision nie rechtskräftig. 
Der BGH, der noch über die Kostenübernahme 
zu entscheiden hatte, legte diese nach § 476 
StPO den Angehörigen des Angeklagten auf 
und erkannte damit die Schuld implizit an.

Analyse 

Insgesamt ist das Urteil als wichtig und positiv 
zu werten. Dem Gericht gelang eine ausführli-
che, tiefgehende Beweisaufnahme. Es schaffte 
so eine umfassende Übersicht über die Zu-
stände im KZ Sachsenhausen und die konkre-
ten Aufgabenbereiche des Angeklagten und 
dessen Beitrag zu den Ermordungen. Zutref-
fend wurde dabei herausgearbeitet, dass die 
Wachleute eine wesentliche Rolle in der Um-
setzung der Tötungsmaschinerie spielten und 
auch heute noch für diesen Beitrag belangt 

wurde angesichts des Handlungsdrucks durch 
die anrückende Rote Armee verneint. 

Das Gericht befand, der Rechtsprechung des 
BGH entsprechend, dass die Wachtätigkeit des 
Angeklagten eine psychische und physische 
Unterstützung zur Umsetzung der Drohkulisse 
und zur Ermöglichung der Taten darstellte. 
Für die Zurechnung reiche nach der Rechtspre-
chung dabei nicht die bloße Zugehörigkeit zum 
Wachbataillon, es sei ein konkreter, die Haupt-
tat ermöglichender Tatbeitrag, wie die Über-
nahme von Wachdiensten, erforderlich. Der 
Angeklagte stand der Lagerverwaltung durch-
gehend zur Sicherung des Lagers und Verhin-
derung von Fluchtversuchen zur Verfügung, 
sowohl während der Dienstzeit als auch in Be-
reitschaft, und unterstützte durch sein unifor-
miertes und bewaffnetes Auftreten die Droh-
kulisse, die Aufstand und Flucht verhinderte. 
Er war jederzeit von grundlegender Bedeutung 
für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit des Konzentrationslagers und dem herr-
schenden Machtgefälle und daher von essenzi-
eller Bedeutung für die Durchsetzung der Ziele 
der „Vernichtung durch Arbeit“ und weiterer 
Morde an Menschen, die nicht der „NS-Rassen
ideologie“ entsprachen. Er sorgte durch seine 
Wachtätigkeit dafür, dass das Gefangenhalten, 
die Arbeitsausbeutung und die Ermordungen 
mangels Fluchtmöglichkeiten möglich und er-
leichtert waren. Durch seine Tätigkeit ermög-
lichte er auch die tödlichen Anordnungen der 
befehlsgebenden Personen, die sich dazu ge-
rade auf williges und gehorsames Personal 
stützten. 

Das Gericht war überzeugt, dass der Ange-
klagte Kenntnis von den Tötungen mittels Ge-
nickschussanlage und Gaskammern, dem qual-
vollen Tod und dem bewussten Ausnutzen der 
Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer hatte. Laut 
Gericht wusste er auch um den Befehl und die 
Kenntnis der Lagerleitung davon. Selbiges galt 
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1.4	� Entscheidung der  
Staatsanwaltschaft  
Freiburg 

Ein weiteres Negativbeispiel ist ein eingestell-
tes Strafverfahren gegen Polizeibeamte infolge 
eines Einsatzes von Polizeigewalt im Jahr 2022. 
Dabei wurden drei Personen mit Minderheits-
zugehörigkeit verletzt. Ihre gestellten Anzeigen 
blieben erfolglos. Der Sachverhalt ist in Teilen 
streitig. 

Auslöser des Einsatzes war das Auto des später 
Geschädigten M., das ohne Kennzeichen vor sei-
nem Haus parkte. Es war ihm zuvor gestohlen 
worden, eine Strafanzeige hatte er gestellt. Be-
reits eine Woche zuvor hatte ein Ordnungsbe-
amter das fehlende Kennzeichen beanstandet 
und wollte das Auto am Vorfalltag abschlep-
pen lassen. Dafür hatte er eine Polizeistreife zur 
Unterstützung angefordert. Zwei Polizisten er-
schienen mit einem Polizeihund, der zunächst 
im Auto verblieb. Die Polizei trat M. gegenüber 
bereits zu Beginn distanziert auf. Als er Unter-
lagen zu der Strafanzeige aus dem Auto holen 
wollte, wurde er verbal zurückgewiesen. Als er 
sodann sein Portemonnaie herausholen wollte, 
wurden die Polizeibeamten handgreiflich. Ein 
Polizeibeamter habe ihn am Hals gepackt, der 
andere seine Hand festgehalten. Einer sagte: 
„Ich habe die Schnauze voll von euch.“ Er deu-
tete mit seinem Teleskopschlagstock einen 
Schlag an, ließ aber nach einem Hinweis auf 
die Nachbar*innen von M. ab. S. filmte den Vor-
gang. Er kam der Aufforderung der Polizisten 
zur Herausgabe des Handys nicht nach und for-
derte M. auf, mit ihm ins Haus zu gehen. Wäh-
rend des Rückzugs zum Haus, holte einer der 
Polizisten den Dienst-Schäferhund aus dem 
Auto. Dieser trug weder Leine noch Maulkorb. 
Der Polizist ging mit dem Hund auf S. und M. 
zu und erteilte das Kommando zum „Greifen“. 
Der Hund biss M. in die Bauchseite und dann in 

werden können und müssen. Es ist wichtig, 
dass diese Taten heute noch zielstrebig straf-
rechtlich verfolgt und abgeurteilt werden, um 
Straffreiheit zu bekämpfen und das erlittene 
Unrecht anzuerkennen. Im Zuge dessen ist am 
Urteil positiv hervorzuheben, dass die Lage der 
Sinti und Roma in dem Konzentrationslager 
besondere Erwähnung findet. Häufig findet 
in Urteilen zu den NS-Verbrechen wenig bis 
keine Berücksichtigung, dass Holocaust auch 
die Ermordung einer halben Million Sinti und 
Roma bedeutet.48 Dass diese in den hinters-
ten Baracken untergebracht waren, in denen 
bereits seit Errichtung des KZ Sachsenhausen 
im Jahr 1936 die schlechtesten Bedingungen 
und hohe Todesraten herrschten, ist für ihre 
damalige Situation bezeichnend. Es zeigt, dass 
sie im NS-Regime auf der untersten sozialen 
Hierarchiestufe standen und besonderen Qua-
len ausgesetzt waren. Dringend notwendig ist 
daher die explizite Anerkennung und Benen-
nung des von ihnen erlittenen Unrechts in die-
sen Strafurteilen. Das gilt umso mehr, als dass 
der Völkermord an den Sinti und Roma durch 
das NS-Regime erst 1982 von der Bundesrepu-
blik Deutschland anerkannt und Wiedergut-
machung vielfach abgelehnt wurden. In den 
schwindenden Strafverfahren zu den Verbre-
chen unter der NS-Herrschaft ist die Anerken-
nung des erlittenen Leids der Sinti und Roma 
besonders wichtig. 

48	� Vgl. BGH, 20.09.2016 − 3 StR 49/16, NStZ 2017, 158; 
BGH, 20.08.2024 − 5 StR 326/23, NStZ 2025, 31.  
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zugekommen, sodass ein Androhen des Hunde-
einsatzes nicht mehr möglich gewesen sei. Ein 
„Greif“-Kommando sei nicht erteilt worden. Die 
Geschädigte D. habe dem Hund mehrfach auf 
den Kopf geschlagen und in Richtung des Poli-
zisten gezielt, der ihr den Faustschlag erteilte. 
K. sei nicht mit einem Schlagstock geschlagen 
worden. 

Auf die Anzeigen der Geschädigten M., D. und 
K. hin ist schließlich ein Ermittlungsverfah-
ren gegen die Beamten eingeleitet worden. Es 
wurde mangels hinreichenden Tatverdachts 
nach § 170 Abs. 2 S.1 StPO eingestellt. Gemäß 
der Einstellungsbegründung waren die Verlet-
zungen durch das polizeiliche Handeln bzw. 
den Polizeihund unstreitig. Die Staatsanwalt-
schaft hielt aber nicht für hinreichend wahr-
scheinlich, dass die Handlungen der Polizei 
rechtswidrig waren. Wörtlich heißt es in der 
Einstellungsbegründung: „Für beide Maßnah-
men ist aufgrund der durchgeführten umfang-
reichen Ermittlungen nicht zu widerlegen, 
dass die Beschuldigten durch polizeirechtliche 
bzw. strafprozessuale Zwangsmittel gerecht-
fertigt waren.“ Es sei nicht auszuschließen, 
dass sie durch Notwehr bzw. rechtmäßige Po-
lizeivollzugshandlung gerechtfertigt seien. Die 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen sei ge-
wahrt und die Menschenwürde nicht verletzt 
worden. 

Weitere Rechtsmittel sind aus unterschiedli-
chen Gründen ohne Erfolg ausgeschöpft wor-
den.49

49	� Die Vorschaltbeschwerde der Geschädigten K. scheiterte 
an der Nachweisbarkeit der Verletzungen an der Hand 
durch einen Schlagstockeinsatz des Polizeibeamten. 
Ebenso scheitert ein Verstoß gegen die seitens der 
Generalstaatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Dienstaufsicht 
mitgeprüfte Dienstpflicht. Ein Klageerzwingungsverfahren 
scheiterte an der den Zulässigkeitsvoraussetzungen des 
Antrags, eine Verfassungsbeschwerde an der Frist.

den Arm, wo er sich festbiss. Die Polizisten rie-
fen den Hund auch auf Aufforderung nicht zu-
rück. Die Ehefrau des M., D., kam aus dem Haus 
und flehte, den Hund zurückzupfeifen. Ein Po-
lizist schlug ihr daraufhin mit der Faust ins Ge-
sicht. Die Frau des S., K., versuchte, D. zurück ins 
Haus zu ziehen, und erhielt von einem der Po-
lizisten einen Schlag mit dem Schlagstock auf 
die Hand. Nach etwa vier Minuten endete das 
Geschehen und die Polizisten zogen den Hund 
zurück. Auf Nachfrage wurde den Geschädig-
ten ein Krankenwagen seitens der Polizisten 
verneint, sodass sie die Polizei riefen. Es tauch-
ten sechs weitere Polizeibeamt*innen auf, die 
den Vorfall zur Kenntnis nahmen, von einer 
Strafanzeige aber abrieten, bis der Bericht der 
Kollegen da sei. Auch sie riefen keinen Kran-
kenwagen. Der Polizeihund wurde erst auf Bitte 
des M. weggebracht. Der Äußerung des zuvor 
handelnden Polizisten, die Wunden sähen doch 
schön aus, entgegnete keine*r der Kolleg*innen 
etwas. M. ging eigenständig ins Krankenhaus, 
wurde am Arm operiert und musste mehrere 
Tage im Krankenhaus verbleiben. Seine Verlet-
zungen wurden ärztlich attestiert, ebenso wie 
die Verletzungen der D. infolge des Faustschlags 
ins Gesicht. Nach dem Krankenhausaufenthalt 
erkundigte sich M. nach seiner Strafanzeige. 
Diese war noch nicht aufgenommen. Er wurde 
erneut zum Abwarten auf den Bericht verwie-
sen. Die Beamten hätten M. angezeigt.

Die Polizeibeamten machten in ihrem Bericht 
abweichende Angaben und gaben an, S. und M. 
seien von Beginn an aufgebracht gewesen und 
hätten sich massiv gegen das Abschleppen ge-
sträubt. M. habe in das Auto steigen und weg-
fahren wollen, was durch einen Schubser gegen 
die Brust verhindert worden sei. M. sei gegen 
das Auto getaumelt und S. habe das gefilmt. 
Letzteres habe die Situation eskaliert. Eine 
kommunikative Lösung sei wegen der aufge-
brachten Art von S. und M. nicht mehr möglich 
gewesen. Sie seien schreiend bedrohlich auf sie 
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des zugrunde gelegten Sachverhalts. Aufgabe 
der Staatsanwaltschaft ist es im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens auch, den Wert und die 
Bedeutung einzelner Beweistatsachen für die 
Beurteilung des hinreichenden Tatverdachts 
nach §§ 170 Abs. 1, 203 StPO gegeneinander ab-
zuwägen, um zu entscheiden, ob in der Haupt-
verhandlung eine Verurteilung überwiegend 
wahrscheinlich ist.

Durch die Einstellungsentscheidung und die Er-
mittlungsintensität wird der Anschein erweckt, 
den Aussagen der Betroffenen werde weniger 
Gewicht eingeräumt als denen der Polizisten. 
Formulierungen wie „Notwehr wurde nicht wi-
derlegt“ stützen den Anschein, dass die Aussa-
gen der Polizisten zunächst als (feststehender) 
Sachverhalt zugrunde gelegt wurden, den es 
dann seitens der Geschädigten zu widerlegen 
galt. Ausführungen, warum den Schilderungen 
der Beamten mehr Gehalt als denen der Ge-
schädigten zugesprochen werden, fehlen teil-
weise. Sofern A., der Angestellte der Stadt, und 
die Nachbarin N. als Zeug*innen herangezogen 
werden, fallen hier ebenfalls Ungereimtheiten 
auf. Der Zeuge A. bekundet, er habe gesehen, 
wie D. auf die Polizeibeamten eingeschlagen 
habe. Zugleich heißt es, der Zeuge habe an die 
Einzelheiten des Geschehens, nachdem meh-
rere Familienmitglieder aus dem Haus kamen 
und eine tumultartige Szene entstand, keine 
genauen Erinnerungen mehr. Erläuterungen, 
warum er sich dennoch an die Schläge der D. 
erinnert haben will, gibt es keine. Seine Aus-
sage dürfte demnach mangels Glaubhaftigkeit 
kaum Berücksichtigung finden. Dennoch wird 
argumentiert, anhand seiner Aussage sei ein 
voriger Schlag von D. „nicht unplausibel“, so-
dass eine Notwehrlage nicht zu widerlegen sei. 
Eine Auseinandersetzung mit den Aussagen 
der Geschädigten folgt an dieser Stelle nicht. 

Für eine höhere Gewichtung der polizeilichen 
Aussagen spricht auch die Einstellungsbegrün-

Analyse 

Die vorliegende Einstellung ist in vielerlei Hin-
sicht zu kritisieren. Antiziganistisches Verhal-
ten zeigt sich an verschiedenen Stellen, blieb in 
dem Verfahren aber unberücksichtigt.

Zu bemängeln ist zunächst, dass Beamte der 
Hundestaffel mit der Durchsetzung einer Ab-
schleppmaßnahme, also einem „Routineein-
satz“, beauftragt wurden. Die Hintergründe da-
für sind unklar und anhand der geschilderten 
Sachlage schwer nachzuvollziehen. Es besteht 
die realistische Möglichkeit, dass bereits hier 
aus antiziganistischen Annahmen Beamte der 
Hundestaffel abgeordnet wurden. Der Einsatz 
spezieller Einsatzkommandos bei Minderheits-
zugehörigen ist ein wiederkehrendes Phäno-
men.50 Stigmatisierende Zuschreibungen kön-
nen bereits vorab die polizeiliche Vorstellung 
von dem beim Einsatz erwartbaren Verhalten 
prägen. Unabhängig davon, ob diese Zuschrei-
bungen tatsächlich zutreffend sind, wirken 
sie auf das Handlungsrepertoire der Polizeibe-
amt*innen ein.51 

In der Einstellungsbegründung selbst geraten 
die Ausführungen teils zu kurz, insbesondere 
die Ausführungen zur Recht- und Verhältnis-
mäßigkeit der jeweiligen Polizeimaßnahme. 
Diese werden entgegen den Anforderungen an 
die Begründung der Einstellungsverfügung52 in 
nichtssagender und stark verkürzter Form trotz 
ihrer maßgeblichen Relevanz für die Rechtfer-
tigung der angewandten Gewalt pauschal be-
jaht.

Inhaltlich ergeben sich bei dem Einstellungsbe-
scheid mehrere Ungereimtheiten hinsichtlich 

50	� Hunold, u. a.: Polizei und Diskriminierung. Risiken, 
Forschungslücken, Handlungsempfehlungen, Berlin 2025, 
S. 36; MIA/ End: Antiziganismus in der Polizei, 2025, S. 26.

51	 Abdul-Rahman u.a., Gewalt im Amt, 2023, S. 193. 

52	 Gemäß § 171 S.1 StPO, Nr. 89 II 1, 2 RiStBV. 
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des Zeugen A. zur Hundeattacke kam, nach-
dem sich das vorige Geschehen weitestgehend 
an der Straße am Auto abgespielt hatte. Von 
einem Weglaufen der Geschädigten wird nicht 
berichtet. Die Staatsanwaltschaft nimmt dies 
als keinerlei Widerspruch auf. Sie misst der 
Aussage des Zeugen A., M. und S. hätten sich 
bis zum Angriff des Hundes noch drohend vor 
den Beamten aufgebaut, höhere Bedeutung zu, 
ohne die Glaubhaftigkeit der Aussage aufgrund 
des Widerspruchs ernsthaft in Frage zu stellen. 
Auch hier wird davon gesprochen, dass sich 
die Aussagen der beschuldigten Polizisten, in 
diesem Fall wenigstens teilweise auch auf den 
Zeugen A. gestützt, nicht widerlegen lassen. Die 
Angaben der Geschädigten finden kaum Be-
rücksichtigung, eine hinreichende Auseinan-
dersetzung mit diesen bleibt aus. Ausführun-
gen zu der Glaubwürdigkeit des Zeugen A. und 
einer möglichen Motivation zu einer unzutref-
fenden Entlastung der Polizeibeamten gibt es 
nicht. Insgesamt wird der Eindruck der einsei-
tigen Gewichtung der Beweismittel zugunsten 
der Polizeibeamten bei der Sachverhaltsermitt-
lung erweckt. Ob dessen Ursprung ein antiziga-
nistischer ist oder dem eingangs geschilderten 
Problem der möglichen Einstufung von Privat-
personen als weniger tauglichen Zeug*innen 
gegenüber den Berufszeug*innen entspricht, 
muss offenbleiben. 

Trotz der Erheblichkeit der Maßnahmen und 
der Intensität der Gewaltanwendung gera-
ten die Ausführungen zur Recht- und Ver-
hältnismäßigkeit sehr kurz und sind kaum 
nachvollziehbar. Legt man die Sachverhalts-
schilderungen der Geschädigten zugrunde, 
sind die Maßnahmen sowohl rechtswidrig so-
wie insbesondere aufgrund des jeweils gewähl-
ten unverhältnismäßigen Eingriffsmittels und 
der Eingriffsintensität unverhältnismäßig und 
mithin nicht gerechtfertigt. Auch an der Recht-
fertigung des Faustschlags ins Gesicht der D. 
bestehen Zweifel. Selbst wenn sie, wie die Poli-

dung hinsichtlich des Schlags auf die Hand der 
Geschädigten K. Die Einstellung wird damit 
begründet, dass im Vermerk der beschuldig-
ten Polizisten nicht von einem Schlag mit dem 
Schlagstock auf die Hand berichtet wird. Die 
anderen Verletzungshandlungen seien dage-
gen dort benannt worden. In der Einstellungs-
begründung wird dies als Indiz dafür gewertet, 
dass der Schlag nicht stattgefunden habe bzw. 
schwer nachzuweisen sei. Eine genauere Aus-
einandersetzung mit der Verletzung erfolgt 
nicht. 

Bezüglich des seitens der Geschädigten M. und 
S. geschilderten Würgens am Hals wird auf die 
polizeilichen Aussagen, den Zeugen A. sowie 
die weitere Zeugin N., die vom Fenster zusah, 
Bezug genommen. Der Polizist behauptete, M. 
nur gegen das Auto gestoßen zu haben, nach-
dem dieser angekündigt habe, er wolle einstei-
gen und wegfahren. M. behauptete, er habe an-
gekündigt, sein Portemonnaie und Ladekabel 
aus dem Auto holen zu wollen und sei dann ge-
würgt worden. Der Zeuge A. bestätigt den Stoß, 
verneint aber das Würgen. Allerdings spricht 
er davon, dass M. entweder in das Auto ein-
steigen oder etwas holen wollte. Eine Ausein-
andersetzung mit der Glaubhaftigkeit der Aus-
sagen fehlt. Der Grund der Näherungen an das 
Auto durch M. spielt im Rahmen der Rechtferti-
gungsprüfung der polizeilichen Maßnahme je-
doch keine Rolle. 

Hinsichtlich des Hundeeinsatzes berichten die 
Geschädigten, bereits auf dem Rückzug Rich-
tung Haustür gewesen zu sein. Die Polizeibe-
amten behaupten, M. und S. seien bedrohlich 
und aggressiv auf sie zugelaufen, als ein Poli-
zist dem Hund gerade das Geschirr habe an-
ziehen wollen. Zeuge A. berichtet von einem 
aggressiven Vor- und Zurückbewegen. Wider-
sprüchlich ist allerdings, dass es im hinteren 
Teil der Hofeinfahrt, der in Richtung Haustür 
geht, nach Aussage der Geschädigten als auch 
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Zu kritisieren ist schließlich auch der insge-
samt von den Geschädigten geschilderte Um-
gang seitens aller Polizeibeamt*innen. Wäh-
rend des gesamten Einsatzes herrschte ein 
feindseliges Klima am Vorfallort. Anzeichen 
für Deeskalationsmaßnahmen oder -versuche 
seitens der Polizei werden von keiner Seite ge-
schildert. Vielmehr gibt es Anzeichen für eine, 
möglicherweise auch gegenseitige, Provoka-
tion. Auch das Verhalten der später eintreffen-
den Beamt*innen wird als wenig deeskalierend 
beschrieben. Erst auf Anregung des Geschä-
digten ist der Hund vom Tatort verbracht wor-
den; provokanten und sich über die erlittenen 
Verletzungen belustigenden Aussagen wurde 
nichts entgegengesetzt. Es gab keinerlei Unter-
stützung für die Geschädigten. Insbesondere 
ist die mündliche Anzeigenstellung am Tatort 
unter Verweis auf den zunächst abzuwarten-
den Bericht der Beamten erschwert bzw. nicht 
ermöglicht worden. Die Einstellungsverfügung 
setzt sich damit in keiner Weise auseinander. 
Es werden lediglich zu dem späteren Telefonat 
Ausführungen bezüglich einer Strafvereitelung 
im Amt gemäß § 258a StGB gemacht. Insge-
samt entsteht der Eindruck einer mangelnden 
Ernsthaftigkeit hinsichtlich des Umgangs der 
Beamt*innen mit den Anzeigen der Geschädig-
ten und deren erlittenen Verletzungen sowie 
ein fehlendes Interesse an einer tatsächlichen 
Sachverhaltsaufklärung und an der Unterstüt-
zung der Betroffenen. Die Ursachen hierfür mö-
gen intersektional sein und zum einen in dem 
Einsatz von Polizeigewalt selbst und den häu-
fig dokumentierten Mängeln einer effektiven 
Strafverfolgung dieser liegen, zum anderen in 
einer antiziganistischen Motivation. Insgesamt 
ist es ein Verfahren, in dem sich viele der ein-
gangs dargestellten Probleme bei Verfahren 
gegen Polizeibeamt*innen wegen Körperverlet-
zung im Amt stellen.

zeibeamten behaupten, auf den Hund als auch 
den Oberkörper des einen Beamten geschlagen 
habe, war der Faustschlag ins Gesicht unver-
hältnismäßig. Einerseits war D. aufgrund des 
festgebissenen Hundes am Arm ihres Mannes 
nach § 34 StGB in ihrem Handeln gerechtfer-
tigt. Zum anderen war der Schlag des Polizisten 
in seiner konkreten Ausführung insbesondere 
hinsichtlich seiner Platzierung ins Gesicht, des 
Alters seines Gegenübers und der Wucht unver-
hältnismäßig, da er mittels der geballten Faust 
ins Gesicht der D., einer nach Angaben des Po-
lizeibeamten „älteren Dame“, eine unverhält-
nismäßig hohe Verletzungsgefahr aufwies. Die 
Wucht des Schlages zeigt sich in dem Ausmaß 
der erlittenen Verletzungen. Die Einstellungs-
verfügung verhält sich dazu nicht. 

Gemäß der Gesetzesbegründung zum Ge-
setz zur Umsetzung von Empfehlungen des 
NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen 
Bundestages vom 12.6.2015 ergibt sich, dass 
durch die Ergänzung rassistischer, fremden-
feindlicher oder sonstiger menschenverachten-
der Beweggründe in § 46 Abs. 2 StGB auch die 
Staatsanwaltschaft dazu angehalten ist, bei ih-
ren Ermittlungen frühzeitig solche Motive in 
Betracht zu ziehen, aufzuklären und zu berück-
sichtigen.53 In der Einstellungsbegründung 
fällt kein Wort zur Minderheitszugehörigkeit 
und der Möglichkeit von Hasskriminalität sei-
tens der Polizisten. Anhaltspunkte für ein an-
tiziganistisches Verhalten gaben allerdings die 
massiven Verletzungen, die unstreitig durch 
polizeiliches Handeln bei einem höchst strei-
tigen Sachverhalt an Minderheitsangehörigen 
verursacht wurden, sowie die Schilderungen 
der Geschädigten, etwa bezüglich der Aussagen 
der Polizisten als auch deren Verhalten wäh-
rend des Hundebisses sowie im Vor- und Nach-
geschehen. Eine Auseinandersetzung damit 
war geboten. 

53	 BT-Drs. 18/3007, S. 7.
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Betroffenen von Polizeigewalt ist zu raten, sich 
an eine Beratungsstelle zu wenden. Diese kann 
psychisch unterstützen und zum weiteren Vor-
gehen beraten. Insbesondere können gemein-
sam Strafanzeigen gestellt werden, im weite-
ren Prozess kann unterstützt oder an andere 
Unterstützungsangebote verwiesen werden. 
Sollte es bei dem Vorfall Zeug*innen gegeben 
haben, ist es ratsam, sich deren Namen geben 
zu lassen. Polizeibeamt*innen, die rassistisches 
oder gewalttätiges Vorgehen von Kolleg*in-
nen mitbekommen, sollten dies bei der unab-
hängigen Meldestelle für Polizist*innen, dem 
Projekt „Mach Meldung!“, der Gesellschaft für 
Freiheitsrechte melden und sich die dort ange-
botene Unterstützung einholen.54 

54	� https://www.mach-meldung.org/ (zuletzt abgerufen am 
26.01.2026).

Handlungsempfehlungen: 

Um eine gewissenhafte und rechtmäßige Er-
mittlung zu garantieren, bedarf es in Fällen von 
(potenzieller) Polizeigewalt einer Gewährleis-
tung von Neutralität der ermittelnden Behörde. 
Reguläre Polizeistellen und Staatsanwaltschaf-
ten sind dafür aufgrund der Nähe zu den Be-
rufskolleg*innen nur bedingt geeignet. Viel-
mehr sollten unabhängige Beschwerdestellen, 
denen einerseits polizeiliches Fehlverhalten 
gemeldet wird und die andererseits auch Er-
mittlungen einleiten und führen, eingerichtet 
werden. Durch diese können Betroffene bereits 
bei ihrer Anzeige unterstützt werden. Eine be-
sondere Sensibilisierung im Umgang mit die-
sen sowie eine Auseinandersetzung mit den 
Folgen von Polizeigewalt für Betroffene sollten 
dafür durch besonders geschultes Fachperso-
nal und eine enge Zusammenarbeit mit Bera-
tungsstellen gewährleistet sein. Kenntnisse zu 
den gängigen Diskriminierungsformen neben 
Antiziganismus sollten aufgrund möglicher 
Intersektionalität gefestigt sein. Bis zu deren 
Etablierung sollten Sonderdezernent*innen bei 
allen Staatsanwaltschaften und spezialisierte 
Ansprechpartner*innen bei den Polizeistellen 
eingesetzt werden, die im Umgang mit Betrof-
fenen von Polizeigewalt ausgebildet sind, einer 
regelmäßigen Fortbildungspflicht unterliegen 
und deren Kompetenz und Neutralität regel-
mäßig geprüft wird.

Im Fall des Einsatzes von Polizeigewalt sollten 
Deeskalationsfaktoren statt Eskalationsfakto-
ren gestärkt werden. Das gilt in erster Linie für 
die dazu ausgebildeten Polizeibeamt*innen. 
Um diese Faktoren in der Situation hinreichend 
eruieren zu können, sollte auch an dieser Stelle 
eine Auseinandersetzung mit den Facetten 
der Diskriminierungsformen, wie beim Anti-
ziganismus mit der Verfolgungsgeschichte von 
Sinti und Roma, zum Verständnis möglicher 
Traumata erfolgen.

https://www.mach-meldung.org/
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Eine Woche nach dem ersten Vorfall kam der 
Kläger erneut in die Gemeinschaftsunterkunft, 
diesmal aufgrund eines auf dem Parkplatz der 
Unterkunft abgestellten Fahrzeugs eines mol-
dauischen Bewohners der Unterkunft. Im Ge-
spräch mit einem anderen Mitarbeiter fiel er-
neut seitens des Beamten die antiziganistische 
Fremdbezeichnung, auch hier war der konkrete 
Verlauf streitig. Auch in dieser Sache wurde ein 
Strafverfahren eingeleitet, jedoch ebenfalls we-
gen fehlenden Strafantrags eingestellt. Das Dis-
ziplinarverfahren wurde um den zweiten Vor-
fall ergänzt und auf diesen ausgedehnt. 

Der Dienstvorgesetzte hörte die Zeugen und 
den Kläger an und erließ aufgrund der zwei 
Dienstvergehen eine Disziplinarverfügung, mit 
der er eine Geldbuße in Höhe von 1.000 EUR 
gegen den Kläger verhängte. In Bezug auf den 
ersten Vorfall wurde ihm vorgeworfen, er habe 
beim Besuch der Unterkunft die moldauische 
Staatsangehörige beleidigt, indem er anläss-
lich der dienstlichen Nachfrage gegenüber dem 
Leiter der Unterkunft äußerte: „Sie sind Z******, 
ich kenne solche Leute, sie kommen, um zu 
klauen, sie müssen abgeschoben werden.“ Mit 
Blick auf den zweiten Vorfall wurde ihm vorge-
worfen, gegenüber dem Zeugen bezüglich des 
moldauischen Bewohners geäußert zu haben, 
dieser sei ein „Z*******“ und er habe durch seine 
Arbeit „Erfahrungen mit diesen moldawischen 
Leuten“. Die Disziplinarverfügung begründete 
der Dienstvorgesetzte damit, „der Kläger habe 
sich hinsichtlich des ersten Vorfalls durch die 
Beleidigung achtungs- und vertrauensunwür-
dig verhalten und damit ein Dienstvergehen 
begangen. Von einem Kontaktbereichsbeamten 
werde in besonderem Maße eine hohe soziale 
und kommunikative Kompetenz verlangt. Der 
Kläger habe gegen seine Vorbildfunktion als 
Polizeibeamter verstoßen. Es sei nicht hinzu-
nehmen, dass ein Polizeibeamter in der Öffent-
lichkeit Angehörige der Volksgruppe der Sinti 
und Roma als „Z*******“ bezeichne, diese pau-

1.5	� Entscheidung des  
Verwaltungsgerichts  
Berlin

Ein positives Beispiel ist dagegen ein Verfahren 
vor dem Verwaltungsgericht Berlin,55 das zwar 
nicht strafrechtlicher Art ist, sich im weiteren 
Sinne aber inhaltlich einfügt. Die Disziplinar-
kammer des Verwaltungsgerichts Berlin bestä-
tigte im April 2024 die Rechtmäßigkeit einer 
Disziplinarverfügung in Form einer Geldbuße 
gegen einen Polizisten wegen antiziganisti-
scher Aussagen. 

Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der 
Kläger befand sich bereits seit 31 Jahren im Po-
lizeidienst. Seit 2020 war er Polizeioberkom-
missar im Land Berlin und war in der Rolle 
als Kontaktbereichsbeamter für eine Gemein-
schaftsunterkunft für Geflüchtete in Berlin zu-
ständig. Der Kläger suchte in dieser Funktion 
die Gemeinschaftsunterkunft im Dezember 
2020 auf, um mittels eines Fotos einer Über-
wachungskamera den Namen einer potenziel-
len Täterin eines Ladendiebstahls festzustellen. 
Der stellvertretende Heimleiter gab die Daten 
zu der in der Unterkunft lebenden Frau und 
ihre Herkunft aus der Republik Moldau an. In-
nerhalb dieses Gespräches fiel seitens des Be-
amten ein- oder mehrfach die antiziganisti-
sche Fremdbezeichnung, wobei der konkrete 
Gesprächsverlauf streitig war. Infolgedessen 
verfasste die Leiterin der Gemeinschaftsunter-
kunft ein Beschwerdeschreiben an die Dienst-
stelle des Beamten. Ein Strafverfahren wurde 
gegen den Beamten eingeleitet, mangels eines 
Strafantrags durch die Bewohnerin jedoch ein-
gestellt. Zugleich leitete der Dienstvorgesetzte 
des Klägers ein Disziplinarverfahren gegen ihn 
ein. 

55	 VG Berlin, 80 K 6/23 OL.
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S. 3 BeamtStG. Seiner Ansicht nach war die Ver-
wendung der Fremdbezeichnung in Bezug auf 
die moldauischen Bewohner*innen in dem an-
gewendeten Kontext diskriminierend und be-
leidigend, insbesondere in Verbindung mit dem 
Zusatz des Klägers, sie kämen nur für Dieb-
stähle nach Deutschland. 

Das Gericht befand die angesetzte Geldbuße 
angesichts der Länge des Disziplinarverfahrens 
von 3 Jahren, der beiden vorigen Strafverfahren 
und des Umstands, dass die Bewohner*innen 
von seinen diskriminierenden Worten keine 
Kenntnis erlangt hatten und er in seiner bishe-
rigen Dienstzeit seine Leistungen ordentlich er-
bracht und weder disziplinar- noch strafrecht-
lich belastet war, für zu hoch und erachtete 400 
EUR als angemessen. 

Analyse 

Das Urteil ist ein positives Beispiel aus der 
Rechtsprechung. Es zeigt, wie auch ohne ein 
erfolgreiches Strafverfahren Gerechtigkeit für 
antiziganistisches Verhalten von Polizeibe-
amt*innen erlangt werden kann. Dafür ist im 
vorliegenden Fall das Verhalten aller Akteur*in-
nen, außer des Klägers selbst, positiv hervorzu-
heben. Die Zeug*innen wiesen den Polizisten 
auf sein antiziganistisches Verhalten hin und 
meldeten es, sodass ein Straf- und ein Diszip-
linarverhalten eingeleitet werden konnte. Der 
Dienstvorgesetzte leitete nicht nur das Dienst-
verfahren ein, sondern erkannte den antiziga-
nistischen Gehalt des Verhaltens als rechts-
widrig und als einen Pflichtverstoß gegen § 34 
BeamtStG an. Trotz des bisher tadellosen Ver-
haltens des Beamten hielt der Vorgesetzte eine 
Geldstrafe für angemessen. Die Entscheidung 
ist konsequent und wichtig, um Rassismus im 
Amt etwas entgegenzusetzen.

Leider dürften solche Fälle bislang eher selten 
sein oder der Ausgang eines Disziplinarverfah-

schal des Diebstahls bezichtige und ihnen das 
Recht abspreche, gleichberechtigt in der Bun-
desrepublik Deutschland zu leben.“56

Der Kläger erhob Klage gegen die Disziplinar-
verfügung und bestritt vorrangig die Aussagen, 
insbesondere die Fremdbezeichnung, so getätigt 
zu haben. Das Gericht wies die Klage bis auf die 
Beanstandung der Höhe der Geldbuße zurück. 

Der Kläger hatte zunächst die hinreichende Be-
stimmtheit der Disziplinarverfügung bemän-
gelt. Bezüglich des ersten Vorfalls habe eine un-
gefähre Uhrzeit, bezüglich des zweiten Vorfalls 
die Angabe eines konkreten Tages gefehlt. Das 
Gericht hielt die fehlenden Angaben für un-
schädlich. Die Vorfälle waren nach seiner An-
sicht aufgrund der angegebenen Namen der 
betroffenen Unterkunftsbewohner*innen als 
auch der in Bezug genommenen Strafverfah-
ren hinreichend deutlich. Darüber hinaus hielt 
das Gericht den in der Disziplinarverfügung 
vorgetragenen Sachverhalt für erwiesen und 
berief sich auf die erneuten Zeugenaussagen 
in der mündlichen Verhandlung, die die dor-
tigen Angaben bestätigten. Sofern der Kläger 
die Glaubwürdigkeit eines Zeugen bemängelte, 
führte das Gericht aus, es habe keine Anhalts-
punkte für eine wahrheitswidrige Aussage und 
kein Motiv für eine unrechtmäßige Belastung 
des Klägers gegeben. Die Aussage des Klägers, 
der Inhalt seiner Aussage sei gewesen, „Z******* 
darf man nicht mehr sagen…“, hielt das Gericht 
mangels Plausibilität und der entgegenstehen-
den Zeugenaussagen nicht für glaubhaft. Ab-
weichungen in den Schilderungen zum zweiten 
Vorfall hielt es aufgrund der Übereinstimmung 
hinsichtlich des Vorwurfs der ausgesprochenen 
Fremdbezeichnung für unerheblich. Das Ge-
richt bestätigte die Dienstvergehen aufgrund 
der Verletzung der Pflicht eines achtungs- und 
verantwortungswürdigen Verhaltens nach § 34 

56	 VG Berlin, 80 K 6/23 OL, S. 6.
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1.6	� Entscheidungen des 
Landgerichts Gera und 
des Oberlandesgerichts 
Jena

Ein anderes, negatives Beispiel für den Um-
gang mit verhetzenden Aussagen sind die Be-
schlüsse des Landgerichts Gera aus dem Jahr 
2024 und des Oberlandesgerichts Jena aus dem 
Jahr 2025.58 Entgegen der Anklage der Staats-
anwaltschaft scheiterte das Verfahren gegen ei-
nen Richter wegen Volksverhetzung an einem 
Nichteröffnungsbeschluss nach § 204 StPO. 
Die Eröffnung des Hauptverfahrens wurde zu-
nächst seitens des Landgerichts abgelehnt und 
diese Entscheidung nach einer sofortigen Be-
schwerde der Staatsanwaltschaft vom OLG be-
stätigt. 

Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 
lag der folgende Sachverhalt zugrunde: Der 
Angeschuldigte ist ehemaliger Vizepräsident 
des Verwaltungsgerichts Gera. Im August 2019 
kommentierte er, eingeloggt in sein eigenes Fa-
cebook-Profil, einen Beitrag in einer geschlos-
senen Facebook-Gruppe mit über 3.000 Mit-
gliedern. Inhalt des Beitrags war die Äußerung 
„Ab sofort wieder „Z*******““ sowie ein Link zu 
einem Artikel mit dem Titel „Bayern: Polizisten 
sollen Z******* nicht „Sinti“ und „Roma“ nen-
nen“. Inhaltlich befasste sich der Artikel mit der 
Anordnung eines Inspekteurs der Bayerischen 
Polizei, der die Verwendung von „Sinti“ und 
„Roma“ oder abwertender Ersatzbezeichnun-
gen im Polizeisprachgebrauch untersagte und 
stattdessen, sofern die Herkunft Relevanz habe, 
auf die Erfassung der Staatsbürgerschaft der 
jeweiligen Personen verwies. Der Angeschul-
digte kommentierte den Beitrag mit dem Vor-
schlag einer Alternativbezeichnung der Sinti 

58	� OLG Jena, 27.10.2025 – 3 Ws 308/25; LG Gera, 17.07.2025 – 
3 KLs 122 Js 25023/24. 

rens den meisten Betroffenen unbekannt blei-
ben. Aufgrund der in Verbindung mit polizeili-
chem Fehlverhalten regelmäßig eingestellten 
Strafverfahren,57 kann das Disziplinarverfah-
ren eine weitere Möglichkeit eines Gerechtig-
keitsausgleichs sein. Wie der jeweilige Ablauf 
und Ausgang von den einzelnen Akteur*innen 
abhängt, wird in dem vorliegenden Fall klar. 
Das Erkennen von Antiziganismus ist dabei ele-
mentar. 

Handlungsempfehlung: 

Vergleichbare Fälle sollten immer gemeldet 
werden. Die Meldung kann durch die Betroffe-
nen selbst, Dritte oder Polizeikolleg*innen er-
folgen. Eingeleitete Disziplinarverfahren we-
gen rassistischen Verhaltens müssen von den 
Dienstvorgesetzten ernsthaft geführt und die 
angemessene Konsequenz getroffen werden. 

Trotz der Einführung des Hinweisgeberschutz-
gesetzes, das meldende Personen schützen soll, 
sind Meldungen innerhalb der Polizei bislang 
selten. Daher sind unabhängige Beschwerde-
stellen für Meldungen rassistischen Verhaltens 
zu schaffen. Einen ersten Aufschlag einer unab-
hängigen Meldestelle für Polizist*innen macht 
die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit dem 
oben erwähnten Projekt „Mach Meldung!“. 

Betroffenen ist zu raten, sich Unterstützung 
bei Dritten zu suchen. Diese können psychi-
schen Beistand liefern, beraten oder sofern 
möglich, als Zeug*innen aussagen. Unbetrof-
fene Personen sollten aufmerksam sein, sich als 
Zeug*innen anbieten und die betroffene Person 
unterstützen. Sie können auch anbieten, die 
Korrespondenz zu übernehmen.

57	� Vgl. Brandt, Mathias (2023): Polizist:innen stehen selten vor 
Gericht. Statista. https://de.statista. com/infografik/24691/
anzahl-der-erledigten-ermittlungsverfahren-strafverfahren- 
gegen-polizeibedienstete/ (wie Anm. 28)



30

1. RECHTSPRECHUNG UND ENTSCHEIDUNGEN MIT BEZUG ZUM STRAFRECHT

Zuschreibung als Straftäter*in führe zwar ge-
nerell zu Kritik und Missbilligung seitens der 
Gesellschaft, aber nicht zur Aberkennung des 
Lebensrechts in dieser. Eine Volksverhetzung 
wegen Aufstachelns zu Hass nach § 130 Abs. 
1 Nr. 1 1. Var. StGB verneint es aus denselben 
Gründen. Ein Angriff auf die Menschenwürde 
sei infolge des Verbrechensbekämpfungsge-
setzes vom 28.10.1994, BT-Drs. 12/6853, 24, zwar 
nicht in Nr. 2 geregelt, aber werde nach Ansicht 
des Gerichts als Tatbestandsmerkmal hinein-
gelesen und müsse für dessen Bejahung vorlie-
gen. Andere in Betracht kommende Strafbarkei-
ten werden seitens des Gerichts nicht geprüft. 

Gegen den Nichteröffnungsbeschluss legte die 
Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde gem. 
§ 210 Abs. 2 StPO ein, der die Generalstaatsan-
waltschaft beitrat. Beide hielten die Vorausset-
zungen von § 130 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB für vor-
liegend und begründeten einen Angriff auf die 
Menschenwürde unter anderem damit, dass: 
„die kollektive Zuschreibung von Diebstahl 
oder Eigentumsdelikten zu einer systemati-
schen Entmenschlichung und Stigmatisierung 
führt, die weit über einfache Diskriminierung 
hinausgeht und die betroffenen Menschen als 
‚Gefährder*in‘ oder ‚Unwürdige‘ in der Gesell-
schaft isoliert“. Das OLG entschied über die Be-
schwerde und wies sie zurück. 

Es begründete den Nichteröffnungsbeschluss 
zunächst damit, dass Rechtsfragen, sofern der 
Sachverhalt hinreichend klar sei, wie vorlie-
gend, bereits im Zwischenverfahren zu klären 
seien. Für die Auslegung der konkreten Äuße-
rung sowie deren Bedeutungsgehalt bildete 
es einen Maßstab, wonach für die Auslegung 
das objektive Verständnis eines unvoreinge-
nommenen und verständigen Publikums ent-
scheidend war. Ausgangspunkt ist dabei, der 
ständigen Rechtsprechung entsprechend, der 
Wortlaut der Äußerung. Allerdings sind auch 
deren sprachlicher Kontext sowie die Begleit

und Roma, nämlich „Rotationseuropäer mit Ei-
gentumszuordnungsschwäche?“. Sein Eintrag 
war im Juli 2024 weiterhin für alle Mitglieder, 
zu diesem Zeitpunkt 3.795, einsehbar. 

Die Staatsanwaltschaft legte die Aussage des 
Angeschuldigten als einen Vergleich mit ei-
ner reisenden Diebesbande aus und bewertete 
diese als böswillige Diffamierung und Beitrag 
zur Erzeugung eines hasserfüllten Klimas. Sie 
erhob Anklage wegen Volksverhetzung und 
stellte mit der Anklageschrift den Antrag auf 
Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den An-
geschuldigten. Anstelle des Amtsgerichts war 
das Landgericht infolge der Stellung des Ange-
schuldigten im öffentlichen Leben gemäß § 24 
Abs. 1 Nr. 3 GVG zuständig.

Das Landgericht Gera wies den Antrag der 
Staatsanwaltschaft aus Rechtsgründen nach 
§ 204 Abs. 1 2. Alt. StPO ab. Es hielt eine Strafbar-
keit nach § 130 StGB wegen einer Volksverhet-
zung für nicht mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit gegeben. Die Ablehnung begründete 
das Landgericht damit, dass der Kommentar 
zwar abwertend und diffamierend sei, aller-
dings weder als Angriff auf die Menschen-
würde zu werten noch als zu Hass und Gewalt 
aufstachelnd anzusehen sei.

Konkret betonte das Landgericht, dass die Aus-
sage durch die Gleichsetzung mit einer umher-
ziehenden Diebesbande und Kriminellen als 
Beschimpfung bzw. Verleumdung zur Verächt-
lichmachung der Angehörigen geeignet sei. 
Der für eine Strafbarkeit nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 
StGB erforderliche Angriff auf die Menschen-
würde scheiterte nach Ansicht des Gerichts an 
der fehlenden Tangierung des Kernbereichs 
der menschlichen Persönlichkeit. Der Kernbe-
reich ist betroffen, wenn der Mensch zu einem 
Objekt degradiert wird und ihm das Recht, als 
gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen 
Gemeinschaft zu leben, abgesprochen wird. Die 
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den Kernbereich der menschlichen Persön-
lichkeit nicht. Erforderlich ist, so legt es auch 
das OLG zugrunde, dass der angegriffenen 
Person ihr Lebensrecht als gleichwertige Per-
sönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft 
abgesprochen und sie als „minderwertiges 
Wesen“ behandelt wird. Entgegen der Begrün-
dung der Staatsanwaltschaften, die anhand der 
Kollektivzuschreibung eine systematische Ent-
menschlichung annahmen, ließ das Gericht 
pauschale Kriminalitätszuschreibungen als 
Begründung eines Angriffs auf die Menschen-
würde nicht ausreichen. Nach seiner Ansicht 
müsse dann auch jede racial profiling-Kontrolle 
ein Angriff auf die Menschenwürde sein, was 
realitätsfern sei und dazu führe, die Konturen 
des Rechtsbegriffs der Menschenwürde zu ver-
wischen. Das Gericht appellierte daran, den Be-
griff nicht aufzuweichen und der Gefahr einer 
Instrumentalisierung durch extreme Parteien 
auszusetzen. 

Sodann setzte sich das Gericht mit der Ge-
schichte der Minderheit in Bezug auf deren Dis-
kriminierung und Diffamierung auseinander. 
Es führte zu Maßnahmen zur Bekämpfung von 
„Z*******-kriminalität“ gegen Minderheitsange-
hörige in der Weimarer Republik aus und bezog 
sich insbesondere auf die Diskriminierungen 
im Rahmen der präventiven Kriminalitätskon-
trolle, das bayerische Gesetz zur Bekämpfung 
von Z********, Landfahrern und Arbeitsscheuen 
von 1926 und auf die administrativen Runder-
lasse zur „polizeipräventiven“ Fingerabdruck-
nahme. Es kam sodann zu dem Schluss, dass 
diese Verfolgung zwar diskriminierend und dif-
famierend war, aber weder einen Angriff auf 
die Menschenwürde noch eine Entmenschli-
chung darstelle. Dafür spreche nach Ansicht des 
Gerichts auch, dass die Weimarer Republik (an-
ders als Nazideutschland) weder ein „Unrechts-
staat“ noch ein autoritäres Staatsgebilde, son-
dern vielmehr ein demokratischer Rechtsstaat 
mit Achtung vor den Grundrechten seiner Bür-

umstände, soweit diese für die Adressat*innen 
erkennbar sind, zu beachten. Laut Gericht war 
die Aussage des Angeschuldigten mit Bezug auf 
den im Beitrag kommentierten Artikel und in 
Übereinstimmung mit der Auslegung seitens 
der Staatsanwaltschaft und des Landgerichts so 
zu verstehen, dass Sinti und Roma nicht sess-
hafte durch Europa reisende Personen seien, 
die Straftaten im Bereich der Vermögensdelikte 
begingen. 

Auf Grundlage dieser Auslegung prüfte das Ge-
richt sodann den Tatbestand des Aufstachelns 
zum Hass gem. § 130 Abs.1 Nr.1 StGB und lehnte 
dies ab. Dafür bedarf es einer auf die Gefühle 
der Adressat*innen abzielende Aussage in 
Form des Anreizens zu einer feindseligen Hal-
tung. Die Darstellung von negativ zu werten-
den Tatsachen, wie der pauschalen Kriminali-
tätszuschreibung einer Bevölkerungsgruppe, 
soll dazu nur dann ausreichen, wenn durch 
eine einseitige Verzerrung oder wahrheitswid-
rige Verfälschung Hass erzeugt werde. Das Ge-
richt begründete infolgedessen: „Gemessen 
hieran sind Elemente einer feindseligen Hass-
botschaft vorliegend nicht erkennbar. Die frag-
liche Äußerung zielte stattdessen darauf ab, in 
(missglückter) ironisch-satirischer Form Ange-
hörige der Sinti und Roma pauschal lächerlich 
zu machen und zugleich der Verachtung preis-
zugeben, wobei schon die elaborierte und ge-
zielt den Behörden-Stil imitierende Ausdrucks-
weise darauf hindeutet, dass es dem Verfasser 
offensichtlich in erster Linie um eine originelle 
Formulierung und um den Erhalt möglichst 
vieler ‚Likes‘ ging.“ Die Aussage sei unglücklich 
und diffamierend und verstieße gegen das Mä-
ßigungsgebot aus § 39 DRiG, sei aber weder von 
Hass erfüllt noch zu Hass anreizend. 

Das Gericht prüfte dann einen Angriff auf die 
Menschenwürde nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB. 
Eine bloße Beleidigung, Beschimpfung oder 
Diskriminierung reiche für einen Angriff auf 
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Analyse 

Die Beschlüsse sind hinsichtlich vieler verschie-
dener Aspekte negativ zu bewerten und im Er-
gebnis eine Niederlage für Betroffene von Anti-
ziganismus. Die Eröffnung des Hauptverfahrens 
ist aus rechtlichen Gründen dann abzulehnen, 
wenn der Sachverhalt keinen Straftatbestand 
erfüllt.59 Darauf beruft sich das Landgericht in 
seiner Begründung der Nichteröffnung ebenso 
wie das OLG. Ein Hauptverfahren wurde in der 
Folge nicht geführt, zu einer Verurteilung kam 
es nicht. Zutreffend weist das OLG aber darauf 
hin, dass ein Strafverfahren wegen der Beleidi-
gungsdelikte nach §§ 185ff. StGB möglich gewe-
sen wäre. Es fehlte allerdings an einem Strafan-
trag einer betroffenen Person. Die verhetzende 
Beleidigung nach § 192a StGB kam hier entspre-
chend des nullum crimen sine lege-Grundsatzes 
nicht in Betracht, da sie erst nach der Tatbege-
hung geltendes Strafrecht wurde.

Beim Kommentar des Angeschuldigten handelt 
es sich nicht um eine bloße Beleidigung, son-
dern um eine klar antiziganistische Äußerung. 
Dabei erfolgt die Herabwürdigung nicht nur 
generell als kriminell oder als Straftäter*innen, 
sondern wird bewusst mit antiziganistischen 
Zuschreibungen verknüpft, die in der Mehr-
heitsgesellschaft nach wie vor weit verbreitet 
und verankert sind. Anders als bei einer bloßen 
Beleidigung, wie sie jede Person treffen kann, 
ist einer antiziganistischen Beleidigung über 
die Ehrkränkung hinaus die Gefahr der Vergif-
tung eines offenen Gesellschaftsklimas und 
der Steigerung von Hass und Hetze immanent. 
§ 130 Abs. 1 StGB soll gerade davor, nämlich vor 
der Gefährdung des öffentlichen Friedens, das 
heißt, das Allgemeininteresse an einem fried-
lichen Zusammenleben im Staat, schützen.60 
Berücksichtigt wurde das in den Beschlüssen 

59	� Schmitt, in: Meyer-Goßner/Schmitt StPO 2025, § 204, Rn. 2.

60	 Fischer, § 130 Rn. 2.

ger*innen war. Es führte dann zur Verfolgung 
der Sinti und Roma unter der NS-Herrschaft 
aus und zog den Vergleich zur Behandlung in 
der Weimarer Republik, die dort im Zuge der 
Kriminalitätsprävention in diskriminierender 
Form verlief. Die Behandlung unter der NS-Ge-
waltherrschaft diente dagegen der Umsetzung 
der NS-Rassenideologie und habe die Ange-
hörigen zu „Untermenschen“ degradiert und 
entmenschlicht. Das Gericht begründete an-
hand dieser Differenzierung, dass die Diskri-
minierung im Rahmen der pauschalen Krimi-
nalitätszuschreibung nicht als Angriff auf die 
Menschenwürde zu verstehen sei, da er nicht 
mit den Fällen der Entmenschlichung unter der 
NS-Herrschaft vergleichbar sei. Eine Bewertung 
der Pauschalzuschreibung von Kriminalität als 
Angriff auf die Menschenwürde würde den Be-
griff der Menschenwürde aufweichen und das 
historische Unrecht an den Opfern der Verbre-
chen der NS-Herrschaft mit einer Gleichstel-
lung relativieren. Die Menschenwürde stehe 
gerade infolgedessen als Grundgarantie in Art. 
1 Abs. 1 der Verfassung. 

Auf Grundlage dessen zog das Gericht eine Pa
rallele zu der konkreten Aussage des Ange-
schuldigten und stellte die darin formulierte 
pauschale Kriminalisierung der nach Ansicht 
des Gerichts erfolgten Diskriminierung in der 
Weimarer Republik statt der Entmenschlichung 
unter dem NS-Regime gleich. Insbesondere 
weise die Aussage auch keinen NS-Bezug auf, 
sodass eine andere Einschätzung gerechtfer-
tigt wäre. Der Kommentar eines anderen Users 
„Das klingt bisschen zu sehr nach 1940“ sei für 
die Bewertung der Aussage entgegen der Ein-
schätzung der Staatsanwaltschaft irrelevant 
und dem Angeschuldigten nicht zuzurechnen. 
Das Gericht verwies abschließend auf eine 
mögliche Strafbarkeit nach §§ 185 ff. StGB, die 
jedoch an dem Antragserfordernis scheiterte. 
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gegründete „Münchener  Z*******zentrale“ be-
stand in der Weimarer Republik fort und wurde 
in der NS-Zeit ideologisch bruchlos zur „Reichs-
zentrale zur Bekämpfung des Z*******unwe-
sens“. Auch eine fundierte Auseinandersetzung 
mit dem Unrecht des NS-Regimes gelingt dem 
Gericht dementsprechend nicht.

Eine Bejahung eines Angriffs auf die Menschen-
würde durch das OLG scheitert hier an der Dif-
ferenzierung des Gerichts von Diskriminierung 
durch Kriminalisierung und Entmenschlichung 
infolge von Rassenideologie. Eine systemati-
sche Entmenschlichung durch die dauerhafte 
Pauschalkriminalisierung lehnt das OLG ab. 
Der Begriff der Menschenwürde solle nicht auf-
geweicht werden. Diese Argumentation der 
Aufweichung des Begriffs der Menschenwürde 
ist grundsätzlich auch zutreffend, nachvollzieh-
bar und von enormer Relevanz. Allerdings ver-
kennt das Gericht, dass eine jahrhundertelange 
antiziganistische Pauschalkriminalisierung, die 
weit über die von ihm betrachtete Weimarer 
Zeit hinaus reicht, im Falle der Sinti und Roma 
von solcher Dimension ist, dass sie faktisch 
bereits zu einer systematischen Entmenschli-
chung geführt hat und immer noch führt. Ein 
Angriff auf die Menschenwürde hätte demnach 
bejaht werden müssen. Als Maßstab für einen 
solchen alleine den Holocaust zugrunde zu le-
gen, verfängt nicht.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts setzt 
das Aufstacheln zum Hass gemäß § 130 Abs. 1 
Nr. 2 1. Var. StGB keinen Angriff auf die Men-
schenwürde voraus. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts wird ein sol-
cher entgegen der alten Fassung des § 130 nicht 
mehr vorausgesetzt, wodurch die Abwägung 
mit der Meinungsfreiheit möglich werde.61 
Demnach kann in dem Aufstacheln ein An-
griff auf die Menschenwürde liegen, muss es 

61	 BVerfG, NJW 2003, 660 (662). 

jedoch nicht. Die Bewertung des Angriffs auf 
die Menschenwürde wurde vorrangig an die 
Bewertung der Stellung einer kriminellen Per-
son in der Gesellschaft geknüpft, jedoch nicht 
an die Stellung einer beständig diskriminier-
ten und zudem noch kriminalisierten Bevölke-
rungsgruppe. Dies verfängt umso mehr, als es 
sich bei dem Angeschuldigten um eine Person 
mit öffentlicher Wirkmächtigkeit handelt, was 
sogleich die Zuständigkeit des Landgerichts 
begründete. Die antiziganistische Aussage ei-
ner rechtsprechenden Person, die noch dazu als 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts ein ge-
hobenes Amt innehatte, birgt eine erhöhte Ge-
fahr der Nachahmung und einer empfundenen 
Legitimierung solcher. Dazu tragen die obigen 
Beschlüsse bei, sofern diese Aspekte nicht be-
nannt werden. 

Anders als das LG berücksichtigt das OLG zu-
treffend die Kriminalitätszuschreibung als 
Form des Antiziganismus statt nur die Pau-
schalkriminalisierung als solche und setzt sich 
mit dessen historischer Entwicklung eingehend 
auseinander. Dabei vergleicht es die Kriminali-
sierung in der Weimarer Republik mit der Ent-
menschlichung in der NS-Verfolgung, verkennt 
dabei aber wesentliche Aspekte. Bereits die Ge-
setze und Behandlungen zur Bekämpfung der 
„Kriminalität“ von „Z********“ in der Weimarer 
Republik stellen einen Angriff auf die Men-
schenwürde dar. Sinti und Roma wurden gerade 
nicht als gleichwertige Personen in der Gesell-
schaft anerkannt, sondern durch die beständi-
gen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung unter 
dem Deckmantel der Kriminalprävention als 
„minderwertig“ geächtet und entmenschlicht. 
Dies geschah, durch das Gericht unbeachtet, 
auch bereits zuvor im Deutschen Kaiserreich. 
Dass die Weimarer Republik als demokratischer 
Rechtsstaat Achtung vor ihren Bürgern gehabt 
habe, was nach Ansicht des Gerichts gegen ei-
nen Angriff auf die Menschlichkeit spreche, 
verfängt nicht. Die schon 1899 im Kaiserreich 
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gen nicht möglich. Eine solche Äußerung ei-
ner Person in einer rechtsprechenden Funktion 
straffrei zu wissen, ist bestürzend. Ein Diszipli-
narverfahren läuft noch.62 

Handlungsempfehlung:

Hass und Hetze im Netz sind ernst zu nehmen. 
Aufgrund ihrer großen Reichweite und Masse 
sind sie geeignet, einen maßgeblichen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Grundstimmung zu leis-
ten. Die Etablierung von sogenannten Schwer-
punktstaatsanwaltschaften für Hasskrimina-
lität ist in diesem Hinblick besonders wichtig 
und ein positives Signal. Es bedarf eines schnel-
len Eingreifens und Handelns, das durch ihre 
Etablierung gewährleistet werden kann. Erste 
Spezialabteilungen gibt es bereits in einigen 
Bundesländern, etwa die Zentralstelle zur Be-
kämpfung von Hasskriminalität im Internet 
– Niedersachsen,63 wo jede*r Hasskriminalität 
online anzeigen kann. Wichtig für erfolgreiche 
Strafverfahren ist, dass umgehend Screenshots 
des diskriminierenden Verhaltens erstellt wer-
den und die Öffentlichkeit von Social-Media- 
Accounts sowie deren Follower*innenzahl do-
kumentiert wird. 

Grundsätzlich sollte das Fachpersonal in den 
Spezialabteilungen hinsichtlich der verschie-
denen Diskriminierungsformen geschult sein, 
um diese bereits im Ermittlungsverfahren zu 
berücksichtigen. Im Kontext Antiziganismus 
sind Kenntnisse zu dessen Historie besonders. 
Vergleichbare Fortbildungen sollten für alle am 
Strafverfahren beteiligten Akteur*innen an-
geboten und von ihnen wahrgenommen wer-
den, um in Fällen wie dem hier besprochenen 

62	� Podolski, Vorwurf der Volksverhetzung gegen Vize des VG 
Gera, LTO, 12.06.2026, https://www.lto.de/recht/nachrich-
ten/n/lg-gera-3kls122js25023-24-bengt-fuchs-anklage- 
volksverhetzung (zuletzt abgerufen am 26.01.2026). 

63	 https://zhin.de/ (zuletzt abgerufen am 26.01.2026).

aber nicht notwendigerweise. Bereits das Land-
gericht hätte sich also mit der Prüfung, ob die 
Aussage zum Hass aufstachelt, auseinander-
setzen müssen. Das OLG verneint ein Aufsta-
cheln zum Hass mit der Begründung, der An-
geschuldigte habe nur eine unangebrachte, 
ironisch-satirisch gemeinte Aussage treffen 
wollen, mit der er die Sinti und Roma verächt-
lich machen, aber nicht gezielt zu Hass gegen 
sie anreizen wollte. Für die Begründung des Ge-
richts, der Angeschuldigte habe für mehr Likes 
extra eine „elaborierte und gezielt den Behör-
den-Stil imitierende“ Ausdrucksweise gewählt, 
gibt es keine Anhaltspunkte. In der Folge ist 
die Annahme der ironischen Zielrichtung der 
Aussage nicht nachvollziehbar. Der Grundsatz 
„Im Zweifel für den Angeklagten“, sog. in du-
bio pro reo-Grundsatz, gilt im Zwischenverfah-
ren nicht. Angesichts des kommentierten Bei-
trags „Jetzt wohl wieder Z*******“ selbst und der 
Wahl des Alternativvorschlags, orientiert an 
Kriminalitätszuschreibungen, auf die sich be-
reits Handlungen des NS-Regimes gründeten, 
kam auch eine feindselige Ausrichtung der Äu-
ßerung in Betracht und hätte umfassender ge-
prüft werden müssen.

Generell positiv zu werten ist an dem Fall, dass 
sich sowohl die Staatsanwaltschaft mit der 
Anklage und der Beschwerde als auch die Ge-
neralstaatsanwaltschaft mit ihrem Beschwer-
debeitritt engagiert zeigten. Sie erkennen den 
antiziganistischen Aussagegehalt als solchen, 
beabsichtigten dessen Anklage und bejahen 
einen hinreichenden Tatverdacht für die Volks-
verhetzung durch einen Angriff auf die Men-
schenwürde und das Aufstacheln zum Hass. 

Negativ ist, dass es in diesem Fall zu keiner 
Hauptverhandlung und mithin zu keiner Verur-
teilung kam. Wie das OLG zutreffend ausführt, 
erfüllt der Sachverhalt auch die Beleidigungs-
delikte nach §§ 185 ff. StGB. Eine Eröffnung der 
Hauptverhandlung war mangels Strafanträ-

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-gera-3kls122js25023-24-bengt-fuchs-anklage-volksverhetzung
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-gera-3kls122js25023-24-bengt-fuchs-anklage-volksverhetzung
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-gera-3kls122js25023-24-bengt-fuchs-anklage-volksverhetzung
https://zhin.de/
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1.7	� Entscheidung des  
Landgerichts Ulm 

Ein zentrales Positivbeispiel für den juristi-
schen Umgang mit antiziganistischen Straf-
taten ist das Urteil des Landgerichts Ulm aus 
dem Jahr 2020.65 Ein Angriff auf mehrere Ro-
ma-Familien wurde als schwere gemeinschaft-
liche Nötigung strafrechtlich sanktioniert. Dem 
lag der folgende Sachverhalt zugrunde: Im Mai 
2019 mieteten mehrere Roma-Familien die 
Wiese eines Bauern im baden-württembergi-
schen Erbach-Dellmensingen und stellten dort 
ihre Wohnwagen auf. Bereits kurz nach deren 
Ankunft fuhr einer der später Angeklagten zur 
Wiese, fotografierte die Wohnwagen und stellte 
sie in eine Chatgruppe mit der Nachricht, dass 
sich „Z*******“ in Dellmensingen befänden. In-
folgedessen trafen sich die später angeklagten 
fünf jungen Männer im Alter zwischen 17 und 
19 Jahren, vier von ihnen Mitglieder einer Hoo-
ligangruppe. Sie warfen einen Böller auf die 
Wiese und legten ein Schild mit der Aufschrift 
„155 bleibt deutsch“ ab, wobei die Ziffern für Er-
bach standen. Einige Tage später legten sie ei-
nen stark verwesten Schwan auf die Wiese vor 
den Wohnwagen.

65	� Das Originalurteil lag nicht vor. Die Ausführungen stützen 
sich vorrangig auf den Bericht der Prozessbeobachterin 
Chana Dischereit, der anhand weiterer Berichterstattung 
gegengeprüft wurde, vgl. Book, Ein ganz normales Dorf?, 
ak-analyse & kritik, 20.10.2020, online unter:  
https://www.akweb.de/ausgaben/664/hass-auf-sinti-
und-roma-dellmensingen-ein-ganz-normales-dorf/; 
Ramm, Urteil wegen Attacke auf Roma-Familie, Spiegel, 
23.09.2020, https://www.spiegel.de/panorama/justiz/ 
urteil-in-ulm-nach-brandanschlag-auf-roma-aeusserst-
verwerflich-und-menschenverachtend-a-3e153b99-591b-
405a-b03c-69c1295aa360;  
Riese, Antiziganistischer Brandanschlag, TAZ, 26.05.2020,  
https://taz.de/Antiziganistischer-Brandanschlag/!5688737/;  
Stieber, Antiziganistischer Anschlag bei Ulm, 23.09.2020,  
https://taz.de/Antiziganistischer-Anschlag-bei-Ulm/ 
!5711831/;  
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Pressemitteilung 
vom 23.09.2020, https://zentralrat.sintiundroma.de/
antiziganismus-tatmotiv-fuer-brandanschlag/,  
(jeweils zuletzt abgerufen am 26.01.2026).

eine umfassendere, differenziertere Entschei-
dungsgrundlage für Richter*innen zu ermög-
lichen. Ein ähnliches, hier nur kurz erwähntes 
Beispiel, ist das Strafverfahren gegen die Influ-
encerin Anabel Schunke wegen Volksverhet-
zung infolge antiziganistischer Aussagen auf 
ihrem Social-Media-Kanal, das im Dezember 
2025 trotz des sehr engagierten Vorgehens der 
Zentralstelle Hasskriminalität und der General-
staatsanwaltschaft mit einem Freispruch durch 
das OLG Braunschweig endete.64 Im Bereich 
Hasskriminalität sollte auf Opportunitätsein-
stellungen verzichtet werden, wie es bereits 
die Staatsanwaltschaften in Berlin und Nieder-
sachsen in der Regel handhaben. 

In Fällen diskriminierender Beleidigung und 
Verleumdung, die unter der Grenze des § 130 
StGB liegen, sollte ein relatives Antragsde-
likt geschaffen werden. In dem vorliegenden 
Fall scheiterte eine Strafbarkeit nach §§ 185 ff. 
StGB nur am Antragserfordernis und führte 
zur Straflosigkeit des Beschuldigten. Gerade im 
Kontext von Hasskriminalität im Internet dürf-
ten Strafverfahren regelmäßig an fehlenden 
Strafanträgen scheitern. Dem kann durch die 
Aufnahme von fremdenfeindlichen, rassisti-
schen Beleidigungen, Nachreden und Verleum-
dungen in § 194 Abs. 1 S. 2 oder 3 StGB Rechnung 
getragen werden. Die Strafverfolgung ist in die-
sen Fällen dann ohne Strafantrag bei besonde-
rem öffentlichen Interesse möglich. 

64	� Siehe hierzu u. a. die Meldung der Braunschweiger Zeitung 
vom 19.12.2025, online unter: https://www.braunschweiger- 
zeitung.de/niedersachsen/braunschweig/article410757735/
oberlandesgericht-braunschweig-bestaetigt-freispruch- 
rechtskonservativer-influencerin.html (zuletzt abgerufen: 
28.01.2026).

https://www.akweb.de/ausgaben/664/hass-auf-sinti-und-roma-dellmensingen-ein-ganz-normales-dorf/
https://www.akweb.de/ausgaben/664/hass-auf-sinti-und-roma-dellmensingen-ein-ganz-normales-dorf/
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-in-ulm-nach-brandanschlag-auf-roma-aeusserst-verwerflich-und-menschenverachtend-a-3e153b99-591b-405a-b03c-69c1295aa360
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-in-ulm-nach-brandanschlag-auf-roma-aeusserst-verwerflich-und-menschenverachtend-a-3e153b99-591b-405a-b03c-69c1295aa360
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-in-ulm-nach-brandanschlag-auf-roma-aeusserst-verwerflich-und-menschenverachtend-a-3e153b99-591b-405a-b03c-69c1295aa360
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/urteil-in-ulm-nach-brandanschlag-auf-roma-aeusserst-verwerflich-und-menschenverachtend-a-3e153b99-591b-405a-b03c-69c1295aa360
https://taz.de/Antiziganistischer-Brandanschlag/!5688737/
https://taz.de/Antiziganistischer-Anschlag-bei-Ulm/!5711831/
https://taz.de/Antiziganistischer-Anschlag-bei-Ulm/!5711831/
https://zentralrat.sintiundroma.de/antiziganismus-tatmotiv-fuer-brandanschlag/
https://zentralrat.sintiundroma.de/antiziganismus-tatmotiv-fuer-brandanschlag/
https://www.braunschweiger-zeitung.de/niedersachsen/braunschweig/article410757735/oberlandesgericht-braunschweig-bestaetigt-freispruch-rechtskonservativer-influencerin.html
https://www.braunschweiger-zeitung.de/niedersachsen/braunschweig/article410757735/oberlandesgericht-braunschweig-bestaetigt-freispruch-rechtskonservativer-influencerin.html
https://www.braunschweiger-zeitung.de/niedersachsen/braunschweig/article410757735/oberlandesgericht-braunschweig-bestaetigt-freispruch-rechtskonservativer-influencerin.html
https://www.braunschweiger-zeitung.de/niedersachsen/braunschweig/article410757735/oberlandesgericht-braunschweig-bestaetigt-freispruch-rechtskonservativer-influencerin.html
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der Feststellung, die Angeklagten hörten re-
gelmäßig gemeinsam menschenverachtende 
Texte der rechtsextremen Band Landser und 
bezeichneten Roma als „Pest“, war das Gericht 
von einer antiziganistischen und rassistischen 
Motivation überzeugt. 

Für die Versuchsstraftaten setzte es sich mit 
dem subjektiven Tatbestand und dem Sachver-
ständigenvortrag auseinander. Es hielt die An-
haltspunkte für einen bedingten Vorsatz zum 
Mord bei den Angeklagten für unzureichend. 
Nach Ansicht des Gerichts setzten die Ange-
klagten spontan zu der Tat an. Der Entschluss 
kam erst infolge der zufällig durch einen 
Tausch erlangten Fackel. Die Angeklagten nä-
herten sich der Wiese nicht heimlich, sondern 
laut grölend. Überwiegende Anhaltspunkte für 
einen Vorsatz lagen demnach unter Beachtung 
der Hemmschwellentheorie, die für den Tö-
tungsvorsatz neben der Gefährlichkeit der Tat 
weitere Anhaltspunkte fordert, nicht vor. Der 
angehörte Sachverständige beurteilte die Situ-
ation in diesem konkreten Fall als nicht lebens-
bedrohlich. Nur unter ungünstigen Umständen 
hätte der Wohnwagen Feuer fangen können, 
da die Fackel zu weit entfernt vom Reifen des 
Wagens landete und zu weit abgebrannt war. 
Ein Übergehen des Feuers sei nur bei größerer 
Nähe zum Reifen und einer Brenndauer von 15 
Minuten wahrscheinlich gewesen. 

Das Gericht verurteilte die Angeklagten sodann 
wegen schwerer gemeinschaftlicher Nötigung 
in 45 Fällen nach Jugendstrafrecht. In seiner 
Urteilsverkündung benannte es ausdrücklich 
die Motivation der Angeklagten, aus Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Antiziganismus 
ein Klima der Angst und des Schreckens erzeu-
gen zu wollen, um so das Abreisen der Familien 
zu erwirken. 

Vier der Angeklagten wurden zu Jugendstrafen 
zwischen 10 und 16 Monaten auf Bewährung 

Am Abend der Tat machten sich die Angeklag-
ten kurzentschlossen mit dem Auto auf den 
Weg zur Wiese und warfen dort unter antiziga-
nistischen Rufen wie „Z*******, verpisst euch!“ 
eine brennende Fackel auf einen Wohnwagen. 
Zu diesem Zeitpunkt schlief darin eine Mutter 
mit ihrem neun Monate alten Baby. Die Fackel 
landete im Gras neben dem Wohnwagen. Das 
Feuer der Fackel erlosch nach wenigen Minuten 
von selbst, noch bevor es auf den Wohnwagen 
übergreifen konnte.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zu-
nächst noch von einem der Polizisten als Sach-
beschädigung und „dummer Jungenstreich“ 
klassifiziert, ermittelte die Staatsanwaltschaft 
Ulm und sodann die Staatsanwaltschaft Stutt-
gart umgehend wegen versuchten Mordes, ver-
suchter Brandstiftung und gemeinschaftlicher 
schwerer Nötigung. Im Rahmen der Ermitt-
lungen betrieb die Staatsanwaltschaft Nach-
forschungen hinsichtlich einer möglichen Tat-
motivation in Form von antiziganistischen, 
rassistischen und fremdenfeindlichen Beweg-
gründen und sichtete dafür Bildmaterial auf 
den Handys der Beschuldigten. Dabei wurden 
Bilder von Hitlers Geburtstag und eine Chat-
gruppe mit dem Namen „Auschwitz-Funpark“ 
gefunden. Ein weiteres Bild zeigte die Ange-
klagten vor einer Reichsflagge mit Reichsad-
ler und Eisernem Kreuz, wie sie den Hitlergruß 
zeigten. Die Angeklagten kamen in Untersu-
chungshaft, vier von ihnen für jeweils zehn 
Monate. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage 
gegen sie wegen versuchten Mordes, versuch-
ter Brandstiftung und schwerer gemeinschaft-
licher Nötigung wegen des Angriffs auf alle 45 
auf der Wiese kampierenden Personen.

Im Prozess zeigten sich die Angeklagten ge-
ständig. Das Gericht befasste sich in der Ver-
handlung ausgiebig mit der Tatmotivation. An-
gesichts der auf den Handys gefundenen Fotos, 
der dort erkennbaren Huldigung Hitlers und 
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Die hier erfolgte Schwerpunktsetzung in der Er-
mittlung und im Urteil sollte sich grundsätzlich 
nicht auf Jugendstraftaten beschränken. Bei 
diesen liegt ein besonderer Fokus auf der Aus-
einandersetzung mit der angeklagten Person 
selbst und den Tatgründen. Das resultiert zum 
einen aus dem Erziehungsgedanken, der dem 
Jugendstrafrecht immanent ist, zum anderen 
etwa aus den Voraussetzungen für die Anwen-
dung des Jugendstrafrechts für Heranwach-
sende und der Auseinandersetzung mit einer 
schädlichen Neigung für die Entscheidung über 
eine Jugendstrafe.66 Vergleichbar intensiv soll-
ten die Ermittlungen bei solchen Taten im Er-
wachsenenstrafrecht erfolgen, was bislang 
zu selten der Fall ist.67 Das gilt vor allem auch 
dann, wenn die rassistische Motivation subtiler 
ist. Ebenso wären vergleichbare Erziehungs-
maßnahmen und eine angeordnete Auseinan-
dersetzung mit den NS-Verbrechen bei erwach-
senen Straftäter*innen wünschenswert. 

Insgesamt stellt das Urteil eine konsequente 
und ernsthafte Verfolgung von Antiziganismus 
dar. Durch solche Urteile wird zweifelsohne das 
Vertrauen der Betroffenen in die Justiz und Si-
cherheitsbehörden wieder gestärkt. Positiv sind 
dabei auch die engagierte Arbeit der Nebenkla-
gevertretung, die unterstützenden Prozessbe-
gleitung durch Selbstorganisationen und die 
Medienberichterstattung, die ebenfalls ein-
deutig die antiziganistische Tatmotivation be-
nennt, hervorzuheben.

66	 Vgl. § 2 Abs. 1, § 17 Abs. 2, § 105 Abs. 1 JGG

67	 Henningsmeier, u.a.: Verfolgung, S. 258. 

verurteilt. Der Fünfte, der früh im Verfahren 
vollumfänglich gestanden hatte, sich bei den 
Familien entschuldigte und an diese eine Ent-
schädigungsleistung in Höhe von 5.000 EUR 
zahlte, hatte an einem Aussteigerprogramm 
für Neonazis teilgenommen und sich seiner 
Aussage nach ein neues Umfeld gesucht und 
von dem Gedankengut gelöst. Das Gericht hielt 
dies für glaubhaft. Es stellte seine Schuld fest, 
setzte die Entscheidung über die Verhängung 
der Jugendstrafe aber für eine Bewährungszeit 
von eineinhalb Jahren gemäß § 27 JGG aus. Al-
len Angeklagten wurde aufgegeben, innerhalb 
von vier Monaten die KZ-Gedenkstätte Dachau 
zu besuchen und einen zehnseitigen Bericht zu 
schreiben. Drei der Angeklagten mussten zu-
dem je 1.200 EUR an die Hildegard-Lagrenne- 
Stiftung zahlen. Die anderen beiden zahlten 
Entschädigungsleistungen an die betroffene 
Familie. 

Analyse

Das Urteil sowie der Umgang der Strafverfol-
gungsbehörden und Justiz mit diesem Fall 
überzeugen. Es zeigt die Wehrhaftigkeit des 
Rechtsstaats gegen Hasskriminalität und ist 
ein Beispiel konsequenter Verfolgung von An-
tiziganismus. Positiv zu werten ist die sofortige 
Einschätzung der Staatsanwaltschaft des Fa-
ckelwurfs als antiziganistische und rassistische 
Tat. Die Ermittlungen, insbesondere mit dem 
Fokus auf die Tatmotivation, sind folgerichtig 
und wurden ernsthaft und umfassend durch-
geführt. Das wird auch in der späteren An-
klage deutlich. Das Gericht wiederum erkennt 
die schwere Nötigung ebenfalls an, betont den 
antiziganistischen Gehalt der Tat ausdrücklich 
und berücksichtigt ihn auch in der Strafzumes-
sung. Insbesondere der Besuch in der KZ-Ge-
denkstätte und die Zahlung an die Stiftung, die 
sich für Bildung, Inklusion und Teilhabe von 
Sinti und Roma einsetzt, knüpfen daran an.
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Die Klägerin, eine Sintezza, beabsichtigte im 
Jahr 2021, einen Mitgliedsvertrag in einem Fit-
nessstudio abzuschließen. Das Studio warb zu 
diesem Zeitpunkt intensiv mit einem kostenlo-
sen Probetraining für Neumitglieder. Eine Mit-
gliedschaft wurde der Klägerin nach Nennung 
ihres Nachnamens mit der Begründung, gemäß 
der Corona-Landesverordnung gebe es eine Li-
mitierung bei Mitgliedsaufnahmen, verwei-
gert. Ihr Nachname ist in der Stadt als ein Name 
von Sinti-Familien bekannt. Nachfragen bei 
anderen Fitnessstudios ergaben, dass die dor-
tige Aufnahme möglich sei und eine entspre-
chende Mitgliedsbegrenzung in der Corona- 
Verordnung nicht existiere. Die Klägerin fragte 
daraufhin erneut bei dem ersten Fitnessstudio 
an. Trotz ihrer Hinweise auf die Aufnahme-
möglichkeit in den anderen Studios, ihre Covid- 
19-Impfung sowie ihr regelmäßiges Gehalt 
blieb ihr eine Mitgliedschaft verwehrt. Selbiges 
war bei dem Fitnessstudio zuvor bereits bei an-
deren Familienangehörigen der Fall gewesen. 

Die Klägerin nahm Kontakt zu einer Antidis-
kriminierungsstelle auf und bat den Betreiber 
des Fitnessstudios um eine Stellungnahme. 
Der Betreiber verwies darauf, derzeit nur Haus-
haltsangehörige ihrer Mitglieder als Neumit-
glieder aufzunehmen. Auf erneute Anfrage der 
Antidiskriminierungsstelle wies der Betreiber 
den Diskriminierungsvorwurf zurück. Einer 
Diskriminierung stehe entgegen, dass unter 
den Mitgliedern im Fitnessstudio Angehörige 

	 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
trat am 18.8.2006 in Kraft. Ziel des verhältnis-
mäßig jungen Gesetzes ist gemäß § 1 AGG, Be-
nachteiligungen aus Gründen der „Rasse“68 
oder wegen der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 
Es soll Betroffenen von Diskriminierung Schutz 
gewähren, der sowohl im Arbeitskontext als 
auch im Bereich privater Rechtsgeschäfte gel-
ten soll. Das heißt, Betroffene von diskriminie-
rendem Verhalten69 im Arbeitskontext können 
gegenüber ihrem*r bestehenden oder künfti-
gen Arbeitgeber*in Schadensersatz- oder Ent-
schädigungsansprüche gem. § 15 Abs. 1, 2 AGG 
geltend machen. Ähnliches gilt für diskrimi-
nierendes Verhalten im zivilrechtlichen Ver-
kehr gem. § 19 Abs. 1 AGG. Wichtig ist, dass der 
Anspruch innerhalb von zwei Monaten gel-
tend gemacht wird.70 Selbiges gilt auch bei so-
genannten Geschäften des Alltags, wozu etwa 
der Abschluss eines Vertrags mit einem Fitness-
studio gehört. Dazu passt das folgende positiv 
zu wertende Urteil vom 18.11.2022 des Amtsge-
richts Neumünster (39 C 305/22): 

68	� Der Begriff ist historisch belastet und seine Verwendung 
umstritten. Als Rechtsbegriff nimmt der Begriff keinen 
Bezug auf die Zuschreibung zu einer „rassischen“ Gruppe, 
sondern die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppierung.

69	 Gemäß § 3 AGG.

70	 § 15 Abs. 4 AGG, § 21 Abs. 5 AGG.
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auf (Haushalts-)Angehörige bereits bestehen-
der Stammmitglieder begründet hatte. 

Nach Ansicht des Gerichts sprach gegen eine zu-
lässige Abweisung auch die zeitgleich stattfin-
dende intensive Werbung des Studios für Neu-
kund*innen als auch die Aufnahme von zwei 
Freundinnen der Klägerin als Mitglieder. Die 
Behauptung, die Werbung mit kostenlosen Pro-
betrainings habe nicht der Mitgliederwerbung 
dienen sollen, hielt das Gericht insbesondere 
aufgrund der Aussage des Geschäftsführers, die 
Akquise neuer Mitglieder sei nach der Pande-
mie wichtig gewesen, für nicht plausibel. Der 
Nachname der Klägerin sei vor Ort bekannt, die 
Zuschreibung der Minderheitszugehörigkeit 
von erheblicher Wahrscheinlichkeit. Dass diese 
für die Ablehnung entscheidend war, hielt das 
Gericht auch vor dem Hintergrund der bereits 
in der Vergangenheit abgewiesenen Familien-
angehörigen für überzeugend. Die unzulässige 
Benachteiligung konnte nach Ansicht des Ge-
richts von der Beklagtenseite auch nicht durch 
den Vortrag bestehender Mitgliedschaften an-
derer Sinti widerlegt werden. Unstreitig waren 
solche Mitgliedschaften erst nach dem Vorfall 
mit der Klägerin entstanden. Die Behauptung, 
es seien bereits seit fünf Jahren Sinti Mitglieder 
im Studio, konnte der Beklagte nicht substanti-
iert darlegen. 

Analyse 

Das Urteil überzeugt. Die unzulässige Benach-
teiligung wegen der ethnischen Herkunft wird 
zutreffend bejaht und der Klägerin der An-
spruch auf Entschädigung zuerkannt. Das Ge-
richt setzt sich dafür mit dem Grund der Ver-
weigerung der Mitgliedschaft auseinander. 
Zutreffend legt es dafür den seitens der Kläge-
rin vorgetragenen Sachverhalt zugrunde. Die 
Klägerin hatte für die Vermutung einer Be-
nachteiligung aufgrund der ethnischen Her-
kunft hinreichend überzeugend vorgetragen, 

verschiedener Nationalitäten und Minderhei-
ten, unter anderem auch Sinti, seien. Im weite-
ren Verfahrensverlauf ergänzte der Betreiber, 
dass mit den kostenfreien Probetrainings keine 
Neukund*innen geworben werden sollten, die 
Zurückweisung der Klägerin allein den pan-
demiebedingten Einschränkungen geschuldet 
und angesichts der ausgebuchten Termine ein 
zeitnaher Trainingstermin nicht möglich gewe-
sen sei. Zeitgleich schlossen andere Personen 
ohne Minderheitszugehörigkeit in dem Fitness-
studio problemlos Mitgliedsverträge ab. Die 
Klägerin entschied sich, gegen den Betreiber 
des Fitnessstudios gemäß §§ 21 Abs. 2, 19 Abs. 2, 
2 Abs. 1 Nr. 8 AGG auf Entschädigung zu klagen 
und bekam Recht.

Das Gericht nahm eine unzulässige Benachtei-
ligung aufgrund der ethnischen Herkunft an. 
Es setzte sich dafür mit dem seitens der Kläge-
rin dargelegten Sachverhalt auseinander und 
hielt diesen für substantiiert und schlüssig. 
Dem Beklagten gelang es nach Ansicht des Ge-
richts nicht, die unzulässige Benachteiligung 
im Rahmen seiner Darlegungs- und Beweislast 
nach § 22 AGG zu widerlegen.

Sofern der Geschäftsführer der Beklagten seine 
Kenntnis von dem Anmeldeversuch der Klä-
gerin als Neumitglied bestritt, verwies das Ge-
richt sowohl auf die Wahrnehmung des Sach-
verhalts durch seine Beschäftigten als auch auf 
das Schreiben der Klägerin an ihn. Sofern er 
behauptete, es sei um ein Probetraining gegan-
gen, das ausschließlich wegen ausgebuchter 
Trainingstermine verwehrt worden sei, hielt es 
das Gericht für unplausibel. Es führte aus, dass 
es der Klägerin auf den Abschluss einer Mit-
gliedschaft statt eines Probetrainings ankam, 
was in ihrem Schreiben auch deutlich wurde. 
Auch sei der Geschäftsführer selbst in seinem 
Antwortschreiben von einer versagten Mit-
gliedschaft ausgegangen, die er mit dem Hin-
weis auf eine beschränkte Mitgliedsaufnahme 
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Insgesamt muss festgehalten werden, dass sich 
trotz der Beweiserleichterung in § 22 AGG, wo-
nach es genügt, ausreichende Anhaltspunkte 
für die Vermutung einer Benachteiligung aus 
einem der Gründe nach § 1 AGG vorzutragen, 
die die Beklagtenseite dann im Zuge des Über-
gangs der Beweislast auf sie widerlegen muss, 
häufig Darlegungs- und Beweisschwierigkeiten 
ergeben. In dem vorliegenden Fall konnte die 
Benachteiligung wegen der ethnischen Her-
kunft besonders dadurch dargelegt werden, 
dass Nicht-Minderheitsangehörige zeitgleich 
in das Studio aufgenommen wurden und ein 
plausibler Ablehnungsgrund fehlte. Schwieri-
ger ist es in den Fällen, in denen die Diskrimi-
nierung weniger offensichtlich erfolgt und es 
an direkten Vergleichspersonen oder -situati-
onen fehlt. Wann ausreichend Anhaltspunkte 
für eine Beweislastumkehr nach § 22 AGG vor-
liegen, ist dann vorab oft schwer zu beurtei-
len.73 Teilweise fehlen den Betroffenen auch 
entscheidende Informationen, um die Diskri-
minierungsvermutung darzulegen. Daher soll-
ten Auskunftsrechte für die Betroffenen oder 
eine vollständigen Beweislastumkehr zu ihren 
Gunsten eingeführt werden. Ebenso wird von 
einer Vielzahl verschiedener Akteur*innen eine 
Reform des AGG gefordert, um Defizite im Dis-
kriminierungsschutz auszubessern.74 Beson-
ders zu unterstützen sind dabei die Forderun-
gen nach einer besseren Rechtsdurchsetzung. 
Dazu sollte die Frist zur Geltendmachung der 
Ansprüche unbedingt verlängert werden. Das 
ist erforderlich, um Betroffenen ausreichend 
Zeit einzuräumen, sich über ihre Rechte zu in-
formieren und Beratungsstellen oder Rechts-
beistände aufzusuchen. Das gilt umso mehr, 

73	  �So etwa auch Andrades, Eva: Zehn Jahre Erfahrungen mit 
dem AGG in der unabhängigen Antidiskriminierungsbera-
tung, Förderprogramm IQ, S. 59.

74	  �Bartsch, Samara; Aalders, Sophia: Diskriminierungsschutz 
zwischen Kontinuität und Wandel. Reformdebatten zum 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 2006–2022, 
DeZIM Working Papers, Berlin 2023, S. 16 ff.; Andrades, 
Erfahrungen, S. 59 f. 

sodass nach § 22 AGG die Darlegungs- und Be-
weislast auf die Beklagtenseite überging. Infol-
gedessen setzt sich das Gericht mit den Argu-
menten der Beklagtenseite auseinander, hielt 
diese zutreffend für nicht plausibel und sprach 
der Klägerin den Anspruch richtigerweise zu. 
Bei der Bemessung der Höhe berücksichtigte 
es zutreffend, dass es sich nicht um eine kurz-
zeitige Benachteiligung der Klägerin handelte, 
sondern ihr der Zugang zu dem Studio mit der 
Verweigerung der Mitgliedschaft dauerhaft 
untersagt wurde. Mit Blick auf die europäische 
Antirassismus-Richtlinie71 sollen die Sanktio-
nen gegen Diskriminierung wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein. Vorliegend 
wäre danach eine höhere Summe angemessen 
gewesen, der nach § 308 ZPO bindende Antrag 
der Klägerin belief sich jedoch auf 1.000 EUR.

Dass das Urteil positiv ausfällt, liegt vorran-
gig jedoch an der guten Vorarbeit auf der Klä-
gerinnenseite. Die Klägerin hat sich umsichtig 
verhalten, indem sie Vergleichswerte bei ande-
ren Fitnessstudios einholte, erneut bei dem an-
gefragten Studio mit Hinweis auf ihre Bonität 
und Impfung anfragte und ihre Freundinnen 
bat, ebenfalls beim Studio nach einer Mitglied-
schaft zu fragen. So gelang es ihr, eine gute Be-
weislage zu schaffen und Anhaltspunkte für 
eine Benachteiligung hinreichend substantiiert 
darzulegen. Sinnvoll war es, sich dazu Unter-
stützung der Antidiskriminierungsstelle einzu-
holen. Kurz hervorgehoben sei an dieser Stelle 
eine weitere Entscheidung des AG Neumüns-
ter in einem ähnlich gelagerten Fall, in der es 
wegen einer verweigerten Übernachtungsbu-
chung in einem Hotel ebenfalls eindeutig zu-
gunsten der Klägerin entschied.72

71	  Richtlinie 2000/43/EG, Art. 15.

72	  �Das Urteil ist nicht frei zugänglich, allerdings anhand 
breiter Presseberichterstattung nachweisbar, vgl. bspw. 
taz. Die Tageszeitung, Online-Artikel am 31.07.2024:  
https://taz.de/Antiziganismus-im-Hotel/!6024105/  
(zuletzt eingesehen: 30.01.2026).

https://taz.de/Antiziganismus-im-Hotel/!6024105/
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Akteure der Gleichbehandlungsgrundsatz aus 
Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG, der jedoch keinen ausrei-
chenden Schutz vor rechtswidrigem staatlichen 
Handeln und keine Ansprüche auf Schadenser-
satz oder Entschädigung ermöglicht.78 

Positiv ist, dass nach dem Landesantidiskrimi-
nierungsgesetz Berlin nun auch ein konkretes 
Gesetzesvorhaben für ein Landesantidiskri-
minierungsgesetz in Nordrhein-Westfalen auf 
den Weg gebracht wurde.79 Weitere Bundes-
länder sollten dem folgen. 

78	� Burkhardt/Wersig, Rechtswissenschaftliche Expertise zu 
Anwendungsbereichen des Landesantidiskriminierungsge-
setzes, 2022, S. 2.

79	 �https://www.land.nrw/pressemitteilung/landes-
regierung-bringt-landesantidiskriminierungsge-
setz-auf-den-weg (zuletzt abgerufen am 26.01.2026).

als dass das AGG immer noch verhältnismä-
ßig unbekannt ist.75 Zudem sollten ein Ver-
bandsklagerecht sowie die Möglichkeit der 
Prozessstandschaft von Antidiskriminierungs-
verbänden in das Gesetz aufgenommen wer-
den. Letzteres wurde im Landesantidiskrimi-
nierungsgesetz Berlin umgesetzt und ist dazu 
geeignet, Betroffene zu entlasten und strategi-
sche Prozessführung zu erleichtern.76 Schließ-
lich muss staatliches Handeln vom AGG erfasst 
werden, insbesondere muss ein Diskriminie-
rungsverbot für Schulen, Polizeien und weitere 
Behörden gelten.77 Zwar gilt für alle staatlichen 

75	 Andrades, Erfahrungen, S. 57 f. 

76	 Vgl. § 9 LADG.

77	� Eingehende Auseinandersetzung mit der Schutzlücke: 
Egenberger, Vera u.a.: Staatliche Diskriminierung. 
Ausweitung des rechtlichen Diskriminierungsschutzes auf 
hoheitliches Handeln im Bereich der Bundesgesetzge-
bungskompetenz, Berlin 2025, S. 19 ff.

https://www.land.nrw/pressemitteilung/landesregierung-bringt-landesantidiskriminierungsgesetz-auf-den-weg
https://www.land.nrw/pressemitteilung/landesregierung-bringt-landesantidiskriminierungsgesetz-auf-den-weg
https://www.land.nrw/pressemitteilung/landesregierung-bringt-landesantidiskriminierungsgesetz-auf-den-weg
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Seit dem 06.11.2014 gelten Bosnien-Herzego-
wina, Nordmazedonien und Serbien als „si-
chere Herkunftsländer“, seit dem 24.10.2015 
ebenso Kosovo, Montenegro und Albanien und 
seit dem 23.12.2023 auch die Republik Moldau.81 
Die Folgen dieser Einstufung sind gravierend. 
Bei der Asylantragsstellung gilt zunächst die 
Regelvermutung, dass für die antragsstellende 
Person keine Verfolgung in dem Herkunfts-
land besteht.82 Die asylsuchende Person kann 
diese Vermutung nur durch einen schlüssigen 
und substantiierten Vortrag von Tatsachen wi-
derlegen, die die Annahme einer Verfolgungs-
gefahr in ihrem konkreten Fall glaubhaft ma-
chen. Dies gilt es, vor dem Hintergrund der 
Feststellung des Gesetzgebers, dass in dem je-
weiligen Staat im Allgemeinen keine politi-
sche Verfolgung stattfindet, der Erkenntnisse 
der Behörden und der Gerichte zu den allge-
meinen Verhältnissen des Staates und mit der 
Glaubwürdigkeit des Antragstellers zu bewerk-

81	� Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeitsmarkt-
zugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer, BGBl. 
I 2014, Nr. 49, S. 1649; Asylverfahrensbeschleunigungsge-
setz, BGBl. I 2015, Nr. 40, S. 1722; Gesetz zur Bestimmung 
Georgiens und der Republik Moldau als sichere Herkunfts-
staaten, BGBl. I 2023, Nr. 382, S.1; Anlage II zu § 29a AsylG. 
Die Einstufungen zeigen, dass schutzbedürftige Roma 
besonders stark von diesen Einstufungen betroffen sind, 
aber durch die Einstufungen von Georgien, Ghana und 
Senegal sind weitere Geflüchtetengruppen akut betroffen.

82	 BVerfG, 14.05.1996 – 2 BvR 1507/93 –, Rn. 98.

	 Auch im Asyl- und Aufenthaltsrecht wirkt 
sich Antiziganismus an verschiedenen Stel-
len aus. Er begegnet in Konstellationen der 
Staatenlosigkeit, in Kettenduldungen sowie in 
Asylverfahren von Personen aus „sicheren Her-
kunftsländern“.

Als „sichere Herkunftsländer“ gelten gemäß 
Art. 16a Abs. 3 GG Staaten, bei denen aufgrund 
der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der 
allgemeinen politischen Verhältnisse gewähr-
leistet erscheint, dass dort weder politische 
Verfolgung noch unmenschliche oder erniedri-
gende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. 
Zusätzlich ergeben sich aus der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts und Vorgaben 
der EU-Verfahrensrichtlinien die Anforderun-
gen, dass eine Sicherheit vor politischer Ver-
folgung landesweit und für alle Personen- und 
Bevölkerungsgruppen bestehen muss und die 
Rechte und Freiheiten nach der Europäischen 
Menschenrechtskonvention garantiert sein 
müssen. Darüber hinaus ist das Bestehen ei-
ner Regelung erforderlich, die einen wirksamen 
Rechtsbehelf bei Verletzung dieser Rechte und 
Freiheiten gewährleistet.80 Ergänzend wird 
eine Prognose zur künftigen Stabilität des Lan-
des getroffen.

80	� BVerfG, 14.5.1996 – 2 BvR 1507/93 –, Rn. 2A; EU-Richtlinie 
2013/32/EU, Anhang I.

3. �RECHTSPRECHUNG  
AUS DEM ASYL- UND  
AUFENTHALTSRECHT
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Nicht ohne Grund wird die Einstufung „siche-
rer Herkunftsländer“ daher kontrovers disku-
tiert.86 Die unterschiedlichen Einschätzungen 
von Expert*innen, die regelmäßigen Berichte 
der Bundesregierung und Lageberichte des 
Auswärtigen Amtes als auch verschiedener 
internationaler wie lokaler Nichtregierungs-
organisationen bieten Grundlage für verschie-
dene Positionierungen. Insbesondere gilt das 
für die Einschätzung der Lage von besonders 
gefährdeten Personengruppen in den jeweili-
gen Ländern. So auch im Falle der Roma, etwa 
in Serbien. Die Einstufung als „sicheres Her-
kunftsland“ stützt sich vornehmlich auf die 
Bewertung der bestehenden Gesetzeslage und 
darin vorhandene Schutzmechanismen. Dem-
gegenüber betonen internationale Organisati-
onen und zivilgesellschaftliche Akteur*innen 
auch die tatsächliche Lage vor Ort und betrach-
ten eine fehlende oder nicht effektive Um-
setzung der Gesetzeslage mit. Sie kritisieren 
dementsprechend diese fehlende Auseinan-
dersetzung mit der tatsächlichen Praxis in den 
staatlichen Grundlageberichten, die die Einstu-
fung als „sicherer Herkunftsstaat“ legitimie-
ren.87 Eine Orientierung an diesen sowohl für 
die Einschätzung als „sichere Herkunftsstaa-
ten“ als auch seitens der Gerichte und Behör-
den in Asylentscheidungen birgt die Gefahr ei-
ner Fehleinschätzung und -prognose. Um diese 
zu vermeiden, ist daher die kritische Ausein-

86	� Dazu etwa: McGinley, Seán: Die „Sicheren Herkunftsstaa-
ten“ des Westbalkans, ProAsyl, 2024, S. 3f.; McGinley, 
Seán/ Söll, Elisa: Die „Sicheren Herkunftsstaaten“ des 
Westbalkans, Netzwerk Pro Sinti und Roma, Göttingen 
2022, S. 5f.; Karakul, Ruhan: Stellungnahme zum Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung, 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, https://zentralrat.
sintiundroma.de/wp-content/uploads/2015/11/stellung-
nahme-asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.pdf; VG 
Münster, 27.11.2014 – 4 L 867/14.A , Rn. 11; implizit: VG 
Stuttgart, 25.3.2014 – A 11 K 5036/13.

87	� Vgl. etwa Karakul, Stellungnahme, McGinley, Sichere 
Herkunftsstaaten, S. 3, Liebscher, Antiziganismus, S. 84 ff., 
Civil Rights Defenders: The Wall of Anti-Gypsyism. Roma 
in the Western Balkans, Stockholm 2017, S. 25, Müller, 
Stephan: Roma in Serbia and the Situation of Romani 
Returnees from Western Europe, Eschborn 2018, S. 5.

stelligen.83 Die gerichtsfeste Darlegung einer 
Verfolgungsgefahr ist regelmäßig schwierig, 
insbesondere je mehr sich die individuelle Ver-
folgungsfurcht auf die allgemeine Lage stützt. 
Gelingt das nicht, wird der Asylantrag nach 
§ 29a Abs. 1 AsylG als offensichtlich unbegrün-
det abgelehnt. Infolgedessen gelten Regelun-
gen, die eine schnellere Abschiebung zum Ziel 
haben. Gemäß § 36 Abs. 3, 4 AsylG gelten ver-
kürzte Fristen bei der Einlegung von Rechtsbe-
helfen gegen die Abschiebungsandrohung und 
Regelungen für ein beschleunigtes Gerichts-
verfahren. Die Ausreisefrist verkürzt sich nach 
§ 36 Abs. 1 AsylG auf eine Woche. Anders als in 
anderen Verfahren bleibt also nur ein gerin-
ger Zeitraum, um Gründe für ein Bleiberecht zu 
sammeln. Geduldeten Personen aus „sicheren 
Herkunftsländern“ darf zudem keine Erlaub-
nis zur Erwerbstätigkeit nach § 60a Abs. 6 Nr. 3 
AufenthG erteilt werden.84 Insgesamt wird die 
Möglichkeit für die Zuerkennung eines Flücht-
lingsstatus, aber auch die Geltendmachung 
von Bleiberechten und Abschiebeverboten er-
heblich eingeschränkt. Unbedingt zu erwäh-
nen ist an dieser Stelle, dass im Jahr 1993, kurz 
nach dem auch und besonders antiziganistisch 
motivierten Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, 
Bulgarien und Rumänien im Rahmen des soge-
nannten „Asylkompromisses“ zu den ersten „si-
cheren Herkunftsländern“ erklärt wurden und 
der Nexus von Antiziganismus und Abschie-
bungen somit bis in die 1990er Jahre zurück-
reicht.85

83	� BVerfG, 14.5.1996 – 2 BvR 1507/93 –, Rn. 99; OVG  
Schleswig-Holstein, Urteil vom 15. Dezember 2016 –  
3 LB 7/14 –, juris, Rn. 69. 

84	� Gilt für Personen, die nach dem 31.08.2015 ihren Asyl
antrag gestellt haben. 

85	� Vgl. bspw. die Ausführungen in der Stellungnahme des 
Grundrechtskomitees zur Einstufung der Republik Moldau 
als „sicheren Herkunftsstaat“, online einsehbar unter:  
https://www.grundrechtekomitee.de/details/ 
stellungnahme-zur-geplanten-einstufung-der-republik- 
moldau-als-sicheren-herkunftsstaat (zuletzt abgerufen: 
30.01.2026).

https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2015/11/stellungnahme-asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.pdf
https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2015/11/stellungnahme-asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.pdf
https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2015/11/stellungnahme-asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.pdf
https://www.grundrechtekomitee.de/details/stellungnahme-zur-geplanten-einstufung-der-republik-moldau-als-sicheren-herkunftsstaat
https://www.grundrechtekomitee.de/details/stellungnahme-zur-geplanten-einstufung-der-republik-moldau-als-sicheren-herkunftsstaat
https://www.grundrechtekomitee.de/details/stellungnahme-zur-geplanten-einstufung-der-republik-moldau-als-sicheren-herkunftsstaat
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3.1 �Entscheidung des  
Verwaltungsgerichts 
Stuttgart 

Die klagenden Personen in dem Verfahren92 
aus 2017 sind serbische Staatsangehörige und 
Roma. Seit Mitte 2013 erlebten sie in Serbien 
wiederholt Angriffe durch Serb*innen in ih-
rer Wohnsiedlung und waren bei diesen be-
schimpft, bedroht, geschlagen und mit Steinen 
beworfen worden. Die Polizei, die zwischen-
zeitlich die Bedrohungslage in der Siedlung be-
wachen sollte, nahm nur wenige der bis zu 50 
Angreifer*innen fest und ließ diese durchweg 
sofort wieder frei. Die Angriffe konnten unge-
hindert fortgesetzt werden. Die Kläger*innen 
versuchten erfolglos, an die Öffentlichkeit zu 
gehen, und mussten infolgedessen umziehen. 
Sie zogen in eine Holzbaracke in einem Gebiet 
mit etwa 48 anderen Baracken. Auch dort setz-
ten sich Angriffe fort. 2015 wurde das gesamte 
Barackengebiet, die Baracke der klagenden Per-
sonen eingeschlossen, niedergebrannt. Infol-
gedessen reisten sie nach Deutschland ein und 
beantragten Asyl, hilfsweise subsidiären Schutz 
und die Feststellung von Abschiebeverboten. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
lehnte die Anträge in Gänze als offensichtlich 
unbegründet ab, verbunden mit der Aufforde-
rung, die Bundesrepublik binnen einer Woche 
zu verlassen. Die Kläger*innen beantragten 
Eilrechtsschutz und erhoben Klage, mit der sie 
wiederum die Zuerkennung des Flüchtlings-
status, hilfsweise des subsidiären Schutzes und 
die Feststellung von Abschiebeverboten, bean-
tragten. Mit beidem hatten sie Erfolg. Im Eilver-
fahren und der Hauptsache erkannte ihnen das 
Gericht die Flüchtlingseigenschaft zu. 

Der Anspruch auf die Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft nach § 3 Abs. 4 AsylG bestand. 

92	 VG Stuttgart, 25.04.2017 – A 11 K 6541/16.

andersetzung mit der konkreten Lage vor Ort 
zwingend erforderlich. Eine Vielzahl von Urtei-
len legt schlicht die Berichte des Auswärtigen 
Amtes zugrunde, mit dem Ergebnis, dass anti-
ziganistische Verfolgung verneint wird.88 Das 
Vorhaben der Bundesregierung, die Pflicht zu 
regelmäßigen Lageberichten nach § 29a Abs. 2a 
AsylG künftig streichen zu wollen,89 nachdem 
sie nunmehr bereits die Einordnung „sicherer 
Herkunftsstaaten“ mittels Rechtsverordnung 
vornehmen kann,90 ist jedoch sowohl im Hin-
blick auf das im Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD angestrebte Vorhaben der Ände-
rung des Amtsermittlungsgrundsatzes zum 
Beibringungsgrundsatz in Asylverfahren als 
auch europarechtlich kritisch zu sehen.91 Die 
Darlegung der Lage vor Ort läge dann mit ih-
rem hohen Darlegungsmaßstab allein bei der 
geflüchteten Person. Art. 38 Abs. 5 der Richt-
linie 2013/32/EU schreibt eine regelmäßige 
Prüfung der Einstufung als „sicherer Her-
kunftsstaat“ vor. Wie eine hinreichende Ausei-
nandersetzung mit der Lage vor Ort zutreffend 
gelingen kann, zeigen die folgenden zwei Ur-
teile.

88	 VG Stuttgart, 25.4.2017 – A 11 K 6541/16.

89	 BR-Drs. 639/25, S. 43.

90	 BT-Drs. 21/780.

91	� Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode, Berlin 
2025, S. 94 Zeile 3090 f.
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glaubhaft und begründete dies mit der Konsis-
tenz der Aussagen und der schlüssigen Beant-
wortung von Nachfragen als auch der Bestäti-
gung des geschilderten Sachverhalts durch die 
informatorische Anhörung der Schwester. Das 
Gericht legte infolgedessen den geschilderten 
Sachverhalt seiner Prüfung des Anspruchs auf 
Zuerkennung zugrunde. 

Dabei stufte es die geschilderten Übergriffe als 
gegenwärtige Verfolgung ein. Die Kläger*in-
nen waren unmittelbar im Anschluss an den 
Brandanschlag nach Deutschland eingereist 
und hatten Asyl beantragt. Die Übergriffe hat-
ten laut Gericht den Charakter einer politischen 
Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG. Es 
handelte sich bei den wiederholten Übergrif-
fen nicht um bloße allgemeine Kriminalität, 
wie sie jeden in dem Land treffen kann, son-
dern um solche Angriffe, die signifikant Roma 
treffen. Die Angriffe knüpften nach Ansicht des 
Gerichts daher an das asylrelevante Merkmal 
der „Rasse“ nach § 3b Abs. 1 Nr. 1 AsylG an. 

Auch die Intensität der Verfolgung entsprach 
den Anforderungen des § 3 Abs. 1 AsylG. Das 
Gericht hielt die Intensität bereits aufgrund 
des rassistischen Gehalts der Übergriffe für 
gegeben. Zudem erkannte es die Intensität 
aufgrund des erheblichen Ausmaßes der An-
griffe in Form von Körperverletzungen als auch 
Brandstiftung. 

Für die Einstufung als staatliche Verfolgung be-
rief sich das Gericht auf seine Erkenntnisse aus 
anderen Asylverfahren mit vergleichbaren Fäl-
len, in denen jeweils wie hier ein Eingreifen des 
Staates zum Schutz vor den Übergriffen nicht 
erfolgte. Das Gericht stellte im Zuge dessen fest, 
dass Serbien zwar in der Lage sei, einen ausrei-
chenden Schutz vor Übergriffen zu gewähren, 
jedoch im Falle von Übergriffen auf Roma, wie 
vorliegend, dazu nicht gewillt ist. 

Laut Gericht lagen die Voraussetzungen des § 3 
Abs. 1 AsylG vor, § 60 Abs. 8 S. 1 AufenthG stand 
dem nicht entgegen. Eine Abschiebung ist in-
folgedessen nach § 60 Abs. 1 S. 1 AufenthG nicht 
möglich. Flüchtling ist gemäß § 3 Abs. 1 AsylG, 
wer sich aus begründeter Furcht vor politischer 
Verfolgung wegen seiner „Rasse“, Religion, Na-
tionalität, politischen Überzeugung oder Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
außerhalb des Landes befindet, dessen Staats-
angehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er 
nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen 
dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will.

Das Gericht stellte zunächst klar, dass der Zu-
erkennung des Flüchtlingsstatus die Einstu-
fung Serbiens als „sicherer Herkunftsstaat“ in 
Anlage II zu § 29a AsylG nicht entgegen stehe. 
Die Auseinandersetzung mit der Verfassungs-
mäßigkeit der Einstufung als „sicheres Her-
kunftsland“ hielt es vorliegend aufgrund der 
bestehenden individuellen Betroffenheit der 
klagenden Personen nicht für geboten, gab 
dennoch einen Hinweis auf das Gutachten von 
Prof. Norman Paech93 zu der Thematik. Der Zu-
erkennung stand auch nicht die Regelvermu-
tung, eine politische Verfolgung bestehe in ei-
nem „sicheren Herkunftsland“ nicht, entgegen. 
Den Kläger*innen gelang es nach Ansicht des 
Gerichts, die Vermutung durch ihren Vortrag 
zu widerlegen. Dazu trugen sie die maßgebli-
chen tatsächlichen Umstände zu den wieder-
holten Angriffen der Serb*innen, das mangel-
hafte Eingreifen der Polizei und Laufenlassen 
der Angreifer*innen als auch die Brandstiftung 
in der Holzbarackensiedlung im Asylverfahren 
und im gerichtlichen Verfahren substantiiert 
und schlüssig vor. Das Gericht hielt den von 
den Kläger*innen geschilderten Sachverhalt für 

93	�  Paech, Norman: Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzes zur Einstufung weiterer Staaten als sichere 
Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeitsmarkt-
zugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer, 
Hamburg 2015.
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Behandlung gleichsetzte. Mit diesen überein-
stimmend gab das Gericht sodann seine eigene 
Einschätzung mit dem Ergebnis der Feststel-
lung einer problematischen Gesamtlage bezüg-
lich mangelhaften Zugangs zum Arbeitsmarkt, 
Sozial- und Gesundheitsleistungen sowie Bil-
dungsangeboten, erheblicher Diskriminierung 
und fehlendem Schutzwillen der Strafverfol-
gungsbehörden ab. Auf Grundlage dessen be-
fand es sodann, dass ein Wiederaufleben der 
erlebten politischen Verfolgung oder einer 
gleichwertigen nicht mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden kann 
und eine Rückkehr den Kläger*innen nicht zu-
mutbar sei.

Analyse 

Das Urteil überzeugt auf mehreren Ebenen. 
Zum einen zeigt es ein von einseitigen Lagebe-
richten, restriktiver Rechtsprechung und flos-
kelartiger Argumentation unbeeindrucktes Ge-
richt, das in der Lage und willens ist, eine gut 
fundierte Entscheidung passend für den kon-
kreten Einzelfall zu treffen. Zum anderen er-
kennt es die antiziganistischen Übergriffe als 
eigenständigen Verfolgungsgrund in der indi-
viduellen Verfolgungslage der Kläger*innen an. 
Zwar befasst es sich nicht mit der Einordnung 
der allgemeinen Lage selbst als Verfolgung, los-
gelöst von der individuellen Verfolgung, was 
vorliegend aufgrund der bestehenden indivi-
duellen Verfolgung jedoch auch nicht erfor-
derlich ist. Dennoch gibt es einen Ausblick auf 
die Verfassungsmäßigkeit der Einordnung als 
„sicheres Herkunftsland“. Durch den Hinweis 
auf die gegebenenfalls zu beurteilende Verfas-
sungsmäßigkeit teilt das Gericht implizit seine 
Bedenken an ebendieser mit. Darauf deutet 
auch der Hinweis auf das Gutachten von Prof. 
Paech hin, der sich kritisch damit auseinan-
dersetzt und die Verwendung eines veralteten, 
engeren Verfolgungsbegriffs als auch die da-

Eine inländische Fluchtalternative nach § 3e 
AsylG verneinte das Gericht mit dem Argu-
ment, dass Diskriminierung gegen Roma in 
ganz Serbien verbreitet ist und eine Gefahr der 
Wiederholung auch in anderen Landesteilen 
bestünde. Eine Vorverfolgung im Herkunfts-
staat war nach Ansicht des Gerichts damit ge-
geben. 

Das Gericht war sodann auch überzeugt, dass 
eine Wiederholung der Verfolgung im Falle ei-
ner Rückkehr nicht auszuschließen sei. Eine 
Rückkehr ist dann nicht zumutbar, wenn eine 
Verfolgung im Zielstaat in absehbarer Zeit 
mit beachtlicher, also überwiegender Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten ist. Wegen der fest-
gestellten Vorverfolgung der Kläger*innen 
im Herkunftsland wurde der Wahrscheinlich-
keitsmaßstab herabgestuft, sodass ihnen eine 
Rückkehr nur dann zuzumuten war, wenn ein 
Wiederaufleben der erlebten oder einer gleich-
wertigen Verfolgung mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. 
Das Gericht bewertete dafür sodann die Lage 
vor Ort unter Berücksichtigung der flächen-
deckenden Diskriminierung und berief sich 
dafür auf gerichtsbekannte Erkenntnisse. Da-
bei nahm es Bezug auf eine Einschätzung der 
Lage durch den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in einem Urteil,94 der die Um-
stände der Roma als beklagenswert und von 
vielseitiger staatlicher wie nichtstaatlicher 
Diskriminierung geprägt beurteilte. Ebenfalls 
nahm es Bezug auf eine Antwort des Bundes-
innenministeriums auf eine parlamentarische 
Kleine Anfrage, in der dieses die Einschätzung 
des EGMR teilte. Ergänzend berief sich das Ge-
richt auf einen Bescheid des BAMF aus einem 
anderen Verfahren, in dem auch dieses die all-
gemeine Lage der Roma vor Ort als prekär und 
von Diskriminierung und Ausgrenzung ge-
prägt beschrieb und mit einer unmenschlichen 

94	 EGMR Kammer II, Bsw. Nr. 60125/11, NLMR 2015, 305.
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sich in vielen Urteilen wieder.99 Das urteilende 
Gericht dagegen betont den antiziganistischen 
Gehalt der Angriffe, die eben gerade nicht ohne 
Weiteres jede Person in Serbien treffen. Die 
Angriffe sind für das Gericht zutreffend klar 
mit einer Diskriminierung verbunden. Auch 
erkennt das Gericht das für das gesamte Land 
an und betont die mangelnden Möglichkeiten, 
sich dem innerhalb des Landes zu entziehen. 
Trotz der klaren Benennung der Diskriminie-
rung verwendet das Gericht die Bezeichnung 
„antiziganistisch“ leider nicht. 

Schließlich nutzt das Gericht mit der Recht-
sprechung des EGMR, der Antwort des BMI auf 
die Kleine Anfrage und dem BAMF-Bescheid 
gut ausgewählte Erkenntnismittel,100 die sel-
ten genutzt werden, aber überzeugen und 
schwer anzugreifen sind. Das Gericht hebelt so 
auf brillante Weise eine mögliche Gegenargu-
mentation aus. 

   99	 Ebd., S. 43.

100	� EGMR Kammer II, Bsw. Nr. 60125/11, NLMR 2015, 305; 
BT-Drucksache 18/6403 vom 16.10.2015, S. 30. 

mit einhergehende Verfassungs- und Unions-
rechtswidrigkeit kritisiert.95

Das Gericht prüft insgesamt die Voraussetzun-
gen des Anspruchs auf die Zuerkennung sau-
ber, wenn auch knapp. Dabei legt es den Sach-
verhalt, den die Kläger*innen selbst schildern, 
zugrunde, knüpft die Glaubhaftigkeit ihrer 
Aussagen an verschiedene Kriterien und lässt 
im Ergebnis diese als hinreichendes Beweis-
mittel weitestgehend ausreichen.96 Dabei ist 
nicht nur bemerkenswert, dass die Stellung-
nahme der Kläger*innen selbst ausreicht, son-
dern auch, dass das Gericht ebenfalls das man-
gelhafte polizeiliche Verhalten für glaubhaft 
hält und zutreffend bewertet. Häufig findet 
man in Urteilen, gestützt auf die Lageberichte, 
an dieser Stelle floskelhafte Formulierungen, 
dass die staatlichen Institutionen in der Lage 
sind, ausreichenden Schutz zu gewähren.97 
Paradoxerweise folgt dabei gelegentlich der 
Zusatz, dass der erforderliche Schutz generell 
geleistet werden könne, jedoch in Einzelfällen 
nicht geleistet wird.98 Es wird also ein Defizit 
erkannt, aber als Normalität oder hinnehm-
bar abgetan. Hier wertet das Gericht zutref-
fend, dass die serbische Polizei trotz rechtlicher 
Möglichkeiten nicht willens ist, den erforderli-
chen Schutz zu gewähren und gibt den Aussa-
gen der Kläger*innen Vorrang vor den Lagebe-
richten.

Darüber hinaus wertet das Gericht die Über-
griffe zutreffend als politisch aufgrund des 
asylrelevanten Merkmals der „Rasse“ und nicht 
bloß als kriminelles Unrecht. Auch diese For-
mulierung und eine entsprechende Argumen-
tation, gestützt auf die Lageberichte, finden 

95	 Paech, Gutachten, S.142f.

96	� Eine solche Handhabung stellt eher die Ausnahme dar, vgl. 
Liebscher, Antiziganismus, S. 84.

97	 Ebd., S. 44, 85.

98	 Ebd., S. 44. 
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stand sowie auf neue ärztliche Nachweise, auf 
die unzulängliche medizinische Versorgung in 
Montenegro und die fehlende Möglichkeit, Me-
dikamente zu kaufen und aufgrund von Diskri-
minierung und Krankheit zu arbeiten. Er habe 
täglich Angst vor einem Herzinfarkt und we-
gen seiner aussichtslosen Lage bei einer mög-
lichen Rückkehr in die Perspektivlosigkeit Sui-
zidgedanken.

Das Gericht gab ihm Recht und verpflichtete 
das Bundesamt, ein Abschiebeverbot nach § 60 
Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK für Monte-
negro festzustellen. 

Ein beachtlicher Wiederaufnahmegrund nach 
§ 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG wurde bejaht. Es gab 
neue Beweismittel für bereits bekannte Tatsa-
chen. Vorliegend konnte der Kläger neue At-
teste und ärztliche Stellungnahmen vorlegen, 
um seinen tatsächlichen gesundheitlichen Zu-
stand umfassend darzulegen. Das Verfahren 
konnte so entgegen dem Beschluss des Bundes-
amts wiederaufgenommen werden.

Das Gericht prüfte ein Abschiebeverbot nach 
§ 60 Abs. 5 i.V.m. Art. 3 EMRK. Danach ist eine 
Abschiebung immer dann unzulässig, wenn 
ein Verstoß gegen die Europäische Menschen-
rechtskonvention im Zielland der Abschiebung 
droht. Art. 3 EMRK regelt das Verbot von Folter 
und unmenschlicher Behandlung.

Für die Prognose über die Gefahr einer Behand-
lung nach Art. 3 EMRK im Fall der Rückkehr ent-
wickelte das Gericht einen Prognosemaßstab. 
Dafür orientierte es sich an den in der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs ent-
wickelten Kriterien. Danach ergibt sich aus Art. 
3 EMRK die Pflicht, nicht abzuschieben, wenn es 
ernsthafte und stichhaltige Gründe dafür gibt, 
dass im Falle der Abschiebung die tatsächliche 
Gefahr besteht, im Zielstaat unmenschlicher 
Behandlung oder Folter ausgesetzt zu sein. Für 

3.2	�Entscheidung des  
Verwaltungsgerichts  
Oldenburg 

Ähnlich positiv fällt das folgende Urteil des Ver-
waltungsgerichts Oldenburg, 3 A 7 10/23, auf. 
In dem Urteil aus dem Jahr 2024 wurde einem 
montenegrinischen Rom ein Abschiebeverbot 
gem. § 60 Abs. 5 AufenthG zuerkannt.

Der Kläger war in den 1990er Jahren erstmals 
nach Deutschland eingereist und lebte hier 
über zehn Jahre. 2005 wurde er nach Monte-
negro abgeschoben. Begründet mit einer Herz-
krankheit, fehlender Medizin und Gesundheits-
versorgung sowie der unmenschlichen und 
diskriminierenden Ausgrenzung als Rom in 
Montenegro stellte er 2021 einen Asylantrag in 
Deutschland. Er wurde als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt. Wegen der einhergehenden 
Abschiebungsandrohung kehrte er zurück nach 
Montenegro. Dort verschlimmerte sich seine Si-
tuation. Notwendige Medikamente konnte er 
weiterhin nicht kaufen und wegen seiner Ge-
sundheit und der Ausgrenzung nicht arbeiten. 
Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich 
zunehmend, sodass er 2023 einen Asylfolge-
antrag in Deutschland stellte. Das Bundesamt 
wies diesen als unzulässig mit der Begründung 
zurück, es lägen keine Wiederaufnahmegründe 
gemäß § 51 VwVfG vor. Selbiges entschied es für 
den zugleich gestellten Abänderungsantrag be-
züglich des Ablehnungsbescheids aus 2021 auf 
Feststellung eines Abschiebeverbots nach § 60 
Abs. 5 oder Abs. 7 S.1 AufenthG. Seine Krankheit 
sei bereits bei dem damaligen Antrag berück-
sichtigt worden.

Im März 2023 erhob er Klage und beantragte 
die Feststellung eines der Abschiebeverbote 
sowie die Aufhebung des Bescheids aus 2023, 
soweit er entgegenstehe. Dabei berief er sich 
abermals auf seinen schlechten Gesundheitszu-
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allem auch an der Diskriminierung durch po-
tenzielle Arbeitgeber*innen liege. Die Feststel-
lungen traf das Gericht für die Ankunftsstadt 
Podgorica wie auch für den restlichen Teil des 
Landes. 

Im Fall des Klägers stellte das Gericht sodann 
die Prognose, dieser käme bei einer Abschie-
bung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in 
eine ausweglose Situation. Er könne seinen Le-
bensunterhalt nicht eigenständig sichern. In 
den vorgebrachten Attesten bestätigten zwei 
Ärzte seine stark eingeschränkte Arbeitsfähig-
keit. In Verbindung mit dem ohnehin erschwer-
ten Arbeitsmarktzugang für Roma sei der Erhalt 
eines Arbeitsplatzes für den Kläger quasi un-
möglich. Soziale Verbindungen oder ein tragfä-
higes Familiennetzwerk vor Ort fehlten. Zudem 
stünde einer Rückführung gemäß den ärztli-
chen Stellungnahmen sein kritischer Gesund-
heitszustand entgegen. Die Ärzte hielten die 
Fortsetzung der in Deutschland begonnenen 
psychiatrischen und psychotherapeutischen 
Behandlungen für elementar. Eine schwere De-
pression, Angststörung sowie die Herzerkran-
kung, die bereits einen Herzinfarkt auslöste, 
führten mit erheblicher Wahrscheinlichkeit 
im Falle einer Rückführung zu einer lebensbe-
drohlichen Verschlechterung, nicht zuletzt mit 
Suizidgefahr. Er hätte keine Chance, ohne Ar-
beit seinen Lebensunterhalt zu sichern. Sozial-
leistungen, sofern er diese überhaupt erhalte, 
reichten keinesfalls. Eine Unterkunft wäre in 
jedem Fall aufgrund der Miethöhe kaum zu er-
langen. Zwar hätten Roma Anspruch auf eine 
Sozialwohnung, auf die sie sich aber bewer-
ben und die sie bezahlen müssten. Das Gericht 
nahm infolge dieser Feststellungen eine be-
achtliche Wahrscheinlichkeit für eine huma-
nitäre Ausnahmesituation in allen Teilen des 
Landes im Falle der Rückkehr des Klägers an. 
Er sei der Gefahr der Verelendung und eines le-
bensbedrohlichen Gesundheitszustands ausge-
setzt, ein menschenwürdiges Dasein, das nicht 

die Prognose der Gefahr sind die allgemeine 
Lage im Zielstaat sowie die persönlichen Um-
stände der Person zu berücksichtigen. Für eine 
unmenschliche Behandlung i.S.v, Art. 3 EMRK 
können gemäß der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts in Ausnahmefällen 
bereits schlechte humanitäre Verhältnisse rei-
chen. Anders als für ein Abschiebeverbot nach 
§ 60 Abs. 7 S.1 AufenthG reicht nach Ansicht 
des Gerichts für § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. 
Art. 3 EMRK für die Gefahr der unmenschli-
chen Behandlung ein gewisses Mindestmaß 
an Schwere. Das soll, dem Gericht zufolge, er-
reicht sein, wenn weder der existenzsichernde 
Lebensunterhalt mangels Arbeitszugang oder 
staatlicher Unterstützung, ein Obdach noch Zu-
gang zur medizinischen Grundversorgung gesi-
chert ist. Sind die möglichen Gefahren für Leib 
und Leben nichtstaatlicher Art, erhöhen sich die 
Anforderungen an die Schwere der Schädigung 
wiederum. Infolgedessen legte das Gericht der 
Prognose den hohen Anforderungsmaßstab ei-
ner besonderen Ausnahmesituation zugrunde, 
in der die humanitären Gründe zwingend im 
Sinne des Art. 3 EMRK sind.

Anhand des gesetzten Maßstabs beurteilte das 
Gericht die Situation der Roma in Montene-
gro grundsätzlich als besorgniserregende Aus-
nahmesituation. Anders als bei anderen Min-
derheiten sei eine Integration nicht erfolgt, 
vielmehr lebten die Roma an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängt und ausgegrenzt. Eine poli-
tische Vertretung ihrerseits fehle. Ihre Situation 
sei durch Abhängigkeit von humanitärer Hilfe 
geprägt sowie von den wenigen Möglichkeiten, 
den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Vie-
len fehle es an Personaldokumenten, sodass ein 
Zugang zu Sozialleistungen, medizinischer Ver-
sorgung, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkei-
ten verwehrt bliebe. Die Arbeitslosigkeit liege 
unter den Roma mit 82% deutlich höher als der 
sonstige Durchschnitt, was neben fehlenden 
Papieren und geringeren Bildungsniveaus vor 
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struiert und der Einzelfall anhand dessen so-
dann bewertet wurde. Was Grundsatz sein 
sollte, ist häufig leider nicht der Fall. Zu oft 
finden sich floskelartige Auseinandersetzun-
gen mit der konkreten Lage vor Ort,102 worin 
sich der Gedanke, „sichere Herkunftsländer“ 
ließen ohnehin keine andere Entscheidung zu, 
abzeichnet. In lediglich zehn der 225 von Do-
ris Liebscher im Rahmen ihres Gutachtens für 
die Unabhängige Kommission Antiziganismus 
untersuchten Asylverfahren wurden Ansprü-
che der Kläger*innen aufgrund von Antiziga-
nismus anerkannt.103 Diese Quote dürfte noch 
niedriger werden, wenn die Bundesregierung, 
wie dargelegt, tatsächlich den Amtsermitt-
lungsgrundsatz in Asylverfahren zum Beibrin-
gungsgrundsatz ändert. Infolgedessen dürften 
auch bemühte Richter*innen auf den eigenen 
angeeigneten Wissensschatz zu der Lage vor 
Ort oder umfangreiche Datenbanken wie ECOI 
nicht mehr ohne Weiteres zugreifen, sondern 
dürften ihrer Entscheidung lediglich das zu-
grunde legen, was die Parteien einbringen. Auf-
grund der Regelvermutung, die ohnehin schon 
einen hohen Darlegungsmaßstab an die an-
tragsstellende Person stellt, müsste diese nun-
mehr auch noch Berichte, Stellungnahmen und 
Sachverständige zur Erörterung der Lage dar-
bringen. Die Gefahr, dass das nicht hinreichend 
gelingt, ist groß und stellt eine weitere Aushöh-
lung des individuellen Asylrechts dar.104 Dies 
sind gewichtige Gründe gegen das Vorhaben 
der Bundesregierung. 

Grundsätzlich bedarf es weiterer Richter*in-
nen, die sich über die Lageberichte der Bundes-
regierung und des Auswärtigen Amtes hinaus 
mit der konkreten Lage vor Ort auseinander-
setzen, und positive Rechtsprechung prägen. 

102	 	Ebd., S. 83 f.

103	 	Ebd., S. 82 f.

104  ��Dörr, Verfassungsblog,13.05.2025 Wenn Richter:innen  
sich dumm stellen; https://verfassungsblog.de/asylrecht_
untersuchungsgrundsatz_beibringungsgrundsatz/. 

im Widerspruch zu Art. 3 EMRK steht, sei mit 
beachtlicher Wahrscheinlichkeit nicht möglich.

Analyse 

Das Gericht kommt zu einer positiven Entschei-
dung, die überzeugt. Anders als andere Gerichte 
bildet es zunächst den anzuwendenden Maß-
stab. Dabei beschränkt es sich nicht lediglich 
auf die Nennung der in Rede stehenden Norm 
der EMRK, sondern entwickelt anhand dieser 
Anforderungen, die an die Gefahrenprognose 
zu stellen sind. Vorliegend kommt es nachvoll-
ziehbar auch zur Anwendung eines höheren 
Maßstabes, da die Gefahr einer ausweglosen 
Situation nicht unmittelbar durch staatliche 
Akteur*innen verursacht wird. Infolgedessen 
zieht es die verschiedenen Voraussetzungen 
eines menschenwürdigen Lebens in Betracht 
und arbeitet zutreffend die enorm herausfor-
dernde Situation der Roma vor Ort heraus und 
legt diese der weiteren Beurteilung ausdiffe-
renziert zugrunde. Die Bewertung ist im Ergeb-
nis zutreffend und gut begründet. Art. 3 EMRK 
soll vor unmenschlichen Behandlungen schüt-
zen. Dass dazu auch das Zwingen in eine aus-
weglose Situation, geprägt von Perspektivlosig-
keit und Verelendung, gehört, ist nicht nur eine 
menschliche, sondern auch rechtlich zutref-
fende Beurteilung. Positiv ist, dass das Gericht 
den Antiziganismus vor Ort berücksichtigt, sich 
an der Rechtsprechung der Obergerichte orien-
tiert und sich gut begründet traut, einen Aus-
nahmefall von der Einschätzung als „sicheres 
Herkunftsland“ anzunehmen. Die antiziganis-
tische Diskriminierung durch die Mehrheitsge-
sellschaft oder staatliche Stellen wird in aller 
Regel verkannt.101

Beide Urteile sind Positivbeispiele, in denen 
das Bild von der Lage vor Ort umfassend kon-

101	 	Liebscher, Antiziganismus, S. 83. 

https://verfassungsblog.de/asylrecht_untersuchungsgrundsatz_beibringungsgrundsatz/
https://verfassungsblog.de/asylrecht_untersuchungsgrundsatz_beibringungsgrundsatz/
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Fokus auf die tatsächlich vor Ort herrschende 
Lage und die wirklich umgesetzte Rechtspraxis 
legen. Es muss vermieden werden, dass der Ent-
scheidung nur eine auf dem Papier bestehende 
Rechtslage statt die tatsächliche Lage vor Ort 
zugrunde gelegt wird. Auch der Mangel an Sta-
tistiken und Daten zu Diskriminierungen darf 
nicht zulasten der schutzsuchenden Person ge-
wertet werden. Fehlende Zahlen dürfen nicht 
so interpretiert werden, dass es keine diskrimi-
nierenden Vorfälle gebe. Wie schon die Unab-
hängige Kommission Antiziganismus festhielt, 
sollten geflüchtete Roma in Asylverfahren als 
besonders schutzwürdige Gruppe anerkannt 
werden, da kumulative Diskriminierung durch 
staatliche Strukturen ein alltäglich prägendes 
Phänomen darstellt.105 

105	 	� Siehe auch Unabhängige Kommission Antiziganismus: 
Perspektivwechsel. Nachholende Gerechtigkeit.  
Partizipation, Berlin 2021, S. 16.

Dafür sollten sie auf verschiedene Beweismit-
tel, etwa Berichte von Pro Asyl und anderer 
Fachexpert*innen, aber auch von staatlichen 
Antidiskriminierungsorganen in den Her-
kunftsländern, zurückgreifen und die Aussa-
gen der Kläger*innen, die als glaubhaft zu er-
achten sind, der Prüfung zugrunde legen. Zu 
empfehlen ist ein regelmäßiger Fachaustausch 
über Herausforderungen, Entwicklungen in der 
Rechtsprechung sowie neue Forschungsergeb-
nisse mit Expert*innen und Kolleg*innen, die 
zu denselben Herkunftsländern arbeiten. Ein 
Austausch mit zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen, die mit Bezug zu den Herkunftsländern 
arbeiten, empfiehlt sich.

Als Grundlage vieler Entscheidungen sollten 
die Lagebilder der Bundesregierung über die 
Bewertung der Gesetzeslage und rechtliche 
Schutzmechanismen hinaus einen größeren 
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rungsstelle auswirken kann, zeigt das Verfah-
ren vor dem AG Neumünster. Trotz der vielen 
positiven Beispiele in der vorliegenden Arbeit, 
zeigen sich nach wie vor erhebliche Defizite im 
Umgang mit Antiziganismus in der Rechtspre-
chung und den ihr vorgelagerten Verfahren. 
Beispielhaft für eine Reihe solcher sind die Ver-
fahren vor dem LG Gera und OLG Jena, dem VG 
und VGH München und der Staatsanwaltschaft 
Freiburg sowie die nur am Rande erwähnten 
Urteile des LG und OLG Braunschweig. Im Thü-
ringer Fall wurde der Antiziganismus zwar er-
kannt, jedoch unzutreffend bewertet und im 
Ergebnis nicht zufriedenstellend berücksich-
tigt. Im Freiburger Fall wurde er nicht nur nicht 
erkannt, sondern sogar eher vertieft und re-
produziert. Dies deckt sich auch mit aktuellen 
Studien, in denen eine unzureichende Berück-
sichtigung von Tatmotiven in Urteilen sowie 
in der Strafzumessung bemängelt werden.106 
Das zeigt, dass der Weg zu Urteilen, die der Tat 
beziehungsweise der Situation der Betroffenen 
angemessen sind, noch lang ist. 

Damit ein nachhaltiger und effektiver Umgang 
mit Hasskriminalität gelingt, sind Fortbildun-
gen des am Strafverfahren beteiligten Fachper-
sonals zu Antiziganismus, Risikobereichen, in 
denen er regelmäßig auftritt, und zur Verfol-
gungshistorie der Sinti und Roma erforderlich. 
Auch subtiler Antiziganismus soll künftig er-
kannt werden können. Teil solcher Fortbildun-
gen sollte auch die Aufklärung zu bestimmten 
Stereotypen und rassistischen Zuschreibungen 
sein, um diese zu erkennen und nicht zu repro-

106	 	Henningsmeier, u.a.: Verfolgung, S. 84.

	 Ziel der Publikation war ein Blick auf die 
Entwicklungen in der Rechtsprechung im Hin-
blick auf den Umgang mit Antiziganismus in 
den vergangenen 25 Jahren. Dabei sollten po-
sitive Entwicklungen und Erfolge wie auch De-
fizite und Handlungsbedarfe herausgearbeitet 
werden. Es wurden unterschiedliche Akteur*in-
nen und unterschiedliche Verfahrensstadien 
betrachtet sowie ein Einblick in verschiedene 
Rechtsgebiete gegeben. Auch sollten verschie-
dene Formen des Antiziganismus Berücksich-
tigung finden, einerseits als Ausprägung einer 
Straftat oder Tatmotivation und in seiner Aus-
prägung im alltäglichen Geschehen, anderer-
seits im Handeln der Strafverfolgungsbehörden 
und der Justiz. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich 
vermehrt positive Entwicklungen in der Recht-
sprechung abzeichnen und auf verschiedenen 
Ebenen deutlich wird, dass Antiziganismus 
zunehmend Berücksichtigung findet. Das ge-
schieht durch das Erkennen des Antiziganis-
mus und dessen Berücksichtigung im weiteren 
Verfahrensverlauf und Verfahrensabschluss, 
so in den Fällen des LG Ulm, LG Neuruppin, AG 
Tiergarten, AG Neumünster und der Verwal-
tungsgerichte Berlin, Oldenburg und Stuttgart. 
Unterstützt wird diese Entwicklung durch Ak-
teur*innen, die gewillt sind, dem Antiziganis-
mus etwas entgegenzusetzen und zu interve-
nieren. Hervorzuheben sind hier die Urteile 
aus dem Aufenthalts- und Asylrecht sowie der 
Fall des VG Berlin und LG Ulm. Gerade in letz-
terem zeigt sich, wie ein Strafverfahren wegen 
antiziganistischer Taten gelingen kann. Wie 
sich die Unterstützung einer Antidiskriminie-

4. FAZIT
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die Staatsanwaltschaften in Niedersachsen und 
Berlin etabliert, indem sie auf Opportunitäts-
einstellungen bei Hasskriminalität in der Regel 
verzichten wollen und durch ihr Internetange-
bot insbesondere bei Taten im Netz eine nied-
rigschwellige Anzeigeerstattung ermöglichen. 
Verringert sich die Einstellungsbereitschaft, ist 
davon auszugehen, dass sich im Umkehrschluss 
die Anzeigebereitschaft bisher resignierter Be-
troffener (wieder) erhöht. Diese These stützen 
auch die Erfahrungen aus der Arbeit des Rechts-
hilfenetzwerks, die zeigen, welche negativen 
Auswirkungen Opportunitätseinstellungen bei 
Delikten wie Volksverhetzung oder Körperver-
letzung im Amt für Betroffene von Antiziganis-
mus haben.

Nichtsdestotrotz bleibt es Realität, dass Schu-
lungen und Fortbildungen nicht alle an der 
Strafverfolgung Beteiligten erreichen. Fälle von 
Antiziganismus, auch in Verbindung mit Po-
lizeigewalt, wird es potenziell auch weiterhin 
geben. Wichtig ist daher, die Einrichtung un-
abhängiger Beschwerdestellen für das Melden 
von Fehlverhalten und Einleiten von Untersu-
chungen sowie die Entwicklung nachhaltiger 
Lösungen für die Gewährleistung einer gewis-
senhaften Durchführung eines Ermittlungsver-
fahrens. 

Ein weiteres Spannungsfeld bleibt zudem zwi-
schen der Meinungsfreiheit und dem Verbot 
rassistischer Propaganda, das es durch For-
schung und Rechtsprechung weiter auszuta
rieren gilt. Ein Forschungsdesiderat ergibt sich 
insofern ergänzend zu dem Gutachten von Prof. 
Dr. Schmahl für die Anwendung und Berück-
sichtigung der ratifizierten internationalen 
Übereinkommen ICERD und ICCPR im Polizei- 
und Strafrecht. 

Die Untersuchung hat außerdem gezeigt, dass 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ei-
nen wichtigen Fortschritt im Kampf gegen Dis-

duzieren. Wichtig ist zudem, auf eine Sensibili-
sierung im Umgang mit Betroffenen hinzuwir-
ken. Das gilt sowohl bei Polizeieinsätzen und 
der Anzeigenaufnahme als auch im Gerichts-
saal. Wünschenswert wäre die Schulung aller 
am Verfahren Beteiligten, auch wenn eine Ver-
pflichtungsmöglichkeit für Richter*innen nicht 
besteht. Dringend geboten ist sie jedoch für Po-
lizeibeamt*innen sowie für Staats- und Amts-
anwält*innen. Diese sind im unmittelbaren 
Kontakt mit den Betroffenen und agieren be-
reits früh im Strafverfahren. Je früher Antiziga-
nismus erkannt und berücksichtigt wird, desto 
wahrscheinlicher ist dessen Beachtung in den 
wesentlichen Verfahrensentscheidungen. 

Wichtig ist dafür die Etablierung einer einheit-
lichen und ausdrücklichen Dokumentation in 
der Akte. Wird Antiziganismus in einem Ver-
fahren erkannt, sollte in der Ermittlung ein 
besonderer Fokus auf die Beweggründe der 
Tat und die in der Tat deutlich werdende Ge-
sinnung der Täter*in gelegt werden. Wichtig 
ist, dass ein rassistisches Tatmotiv nicht un-
bedingt eine extremistische Ideologie voraus-
setzt. Im Urteil sollten antiziganistische Motive 
ausdrücklich benannt und in der Strafzumes-
sung explizit gewürdigt werden. Gerade die Be-
nennung ist ein wichtiger Faktor für den Aus-
gleich des erlebten Unrechts.107 Elementar für 
eine gelingende Berücksichtigung kann auch 
das Mitwirken von Nebenklagevertreter*in-
nen sein, deren Tätigwerden jedoch die Staats-
anwaltschaft und das Gericht nicht von ihren 
Pflichten befreit. Positiv ist, dass bereits die Ein-
richtung von sogenannten Schwerpunktstaats-
anwaltschaften zum Thema Hasskriminalität 
vorangetrieben wird, die bestenfalls auf eine 
besondere Expertise zu den verschiedenen Dis-
kriminierungsformen zurückgreifen und im 
Austausch mit Antidiskriminierungs- und Be-
ratungsstellen stehen. Eine gute Praxis haben 

107		 Ebd., S. 83.
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In allen Rechtsgebieten und Verfahrensstadien 
ist es wichtig, dass Betroffene ernst genommen 
werden. Das beginnt bei der Aufnahme einer 
Anzeige, der Vermeidung pauschal begründe-
ter Einstellungs- und Ablehnungsbescheide 
sowie Urteile, bis hin zum Umgang im Ge-
richtssaal. Erforderlich sind eine gewissenhafte 
Prüfung und ein menschlicher Umgang, um 
das Vertrauen der Minderheit in einen funkti-
onierenden und schützenden Rechtsstaat zu 
stärken und zu erhalten. Zu hoffen bleibt, dass 
Betroffene durch die positiven Entwicklungen 
motiviert werden, künftig verstärkt von ihren 
Rechtsschutzmöglichkeiten Gebrauch zu ma-
chen und ihre Anzeigebereitschaft und Ein-
stellung zu juristischen Interventionen ein 
neues Vertrauen in den Rechtsstaat entsteht. 
So könnte zukünftig noch mehr positive Recht-
sprechung generiert werden. 

Hilfreich können dabei Beratungsstellen sein, 
die explizit juristische Unterstützung anbie-
ten. Eine der bisher wenigen Stellen ist das 
Rechtshilfenetzwerk gegen Antiziganismus. 
Unsere Arbeit zeigt, dass bei Sinti und Roma 
und anderen Betroffenen von Antiziganismus 
geringes Vertrauen herrscht, mit den eigenen 
Anliegen im Rechtssystem ernst genommen 
zu werden, sei es mit Blick auf Strafanzeigen 
oder die Rechtsdurchsetzung im Rahmen des 
AGG. In anderen Rechtsbereichen, wie dem 
Asyl- und Aufenthaltsrecht und Teilen des Fa-
milienrechts, finden sich bedauerlicherweise 
immer wieder Belege für die Wirkmächtigkeit 
und Konsequenzen antiziganistischer Vorur-
teile, denen nur durch die engagierte Arbeit der 
kooperierenden Anwält*innen ansatzweise be-
gegnet werden kann.

Eine letzte zu benennende Hürde stellt die 
praktische Zugänglichkeit des Rechtssystems 
dar. Bescheide, Verfügungen und Anordnungen 
sind für Lai*innen häufig schwierig zu verste-
hen und lösen Verunsicherung aus. Eine erste 

kriminierung bietet. Es bedarf aber weiterer 
Ausgestaltung, insbesondere hinsichtlich der 
effektiven Wahrnehmung von Rechtsschutz-
möglichkeiten. Wichtig ist auch, dass die Recht-
sprechung im AGG weiterentwickelt wird und 
Präzedenzurteile gefällt werden. Gerade dazu 
ist das Schaffen einer Verbandsklagemöglich-
keit und der Möglichkeit der Prozessstand-
schaft, wie im LADG Berlin, wesentlich. Antidis-
kriminierungsverbände können anstelle der 
betroffenen Personen den Prozess führen und 
diese entlasten. Wichtig ist neben der Einfüh-
rung einer kompletten Beweislastumkehr auch 
die Einführung weiterer Landesantidiskrimi-
nierungsgesetze. Insbesondere muss aber die 
Schutzlücke, die hinsichtlich staatlicher Stellen 
besteht, im AGG geschlossen werden. 

Im Asyl- und Aufenthaltsrecht sind auch Roma 
von massiven Restriktionen betroffen. Beson-
ders gilt dies für Personen aus „sicheren Her-
kunftsländern“, die unter massiven Einschrän-
kungen leiden, kaum die Möglichkeit einer 
Arbeitserlaubnis und geringe Aussichten auf 
ein dauerhaftes Bleiberecht haben. Abschie-
bungen oder Kettenduldungen sind keine Sel-
tenheit. Unerlässlich wären an dieser Stelle La-
geberichte der Bundesregierung, die sich an der 
tatsächlichen Lage vor Ort orientieren und mit 
der praktizierten statt der auf dem Papier be-
stehenden Rechtslage auseinandersetzen. Bis 
dahin und darüber hinaus bedarf es Gerichte, 
die gewillt sind, sich im Detail mit der konkre-
ten Lage der Roma in den Herkunftsstaaten zu 
befassen und die alltäglich erlebte kumulative 
Diskriminierung anzuerkennen. Unterstüt-
zend sollten regelmäßige Fachaustausche mit 
Kolleg*innen wie Expert*innen zu Entwick-
lungen in der Rechtsprechung sowie neuen 
Forschungsständen zu den Herkunftsländern 
angestrebt werden. Insgesamt müssen ge-
flüchtete Roma in Asylverfahren als besonders 
schutzwürdige Gruppe anerkannt werden.
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sofern aus einem der in § 140 Abs. 2, 3 StPO ge-
nannten Gründe ein Fall der notwendigen Ver-
teidigung vorliegt. In einer Vielzahl von Fällen, 
etwa bei einem seitens der Polizei im Zuge der 
Täter-Opfer-Umkehr angezeigten Fall des Wi-
derstands gegen Vollstreckungsbeamte, greift 
die Norm nicht. Die Person muss die Kosten ei-
nes*r Strafverteidigers*in selbst tragen, kann 
sie dies nicht, bleibt ihr nur die eigenständige 
Verteidigung. Dringend geboten wäre somit die 
Schaffung von langfristig gut ausgestatteten, 
zugänglichen Rechtshilfefonds, um die prakti-
schen Hürden der Bekämpfung von Antiziga-
nismus und anderen Diskriminierungsformen 
mit den Mitteln des Rechts erheblich zu erleich-
tern.

Unterstützung bietet die kostenlose juristische 
Erstberatung, häufig ist aber das Tätigwerden 
von Anwält*innen geboten. Ein praktisches 
Problem zeigt sich dann in der finanziellen 
Zugänglichkeit solcher Angebote. Prozesskos-
tenhilfe in Zivilverfahren steht zwar fast allen 
Menschen theoretisch zur Verfügung. Bürokra-
tische Hürden wie die Komplexität der Anträge 
oder der Zwang zur Exponierung der eigenen 
finanziellen Möglichkeiten stehen dem in der 
Praxis allerdings entgegen. Zudem bleibt das 
Problem bestehen, dass Verfahren auf Grund-
lage von Prozesskostenhilfe für Anwält*innen 
oft kaum rentabel und damit wenig attrak-
tiv sind. Im Strafrecht verhält es sich mit der 
Pflichtverteidigung anders. Diese greift erst, 
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